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1 Vorbemerkung 

Dieser 11. Tatıgkeitsbericht der Datenschutzkommission (im folgenden DSK) informiert über die Ergebnisse der Datenschutz 
kontrolle ın der Zeit vom 1. Oktober 1985 bıs 30. September 1987, also uber das 13. und 14. Jahr der Datenschutzarbeıt ın 
Rheınland— Ptalz. Da zu erwarten ist, daß in naher Zukunft die DSK durch einen Datenschutzbeauftragten abgelost oder er- 
setzt wird, was eine uefgreifende Zasur bedeutet, durfte eın kurzer Ruckblick auf die Entwicklung des Datenschutzes ın Rhein- 
land- Pfalz angemessen sein. 

1.1 Entwicklung der automatisierten Datenverarbeitung und des Datenschutzrechts 

Rheinland-Pfalz war — nach Hessen — das zweite Bundesland, das mit eınem Datenschutzgesetz auf die von der Nutzung von 
Computern ausgehenden Veranderungen staatlicher Informationsverarbeitung reagierte. Dieses erste Gesetz war, legtman den 

heutigen Stand der datenschurzrechtlichen Diskussion als Maßstab an, noch höchst unvollkommen. Dies kann nicht ver- 

wundern, denn der Gesetzgeber betrat tatsächliches und rechtliches Neuland und es gab nur wenige Erfahrungen, die in die 
Gesetzgebungsarbeit einfließen konnten. Dennoch wird man auch aus heutiger Sicht dieses erste Gesetz zusammenfassend als 
eine gesetzgeberische Leistung bezeichnen konnen, dıe dem damaligen Entwicklungsstand der automatisierten Datenver- 
arbeitung angemessen war. Im Blickfeld des Gesetzgebers und der von ihm eingesetzten Datenschutzkontrollinstitution — zu- 
nachst noch Ausschuß tur Datenschutz — standen damals die Großrechenzentren und die spezifischen Gefahren, die von ıhrem 
Betrieb ausgingen. Fur den Bereich der herkommlichen Datenverarbeitung wurde noch keine Regelungsnotwendigkeit ge- 
sehen. 

Zwei wichtige gesetzgeberische Entscheidungen, fur dıe es keın Vorbild gab, verdienen hervorgehoben zu werden: Es sınd dies 
die Übertragung der datenschutzrechtlichen Kontrollkompetenz an ein nur dem Gesetz unterworfenes weisungsfreies Kolle- 
gralorgan und dessen enge organısatorische Anbindung an den Landtag. Beide Entscheidungen haben sicherlich in Überein- 

summung mit den ubrıgen Zielvorstellungen des Gesetzgebers dazu beigetragen, daß an die Stelle einer Bewertung der automa- 

tisierten Datenverarbertung ausschließlich unter Rationalisierungsgesichtspunkten eine differenziertere Abwägung ıhrer Vor- 
und Nachteile unter Berücksichtigung der zu schützenden Persönlichkeitsrechte trat. 

Da man von Datenschutz als einem von weiten Kreisen der Bevölkerung getragenen politischen Anliegen zu dieser Zeit noch 
nicht sprechen konnte — dıe Zahl der Eingaben in den ersten vier Jahren wird heute zu Zeiten der Volkszählung ın einem Monat 

deutlich überschritten — war es die wichtigste Aufgabe des Ausschusses für Datenschutz, die aufgrund der Befassung mit 

Datenschutzproblemen gewonnenen Erkenntnisse in die parlamentarisch politische Arbeit zu ubertragen. 

Einen ersten bedeutsamen Einschnitt stellte das Inkrafttreten des Bundesdatenschutzgesetzes 1978 dar; der Landesgeserzgeber 
folgte — mit geringem zeitlichen Abstand — der Rechtsentwicklung durch die Ausdehnung des Datenschutzes auf herkomm- 
Ihe Verarbeitungsformen (manuelle Dateien) und durch die Einbeziehung sonsuger Vorschriften über den Datenschutz ın dıe 

Kontrollbetugms (Landesdatenschutzgesetz vom 21. Dezember 1978, GVBl. S. 749, zuletzt geandert durch Gesetz vom 

27. Marz 1987 — LDatG —, GVBl. S. 57, BS 2010-20). Die Umbenennung des Ausschusses für Datenschutz in Datenschurz- 
Kommission diente lediglich der Verdeutlichung der rechtlichen Stellung außerhalb der Legislatıve 

Im ubrıgen war dıe Ausgangslage noch unverandert: Die automatisierte Datenverarbeitung fand ım wesentlichen ın Rechen- 
zentren — zunehmend allerdings auch mittlerer Größe — statt, deren Funktionieren das Vorhandensein einer personellen, 
raumlichen und organısatorischen Intrastruktur voraussetzte. 

Neue Impulse erhielten dıe Bestrebungen zur Weiterentwicklung des Datenschutzrechts durch das Volkszahlungsurteil des 
Bundesvertassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 (im folgenden VZ- Urteil). Dieses Urteil enthält über den konkreten An- 

laß hinaus Aussagen von grundsatzlicher Bedeutung für alle Rechtsbereiche, ın denen personenbezogene Daten eine Rolle 
spielen 

Das Bundesverfassungsgericht leıtet das Recht auf informationelle Selbstbesummung unmittelbar aus Art. 2 Abs. 11. V. m. 

Art. 1 Abs. 1GG ab und versteht es als Konkretisierung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Damit wird dem Datenschutz 
Vertassungsrang gegeben. 

Die Diskussion um die Auswirkungen des VZ-Urteils, dıe gelegentlich emotional geführt wurde, hat sich im Berichtszeitraum 

versachlicht. Die durch das Urteil ın Gang gesetzte Entwicklung des bereichsspezifischen Datenschutzes ıst unübersehbar. 

Das V/ Urerblaßı erndlerttig die Nomwendigken erkennen, die Datenschutzgesetze zu novelheren. Regelungsschwerpunkte 

mussen dabeı sein: 

— dıe Verankerung der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Zweckbindung der Daten, 

— die sachgerechte Regelung der Datenerhebung beim Betroffenen, 
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die Ausdehnung destormalen Anwendungsbereichs, 

- die Schaltung von Autklatungs- und dee Erweiterung von Auskunttspflichten. 

Eine zentrale Bedeutung gewinnt die Frage, ob in der Zukunft Mißbrauchskontrolle noch ausreicht oder ob neue Ansatzc 

durch die gesetzliche Regelung von Intormationsbeziehungen getunden werden mussen (vgl. dazu auch die Entschließung der 
DSB-Konterenz vom 27.28. Marz 1984, Anlage I zum 10. Tatigkeitsbericht der DSK). 

Die Leitgedanken des VZ-Urteils gilt es auch dann im Blıck zu behalten, wenn man die Entwicklung der Datenverarbeitungs- 

technik seıt dem Begınn der achtziger Jahre betrachtet. Die Realisierung immer größerer Rechnerleistungen ging einher mit 
einer Minuaturisierung der Maschinen und mit eıner grundlegenden Veränderung der Infrastruktur, die zuvor der Ansatzpunkt 
tur Datensicherungsmaßnahmen war. Entscheidend ıst nicht die quantıtatıve Veränderung, so eindrucksvoll sie auch sein mag, 
sondern dıe Tatsache, daß die Datenverarbeitung ın qualitativer Hinsicht eine andere Dimension erreicht hat. Diese technische 

Entwicklung, von Fachleuten als dramatisch bezeichnet, ist naturgemäß nicht datenschutzorientiert. Es bereitet immer größere 
Schwierigkeiten, aut dıe Innovationsschübe der Datenverarbeitungstechnik mit dem überkommenen Kontrollinstrumentarium 
angemessen zu reagieren. 

Fıne große Gefahr besteht darın, daß sich aufgrund der technischen Entwicklung Verfahrens- und Verhaltensweisen verfesti- 
gen. die fur eıne Weiterentwicklung der Datenschutzgesetzgebung aufgrund sogenannter Sachzwange nur wenig Spielraum 
lassen. Fur die Novellierung des Datenschurzrechts ist also auch unter diesem Gesichtspunkt Eile geboten. Seıt Juni dieses 
Jahres liegt dem Landrag ein Gesetzentwurf der Fraktion der SPD vor, der eine Neufassung des Landesdatenschutzgesetzes 
zum Gegenstand hat. Der Entwurf wurde vom Landtag am 15. Juni 1987 ın erster Lesung beraten. 

Auch dıe Landesregierung wırd — entsprechend einer Ankündigung in der Regierungserklärung des Ministerprisidenten nach 
der Landtagswahl — tatıg. Sıe ıst zur Zeit dabei, den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Landesbeauftragten für den 
Datenschutz zu erarbeiten. Abweichend von der Ankündigung des Ministerpräsidenten in dieser Regierungserklärung, der 
Datenschutzbeauttragte werde dem Landtag zugeordnet, geht eın vorliegender Referentenentwurf davon aus, daß er beim 

Ministerium des Innern und für Sport ressortiert und daß er der Dienstaufsicht des Ministers des Innern und für Sport unter- 
steht 

1.2 Schwerpunkte der Tätigkeit der DSK im Berichtszeitraum 

In den letzten beiden Jahren ıst die Diskussion um die Volkszahlung erneut aufgeflammt. Dabei haben die gesteigerten Kon- 
trollen beı der Durchtuhrung dieser Erhebung, insbesondere auch dıe ın diesem Zusammenhang entfalteten Aktivitäten der 
DSK, im Mittelpunkt des oftentlichen Interesses gestanden. 
Die DSK hat durch die Veroffentlichung eınes Zwischenberichts über dıe Ergebnisse ortlicher Feststellungen bei der Volks- 
zahlung und ihrer Vorbereitung versucht, dem Informationsinteresse des Landtags und der Öffentlichkeit gerecht zu werden 
(vgl. Landtagsdrucksache 103163). Durch eınen Schlußbericht wırd sie dies nach Abschluß der Volkszahlung fortsetzen. 

Nahezu gleich starke Aufmerksamkeit haben dıe datenschutzrechtlichen Fragen gefunden, die sich beim Umgang mit HIV-In- 
fızierten (bzw. an AIDS erkrankten) Personen ergeben haben. 

Nicht minder wichtig tur die Entwicklung des Datenschutzes waren aus der Sicht der DSK auch andere Bereiche. Kennzeich- 
nend tur dıe allgemeine datenschurzrechtliche Entwicklung ist dıe Schaffung bereichsspezifischer gesetzlicher Regelungen. Auf 
Bundesebene sınd das Bundesstatistikgesetz sowie das Straßenverkehrsgesetz (Regelungen uber das Zentrale Kraftfahrzeug- 
register) zuerwahnen. Aut Landesebene seien dıe datenschutzrechtlichen Regelungen für den Krankenhausbereich (im Landes- 
krankenhausgeseiz), fur den Statistikbereich (im Landesstatistikgesetz), für den Bereich der Hochschulen (im Hochschul- und 
Fachhochschulgesetz), fur dıe Bauverwaltung (in der Landesbauordnung und in der dazu ergangenen Bauunterlagenprüfver- 
ordnung) sowie tür den Bereich der inneren Sicherheit (im Polizeiverwaltungsgesetz und ım Verfassungsschutzgesetz) genannt. 
Mit allen dıesen gesetzlichen Regelungen hat sich die DSK auseinandergeserzt, und sie hat in vielfältiger Weise gegenüber den 
zustandıgen Gremien Stellung genommen. 

Damır ist das Verhältnis zum Landtag angesprochen, das sich — wie die genannten Beispiele zeigen — nach wie vor positiv ge- 
stalter. Die Anregungen der DSK wurden ausführlich in den zuständigen Fachausschüssen, aber vereinzelt auch im Plenum, 
erortert und auch weitgehend berucksichtigt. Hierin druckt sich eine der positiven Auswirkungen eines Kollegialorgans, das 
dem Landtag zugeordnet ist, aus. 

Das Verhaltnis der DSK zur Landesregierung war ım allgemeinen vom Willen zur Kooperation auf seiten der betroffenen 
Ressorts gekennzeichnet. Deutliche Beispiele dafür bietet der nachfolgende Bericht. Andererseits haben eınige Ressorts bei 
Einzeifragen erneut das Problem des Umfangs der Kontrollkompetenz der DSK thematisiert. Dies geschah nach Auffassung 
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der DSK ohne zwingende Notwendigkeit. Die DSK ist nach wie vor der Auffassung, daß aufgrund ihres Auftrages, auch die 
Einhaltung sogenannter „anderer Vorschriften über den Datenschutz“ (außerhalb des Landesdatenschutzgesetzes) zu über- 
wachen, die Verpflichtung besteht, fur die angemessene Beachtung des informationellen Selbstbestimmungsrechts beı Informa- 
tonsverarbeitungen einzutreten, die nicht in automatisierter Form oder in Dateiform erfolgen. Einige Ressorts der Landes- 
regierung — oder auch nur einzelne Referate innerhalb eınes Ressorts — vertreten hier eine grundsätzlich andere Auffassung. In 
der Vergangenheit war es gelungen, dıesen Grundsatzstreit dadurch zu entschärfen, daß auch diese Ressorts bereit waren, in 
konkreten Fallen der DSK Auskunft zu erteilen und Einsicht zu gewähren. Im Berichtszeitraum gab es jedoch in den Bereichen 
des Ministeriums der Justiz, des Ministeriums des Innern und für Sport sowie des Ministeriums der Finanzen um diese Frage 
erneute Auseinandersetzungen. Anlaßlich der Novellierung des Landesdatenschutzgesetzes sollte dieses Problem eindeutig ge- 
klart werden. 

Die Sıtuation der automatisierten Datenverarbeitung in der Verwaltung ıst wiederum durch eine starke Zunahme des Einsatzes 
von Klein- und Kleinstcomputern gekennzeichnet. Die damit einhergehende Zunahme der Beratungstätigkeit der DSK hat die 
Geschäftsstelle stark belastet, datenschurzrechtliche Grundsätze konnten aber dadurch auch vielfach in dıe tagliche Arbeit der 
Verwaltung eingebracht werden. 

Bei der Kontrolltäuigkeit durch ortliche Feststellungen wurden — neben der Überwachung der Volkszahlung — besondere 
Schwerpunkte ım Sicherheitsbereich sowie bei der Anwendung von Personalinformationssystemen gesetzt. 

Die DSK hat sıch bemüht, ihre Öffentlichkeitsarbeit den durch das Vordringen der automatisierten Datenverarbeitung 
gesteigerten Anforderungen anzupassen. Sie hat damit begonnen, eine Schriftenreihe zu Fragen des Datenschutzes ın Rheın- 
land-Ptalz herauszugeben. Die ersten drei Hefte sind zwischenzeitlich erschienen. Eine Fortsetzung ist beabsichtigt. 

Es bleibt zu erwahnen, daß ım Berichtszeitraum die Zusammensetzung der DSK eine Veränderung erfahren hat: Der von der 
Landesregierung bestellte Vertreter in der DSK, Staatssekretär Dr. D. Uelhoff, ist zum 18. Februar 1987 wegen seiner Wahl in 
den Bundestag aus der DSK ausgeschieden. An seine Stelle ıst der frühere Staatssekretar im Justizminısterium, Prof. Dr. Walter 
Rudolf, getreten. 

2 Notwendigkeit bereichsspezifischer datenschutzrechtlicher Regelungen und verfassungsrechtliche Über- 
gangsfrist 

In der bereity erwähnten Grundsarzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 (VZ-Urteil) wırd 

ausgetuhrt, daß Beschrankungen des Rechts auf ınformatıonelle Selbstbestimmung einer normenklaren gesetzlichen Grundlage 

bedurten, aus der sich die Voraussetzungen und der Umfang der Beschrankung klar und für den Burger erkennbar ergeben. 

Solche normenklaren Regelungen tur die Verarbeitung von personenbezogenen Daten existieren in vielen Bereichen noch nicht 
(z. B. Strafverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Kontrollmitteilungswesen im Besteuerungsverfahren, Archivwesen, 
Stratvollzug, öffentliche Gesundheitsfürsorge). 

Die öffentlichen Stellen in diesen Bereichen können sıch daher bis zur Schaffung der bereichsspezifischen Regelungen nur auf 
eine verfassungsrechtlich zulässige Übergangstrist berufen, mit der sıch das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach ausein- 

andergesetzt hat (vgl. BVerfGE Bd. 41, $. 251/266 ff. ; BVerfGE, Bd. 51, $. 268/287 ff.). Esharu. a. ausgeführt: „Grundsatzlich 

hat die Feststellung, daß eine Verwaltungsmaßnahme, dıe ın einen grundrechtlich geschützten Bereich eingreift und der ver- 

tassungsrechtlich gebotenen gesetzlichen Grundlage entbehrt, zwar dıe Aufhebung dieser Maßnahme zur Folge. Das Bundes- 
verfassungsgericht hat jedoch in eıner Reihe von Fällen, in welchen eine verfassungsrechtlich ursprunglich unbedenkliche 
Maßnahme aufgrund einer gewandelten Rechtsauffassung oder völlig veränderter tatsächlicher Umstande, die der bisherigen 

gesetzlichen Regelung zugrundelagen, verfassungsrechtlich bedenklich geworden ist, die Notwendigkeit von Übergangsfristen 
anerkannt, in welchen der Gesetzgeber die Gelegenheit eıner verfassungsmäßigen (Neu-)Regelung haben sollte. Eine solche 
Übergangsfrist kann ınsbesondere dann notwendig sein, wenn eine sonst eintretende Funktionsunfahigkeit staatlicher Einrich- 
tungen vermieden werden soll, die der verfassungsmäßigen Ordnung noch ferner stünde als der bisherige Zustand. Bei der Zu- 

billigung von Übergangstristen ist nach der Schwere des Eingriffs zu differenzieren: Je tiefgreifender eınc Verwaltungsmaß- 

nahme Grundrechte des Betroffenen berührt, desto strengere Anforderungen sind an die Einraumung von Übergangsfristen 

und die innerhalb dieser Fristen unerläßlichen Maßnahmen zu stellen; ist der Eingriff weniger schwerwiegend, kann eıne groß- 
zügıgere Anerkennung von Übergangsfristen in Betracht kommen. 

kur dıe Dauer derartiger Übergangsfristen können keine allgemein gultigen Maßstabe gesetzt werden. Das Bundesverfassungs- 
gericht hat verschiedentlich darauf abgestellt, daß eine gesetzliche Regelung jedenfalls bis zum Ende der lautenden I egislatur- 

periode des Parlaments erfolgen musse. Eine Übergangsfrist könnte dann nıcht mehr länger anerkannt werden, wenn der 
Gesetzgeber eıne Neuregelung ungebührlich verzögert hätte. 
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Wahrend dieser Übergangstrist kann die alte vertassungsrechtlich zu beanstandere Regelung allerdings nur noch bedingt weıter 
angewandt werden. Bıs zur Herstellung eines vertassungsmaßigen Zustandes durch den Gesetzgeber reduziert sıch die Befugnis 
zu Eingriffen in verfassungsrechtlich geschutzte Positionen auf das, was im konkreten Fall für die geordnete Weiterführung 
eines funktionsfähigen Berriebs unerläßlich ist. Die Prüfung, was in der jeweiligen Situation unerläßlich ıst, darf sich nicht ein- 
fach daran erschöpfen, ob dıe ohnehin nur als Provisorium fortbestehende bisherige Regelung als solche korrekt angewandt 
worden ıst. In Fallen der vorliegenden Art gehört dazu auch die weitere Prufung, ob nicht unter Berucksichtigung der gegebe- 
nen Verhaltnisse eıne bislang nıcht vorgesehene schonende Maßnahme ausreicht, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.“ 

Auch die DSK ist der Auffassung, daß den Behörden für die Informationsverarbeitung nach dieser Rechtsprechung eine Über- 
gangstrist zuzubilligen ıst, um ım Interesse der verfassungsmäßigen Ordnung ihre Funktionsfahigkeit zu erhalten. Dabei ist 
jedoch auf folgendes hinzuweısen: 

1. Übergangsfristen konnen ihrer Natur nach nicht unbegrenzt in Anspruch genommen werden. Das Bundesverfassungsge- 
richt hat ausdrucklich darauf hingewiesen, daß sie dann nicht mehr anerkannt werden können, wenn der Gesetzgeber eine 
Neuregelung ungebührlich verzögert. In diesem Zusammenhang muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß in der 
Rechtsprechung erste Tendenzen sichtbar werden, schon jetzt den Ablauf dieser Übergangsfrist anzunehmen (vgl. Verwal- 
tungsgericht Hannover, Urteil vom 1. Dezember 1986, Az: 10 VG A 126/85). 

2. Wahrend der Übergangsfrist veduziert sıch die Befugnis zu Eingriffen auf das, was für die geordnete Weiterfuhrung eines 
funktionsfahigen Betriebs unerläßlich ist. Dies bedeutet: 

— Es ıst unzulässig und mit den vom Bundesverfassungsgericht festgestellten reduzierten Befugnissen unvereinbar, 
wahrend der Übergangsfrist bereits bestehende Datenverarbeitungsabläufe durch den Aufbau neuer Datenbanken sowie 
die Ausschoptung neuer technischer Möglichkeiten noch auszuweiten. 

= Die bestehende Praxis der Informationsverarbeitung ist daraufhin zu überprüfen, welche Maßnahmen fur die Aufrecht- 
erhaltung der Funktionsfähigkeit unerlaßlich sınd und in welchen Bereichen sich die Verwaltung bis zur Schaffung ge- 
setzlicher Grundlagen zu beschränken hat. 

Vor diesem Hintergrund hält die DSK die Schaffung bereichsspezifischer Regelungen in vielen Bereichen für dringlich. 
Soweit bei den tolgenden Berichtspunkten dıese Problematik besteht, wird darauf aufmerksam gemacht. 

3 Technischer und organisatorischer Datenschutz 

3.1 Allgemeines 

Durch den anhaltenden technischen Fortschritt und die ständige Verbesserung des Preis-Leistungsverhältnisses im Soft- und 
Hardware-Bereich werden unablässig neue Verwaltungsbereiche für den rationellen Eınsatz von Geräten und Verfahren zur 
automatisierten Verarbeitung von Daten erschlossen. Gekennzeichnet ist diese Entwicklung durch das Bestreben, die Rechner- 
leistung unmittelbar am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Erreicht wırd dies sowohl durch die Anwendung spezieller 
großrechnergestützter Verfahren, wie z. B. Data Distributed Processing (DDP) und Dialogverfahren unter Verwendung intel- 
ligenter Bildschirmarbeitsplatze, als auch durch den Einsatz mittlerer und kleinerer Systeme wie Personalcomputer, Bürokom- 
munikationssysteme und Textautomaten. 

Mehr noch als der sprunghafte Anstieg der Rechnerleistung und des Rechnereinsatzes stellt die Entwicklung der Kommunika- 
tionsmoglichkeiten — unabhangig von Größe und Fabrikat — durch die Vernetzung der Systeme eine besondere Herausforde- 
rung für dıe Datenschutzkontrolle dar. 

Außerhalb einer Betrachtung unter rein datenschurzrechtlichen Gesichtspunkten ist anzumerken, daß auch die fachliche Bera- 
tung zur Vermeidung von organisatorischen und technischen Fehlentwicklungen verstärkte Anstrengungen fordert. Die DSK 
macht bei ortlichen Prüfungen — insbesondere im Bereich der Kommunalverwaltungen — immer wieder die Erfahrung, daß 
fehlende Beratung zur Entwicklung ungeeigneter und damit unwirtschaftlicher Verfahren führt, die nur mit hohem Kostenauf- 
wand so weiterentwickelt werden können, daß sie den Anforderungen entsprechen. Es ist beispielsweise festzustellen, daß es 
Anbietern nicht selten gelingt, die Kaufentscheidung durch Sonderkonditionen für eine Grundausstattung herbeizuführen, die 
sich sehr bald als vollig unzureichend erweist. Ist auf diese Weise und durch erhebliche, von der Verwaltung zu erbringende 
Umstellungsleistungen eine Festlegung auf einen Anbieter getroffen, folgt der notwendige Systemausbau zu überhöhten 
Preisen. 

Fur den Bereich der Datensicherungstechnik bietet die DSK Beratung an, die indessen noch nicht genügend genutzt wird. So 
kann es geschehen, daß tur die Programmentwicklung Software-Tools verwendet werden, die den Anforderungen, die unter 
dem Gesichtspunkt der Datensicherung zu stellen sind, nicht entsprechen. Weitere Beispiele für vermeidbare Fehlent- 
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wicklungen sınd die Installierung von Hardware, die nicht dem gegenwärtigen Stand der Datensicherungstechnik entspricht, 
oder kostenspielige Parallelentwicklungen im Software-Bereich. 

3.2 Personalcomputer 

Der Einsatz von Personalcomputern (PC) ist unter Datenschutzgesichtspunkten in mehrfacher Hinsicht problematisch: 

— Es fehlen hardwaremäßige und ın das Betriebssystem implementierte Vorkehrungen zur Datensicherung. 

— Es fehlen klare Regelungen fur die Anschaffung, Entwicklung und Änderung von Programmen. 

— Die Dezenrralisierung und die Ausweitung des Benutzerkreises erleichtern die unbefugte Verwendung von Daten und 
Datentragern. 

— Die Funkuonstrennung zwischen PC-Bedienung und Sachbearbeitung entfällt. 

— Die ordnungsmaßige Anwendung von Programmen sowie die Verknüpfung, Übermittlung und Löschung von Daten sınd 
kaum kontrollierbar. 

In jungster Zeit ist freilich eine Entwicklung zu beobachten, die den Forderungen der Anwender nach technischer Unter- 
sturzung bei Datensicherungsmaßnahmen entgegenkommt. Einzelne Hersteller gehen dazu über, auch einfache ADV-Systeme 
mit Einrichtungen zur Datensicherung auszustatten. 

Dies sind z. B. 

— Zugriffsbeschrankung auf autorisierte Benutzer durch Paßworte 

— Zugriffsbeschränkung auf die fur ein Aufgabengebiet zugelassenen Daten oder Dateien 

— Einrichtungen zur Kontrolle und Protokollierung von Eingaben und des Zugriffs auf besonders zu schützende Daten 

— Einrichtungen zur Kontrolle und Protokollierung von Datenübertragungen. 

Die DSK hält es für geboten, beı der Beschaffung von Geräten und Software-Produkten solche zu bevorzugen, die dem Stand 
der Datensicherungstechnik entsprechen. 

3.3 Orientierungshilfe für Datensicherungsmaßnahmen 

Mit dem Zuel, die Anwender mittlerer und kleinerer Datenverarbeitungssysteme über Möglichkeiten der Datensicherung zu 
ınformieren, hat die DSK ım Rahmen der Schriftenreihe „Informationen zum Datenschutz in Rheinland-Pfalz“ ım Dezember 

1936 eine Orıentierungshilfe herausgegeben, der auch das Muster einer Dienstanweisung zu datenschutzrechtlichen Siche- 

rungsmaßnahmen angefügt ist. Diese Orientierungshilfe wurde allen rheinland-pfalzischen Behörden und sonstigen offent- 
lichen Stellen, soweit sie der Anmeldepflicht nach $ 2 LDatG unterliegen, ubersandt; Überstücke werden auf Anforderung zur 
Verfügung gestellt (vgl. Tz. 20.5). 

Die Schritt enthält eine Vielzahl von Beispielen fur technische und organisatorische Maßnahmen, die nach $ 9 LDatG i. V. m. 

der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschrift vom 16. Dezember 1980, MinBl. 1981 S. 3, in Dienstanweisungen zu treffen sınd. 

Daß mit der Herausgabe dıeser Orientierungshilfe für Datensicherungsmaßnahmen einem Bedurfnis der Praxis entsprochen 
wurde, zeigt sich deutlich bei der Anmeldung von Datenverarbeitungsverfahren. Die diesen Anmeldungen beigefügten Dienst- 

anweısungen lassen erkennen, daß in stärkerem Umfange als früher sachgerechte Vorkehrungen zur Verbesserung der Datensi- 
cherheit getroffen werden. 

3.4 Risiken beim Einsatz von Bürokommunikationssystemen 

Unter der Federführung des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr wird als Pılotprojekt mit dem Ziel eines späteren Ein- 
satzes auch ın anderen Ressorts eın Burokommunikationssystem (BKS) erprobt. Auch aus dem kommunalen Bereich sınd ent- 
sprechende Bestrebungen bekannt. 

Burokommunikationssysteme sind lokale Kommunikationsnetze, an die eine Vielzahl unterschiedlicher Ein- und Ausgabe- 
gerate — z. B. Bildschirme, Drucker, Leser, Kopierer — online angeschlossen sind. 

Technisch besonders weit entwuckelte BKS sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 
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— wahlweise Nutzung otfentlicher Fernsprech- und Datennetze (z. B. Btx, Teletex, Telex, Datex — L/P, HFD), 
— Zugriff auf Intormanonssvsteme, dıe ın Großrechnern laufen, 

— Emrichten, Bearbeiten, Versenden und Tmptangen von Dateien und Registern sowie 

— Grafiken und Texte erstellen, ausdrucken, empfangen, versenden und archivieren. 

Die Implementierung und Anwendung von BKS birgt spezielle Risıken: 

Der Inhalt son Akten ısc jederzeit nach beliebigen Kriterien inhaltlich auswertbar. Bislang getrennt zu einer Person ver- 
waltete Vorgange und Informationen konnen zusammengefuhrt werden. Unabhangig davon, welche Abschottungsmecha- 
ausmen ın eın BK$ ıntegriert werden, sind diese umfassenden Auswertungs- und Verknüpfungsmoglichkeiten zumindest für 
zentrale Stellen der jeweiligen Behorden, etwa für den Betreiber (Systemverwalter) des BKS, immer gegeben. 

— Der Arbeits- und Leistungsprozeß der Bediensteten kann anhand von gespeicherten Informationen uber die Bearbeitung 
eines Vorganges mıt dem BKS überwacht werden. Das System stellt fur dıe Leistungsbeurteilung vieltaltige Informationen 
zur Verfügung. Eine luckenlose Erfassung des Arbeıtsverhaltens kann Persönlichkeitsrechte verletzen. Der Mitbestimmung der Personalvertretung kommt ınsoweit eine besondere Bedeutung zu. 

— Die für Bedienstete gegebene Möglıchkeit, eigene Register, Dateien, Aktensammlungen (elektronische Handakten) in be- 
hebigem Umfang und Format anzulegen, erschwert die Kontrollierbarkeit einer mırt BKS ausgestatteten Behörde. Es ıst 
außerordentlich schwierig und in Extremfällen unmöglich, Datenbestände im BKS daraufhin zu uberprüfen, welche Perso- 
nendaten gespeichert sınd, wer sie zu welchem Zweck verarbeitet und wer unbefugt von ıhnen Kenntnis erhielt. 

— Derzeit ıst keın System bekannt, ın dem eine flexible, abgestufte, individuell vergebbare Berechtigung realisiert ist. Diese 
Berechtigung muß sıch auf dıe Möglichkeiten beziehen, Daten (Dateien) zu durchsuchen, interne und externe Informations- 
systeme zu nutzen, Dateien anzulegen, Daten zu empfangen, zu versenden, zu sichern und zu bearbeiten, Löschungen 
durchzufuhren, Leistungsverhalten zu messen. 

Klarungsbedurftig ist, ob und ggf wie bei einem BKS Datenverarbeitungsvorgange (personenbezogen) protokolliert 
werden. Die Protokollierung ist die Voraussetzung, um auch in großeren zeitlichen Abständen wırksame Datenschutzkon- trollen durchzuführen. Von besonderer Wichugkeit sınd Eingabe-, Transport- und Übermittlungskonrrollen. 

Die DSK wırd die Entw uhlung derartiger Sy steme weiterhin sorgfältig beobachten und nach Entscheidung über die Systemaus- wahl und den Einsatz Stellung nehmen. 

3.5 Datenschutzregister 

Die DSK hat aus Kostengründen das vom Landesrechenzentrum unterstützte Verfahren zur Führung des Datenschutzregisters ım Jahre 1985 eingestellt. Um dıe Weıterentwicklung im Blick behalten zu können, um ggf. Anhaltspunkte für Probleme zu finden, die sich aus cıner fortschreitenden Automatisierung ergeben und auch zur Unterstützung der örtlichen Kontrollen wurde ım Jahre 1986 die automatisierte Führung des Datenschutzregisters auf einen in der DSK-Geschäftsstelle installierten Personalcomputer ubernommen. Die Software wurde von Mitarbeitern der DSK entwickelt. 

Das Verfahren ermoglicht, Auszuge aus dem Datenschutzregister zu erstellen und diese zum Zwecke der Prüfung an dıe Anwender zu übersenden. Die Überprufung ergab, daß viele Anmeldungen, insbesondere aus dem Kommunalbereich, nicht mehr aktuell waren und daß neue Anmeldungen unterblieben. Eine Auswertung des Registers nach Abschluß der Berichti- gungsarbeiten führte zur Anderung von ca. 400 Anwendungen und zur Löschung von mehr als 200 Anmeldungen aus dem Be- stand. Die Zahl der Neuanmeldungen im Rahmen der Berichtigungsaktion betrug 700. 

Bei etwa 200 Behorden, dıe automatisierte Verfahren anwenden, war keine Dienstanweisung vorhanden. Bis auf wenige Aus- nahmen wurden dıe Dienstanweisungen nach Übersendung der 0. g. „Orientierungshilfe zu datenschutzrechtlichen Siche- rungsmaßnahmen“ ım Laufe des Jahres nachgereicht 

Zur Zeit sind im Datenschutzregister ca. 3200 Anmeldungen von etwa 800 Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen ge- speichert. Eine Übersicht, gegliedert nach Verwaltungs- und Anwendungsbereichen, ist diesem Tätıgkeitsbericht als Anlage 1 beigetügt. 

3.6 Ergebnisse örtlicher Feststellungen 

a) Überprufungen ın staatlichen Rechenzentren 
Die Überprüfung eines staatlichen Rechenzentrums ergab, daß dort ein ım Grundsatz angemessenes Datensicherungsniveau gegeben war. Gleichwohl waren Feststellungen zu treffen, die nachtolgend kurz dargestellt sind: 

10 
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— Der Zutritt zum Verwaltungsgebaude, zu den Datenerfassungsraumen, zu den Kellerraumen (Altpapıerentsorgung) und 
zum Maschınensaal war nicht hinreichend gesichert. Die Prufung führte zu nachträglichen Verbesserungen, ınsbeson- 
dere durch den Eınbau von Alarmanlagen. 

— Datenubertragungsleitungen waren in ungesicherten Raumen offen verlegt. Durch eine nachtragliche Ummantelung 
konnte dieses Datensicherungsproblem gelöst werden. 

— Für das unmittelbar an den Maschıinensaal angrenzende Papıerlager und die Maschinenraume wurde ein verbesserter 
Brandschutz (automatische Feuerlösch-Anlage) gefordert. 

— Die Belegsicherung im Bereich der Datenerfassung wurde auf Empfehlung der DSK durch den Einbau verschließbarer 
Schranke verbessert. 

— Die Zugriffsberechtigungen wurden überprüft und auf den erforderlichen Umfang reduziert. Die Anderungen der Zu- 
griffsberechtigungen bedurten eines formellen Verfahrens, das einer laufenden Kontrolle unterliegt. 

— Die bestehende Regelung hinsichtlich der Verarbeitung von Fremdbandern, dıe den Anwendungsreferaten und der 
Arbeitsvorbereitung eine Option zum Überlesen von Dateıkennzeichen ermöglichte, wurde verändert. Das Bandver- 
waltungssystem laßt nur noch zu, Kopien von Fremdbandern mit eıgenen Dateikennzeichen zu verarbeiten. 

— In einem landeseinheitlichen ADV-Verfahren mit Kassenwirksamkeit war die Eingabekontrolle nicht gewahrlesstet. 

Aufgrund der Vertahrensanderung kann nunmehr von den speichernden Stellen festgestellt werden, welche personenbe- 

zogenen Daten wann und von welchem Bearbeiter erfaßt oder verändert wurden. Die zunächst nur manuell gefuhrte 
Eingabekontrolle wird durch eın automatisiertes Kontrolisystem ersetzt. 

— Die Überprufung ergab, daß es beı Nutzung einer Datenfernubertragungsverbindung möglich war, auf Dateien eınes 

anderen Rechenzentrums zuzugreifen, für die ım rechtlichen Sinne keine Zugriffsbefugnis bestand. Nach der Installation 
einer entsprechenden Datensicherungssoftware in dem betroffenen Rechenzentrum ıst ein solcher Zugriff nunmehr aus- 
geschlossen. 

— Emptehlungen der DSK zur Anderung und Ergänzung der Dienstanweisung fur das Operating wurden ubernommen. 
Die Brandschutz- und Alırmordnung wurde den veranderten Verhältnissen angepaßt. 

— Die DSK begrußt, daß ın entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesdatenschutrgesetzes - BDSG — 
($$ 28 und 29) eın Datenschutzbeauftragter bestellt wurde. 

Zusammentassend ıst festzustellen, daß den Empfehlungen der DSK im wesentlichen entsprochen wurde 

In einem anderen Rechenzentrum wurde festgestellt, daß die vorhandene Dienstanweisung bezuglich der Regelungen ım 
Bereich der Zugangs-, Speicher-. Benutzer-, Zugriffs-, Übermittlungs-, Eıngabe- und Organısationskontrollen unvoll- 

standıg war. Ahnliche Feststellungen wurden auch vom Rechnungshof getroffen und ım Jahresbericht 1986 dargestellt 
(Drucksache 10/2921 Tz. 7). Dem Vorschlag des Rechenzentrums zur Bildung einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung des 

Mınistersums des Innern und tur Sport und der DSK für dıe Erarbeitung von praktıkablen Lösungen, die auch mittelfristig 

die zu erw artenden Entwicklungen ın Großrechenzentren berucksichtigen, stimmte dıe DSK zu. 

3.7 Autonome Systeme im Kommunalbereich 

Die Kontrolle autonomer Systeme im Bereich der Kommunalverwaltungen wurde im Berichtszeitraum fortgesetzt. Bereits im 
10 Tatıgkeitsbericht hatte die DSK Schwerpunkte der Prüfungstätigkeit dargestellt. Hierzu zählen 

— fehlende Programm- und Verfahrensdokumentationen, 

— Verwendung fehlerhatter und nicht freigegebener Programme, 

— unzureichende Unterstützung bei programm- und systemtechnischen Problemen und bei der Systemwartung, 

unzureichende Zugangskontrollen 

Mıt Nachdruck forderte die DSK — unterstützt von den Systemanwendern — von einem für dıe Sottware-Entwicklung zu- 
stindigen Unternehmen dıe Realisierung systemgesteuerter Zugriffsberechtigungen. Der Forderung wurde ınnerhalb der ge- 
setzten Prost von 12 Monaten entsprochen 

Fun die Datenverarbeitung ım Haushalts- und Kassenbereich der Gemeinden wurden auf Anregung der DSK durch das 

Ministerium ın einer Verwaltungsvorschrift (VV zu $ 108 GemO, MinBl. 1986, $. 173) Regelungen uber die Programmfreigabe 
getroften, die ım wesentlichen den Bestimmungen fur die Kassen ım staatlichen Bereich entsprechen. 
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4 Sicherheitsbereich 

4.1 Vorbemerkung 

Wahrend des Berichtzeitraums wurden durch Gesetz vom 26. Marz 1986 (GVBl. S. 77, BS 2012-1) die $8 25 a ff. in das Polızei- 
verwaltungsgesetz (PVG) von Rheinland-Pfalz eingefügt, um den durch das Bundesverfassungsgericht im VZ-Urteil gestellten 
Antorderungen zu entsprechen. 

Die DSK wurde zu den neuen, die Datenverarbeitung regelnden Vorschriften desPVG nicht gehört, daalle Mitglieder der DSK 
in der Enquete-Kommission zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung im Sicherheitsbereich mitarbeiteten, die die Auf- 
gabı hatte, die mittlerweile in Kraft getretenen neuen Vorschriften vorzubereiten, so daß von daher ausreichend die Moglıch- 
keıt bestand, datenschutzrechtliche Gesichtspunkte in dıe Beratungen einzubringen. 

Die 8825 att. PVC regeln folgende Bereiche: 

Allgemeine Betugnisse beı der Informationserhebung und Informationsverarbeitung, Auskunftspflicht ($ 25 a PVG), beson- 
dere Informationserhebung ($ 25 b PVG), Informationsubermittlung der Polizei ($25 c PVG), besondere Formen des Informa- 
uonsabgleichs ($ 25 d PVG), Bereinigung und Loschung personenbezogener Informationen ($ 25 e PVG), Auskunft an den 
Betroffenen ($ 25 + PVG), Errichtungsanordnungen ($ 25 gPVG). 
Mıt diesen Vorschriften hat ın Rheinland-Pfalz als das erste Bundesland nach der Verkundung des Voikszahlungsurteils 
bireichsspezifische Regelungen uber die Datenverarbeitung im Sicherheitsbereich geschaffen. Diese Neuregelung stellt aus 
datenschutzrechtlicher Sicht eınen Fortschritt dar. 

Da mit den Regelungen über dıe Informationserhebung und -verarbeitung ım polizeilichen Bereich rechtliches Neuland be- 
treten wurde, konnte nicht erwartet werden, daß eine Lösung gefunden würde, die bereits allen denkbaren Einwendungen 
Rechnung tragt 

= So sınd sowohl ın der Literatur wıe auch ın der politischen Auseinandersetzung aufgrund der teilweise generalklauselartigen 
Regelungen weiterhin Bedenken geltend gemacht worden, wonach durch die teilweise weıre Fassung der Vorschriften, ins- 
besondere ın $ 25 a Abs. 1 Ziffer 1 u. 2 PVG, dem vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Gebot der Normenklarheıt 
nicht genügt werde 

— Fraglıch ist auch, ob beı den Neuregelungen alle Bereiche berucksichtigt werden, in denen evtl. eıne Datenubermittlung 
seitens der Polıze: an andere Stellen der offentlichen Verwaltung notwendig ist. Diese Frage hat sıch 7. B. bei der Übermitt- 
lung von Daten eines Betroffenen uber ein laufendes Ermittlungsverfahren durch die Polızeı an die tür die Erteilung von 
Droschkengenchmigungen zustandıge Behörde gezeigt (die damit verbundene Problematik wırd unter Tz. 4.11.3 ausführ- 
lich geschildert) oder beı der Einschaltung einer anderen Behörde durch das Ordnungsamt beı der Frage, ob ın der Aufstel- 
lung von Plakaten mıt Hinweisen zu einer Veranstaltung zur Volkszählung ein Aufruf zum Boykott der Volkszählung zu 
sehen ist. 

Entsprechende Fragen stellen sıch auch beı der Datenubermittlung durch die Polızei an die fur die Gewerbeaufsicht oder dıe 
Erteilung von Gaststattenkonzessionen zuständigen Behorden. 

Bei der Anwendung der neuen Vorschriften durch die Polizei ist festzustellen, daß eine erhebliche Sensibilisierung der Polızeı- 
behorden hinsichtlich der Belange des Datenschutzes eingetreten ist. 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß dıe Zusammenarbeit zwischen dem fur den Polizeibereich zuständigen Ministe- 
rıum des Innern und tur Sport, dem Landeskriminalamt und der DSK gut ist. Die angeforderten Auskünfte wurden erteilt und 
beı Anregungen der DSK bemuhen sich die beteiligten Stellen, diese bei der weiteren Arbeit zu berücksichtigen. 

Ebenfalls novelliert wurde im Berichtszeitraum aufgrund des VZ-Urteils das Landesverfassungsschutzgesetz (GVBl. 1986, 
5.73, BS 12-2) Auch ın diesem Bereich existieren nunmehr bereichsspezifische Regelungen. 

4.2 Überprüfung polizeilicher Staatsschutzabteilungen 

Ein Schwerpunkt der Prutungstätigkeit ım Berichtszeitraum war dıe Überprüfung der Staatsschutzabteilungen der rhein- 
land-pfalzischen Polizeidienststellen, die noch nıcht abgeschlossen ıst. Damit wurde die bereits in den Jahren 1982/83 durch- 
getührte Prüfung (vgl. 9. Tätigkeitsbericht, Tz. 3.2) des Staatsschutzes fortgesetzt. Gegenstände der erneuten Prutung sind: 
— Datenspeicherungen beı versammlungsbezogenen Straftaten; 

— Datenspeicherungen ın APIS (Arbeıtsdatei PIOS — Innere Sicherheit). 
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Die Dateı APIS ıst eine Verbunddare:, die beim Bundeskriminalamt (BKA) gefuhrt wird. Sie dient der Aufklarung von Strat- 
taten, für die der polizeiliche Staatsschutz zuständig ist. Die Daten werden angeliefert durch die Landeskriminalamter und 
das BKA. Schwierige Abgrenzungsprobleme entstehen bei der Speicherung von Daten sogenannter „anderer Personen“, dıe 

keine beschuldigten oder verdachtigen Personen sind. 

Ziel der Überprüfung ist dıe Schaffung eines Überblicks über die Datenverarbeitung ım Bereich des polizeilichen Staats- 
schutzes. Insbesondere soll Klarheit über die verschiedenen in diesem Bereich bestehenden Meldewege geschaffen werden. 
Ansatzpunkte beı der ın Rheinland-Pfalz durchzuführenden Überprüfung waren Festnahmen anläßlich einer Blockade des 
Raketenstandortes Hasselbach durch Nachrüstungsgegner am 20./21. November 1986 sowie dıe Speicherungen im System 
APIS während des Zeitraums vom 19 Januar 1987 bis zum 31. Januar 1987. 

Zu diesem Zweck wurden vom Landeskriminalamt dıe entsprechenden Ausdrucke aus dem System APIS angefordert. Die 
diesen Ausdrucken zu entnehmenden Polizeidienststellen wurden aufgesucht. Soweit Daten von Betroffenen an Dienststellen 
ın anderen Bundesländern ubermittelt wurden, hat die DSK dıe dafür zuständigen Datenschutzbeauftragten informiert. Von 
dort aus wurden weitere Überprufungen vorgenommen. 

Abschließende Ergebnisse stehen noch nicht fest. Bereits jetzt kann jedoch festgestellt werden, daß alle Teilnehmer an der oben 
erwahnten Blockadeaktion wegen des Vorwurfs der Nötigung in das System APIS eingestellt wurden, ohne daß rechtskräftige 

Entscheidungen gegen die Betroftenen vorlagen und im übrigen von zahlreichen Gerichten in vergleichbaren Fallen bereits 

Fresspruche ertolgten. Dieser Teilaspekt wurde seitens der DSK bereits gewürdigt. Sie ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, 

daß die Speicherung der Berroftenen dann, wenn keine weiteren Erkenntnisse über sie vorliegen und lediglich der Vorwurf der 

Nötigung erhoben wurde, problematisch ist. Dies wurde gegenüber dem Ministerium des Innern und für Sport wıe folgt be- 

grunder: 

„Der Errichtungsanordnung zur Arbeitsdateı ‘PIOS — Innere Sicherheit’ sind ın den Ziffern 2.1.1 bis 2.1.10 die Straftat- 
bestande zu entnehmen, beı denen eine Speicherung moglich ist. 

Als mogliche Rechtsgrundlage fur eıne Speicherung kann bei den hıer zu beurteilenden Fällen lediglich Ziffer 2.1.10 der Errich- 
tungsanordnung herangezogen werden, wonach eine Speicherung auch dann zulässig ıst bei ‚anderen Straftaten, sofern wegen 

der Angrilfsrichtung, dem Motn des Taters oder dessen Verbindung zu einer Organısatıon der Verdacht besteht, daß mit dei 

Tat Ziele im Sinn der Nr. I KPMD-S verfolgt werden’. Dort wırd folgendes geregelt: 

‚Zweck der KPMD-S ist os, duich Sammlung und Auswertung von Nachrichten und Unterlagen Hinweise tur die Verhütung, 

und Autklarung von Straftaten zu gewinnen, die gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, den Bestand und die 

Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder die eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung von Mıt- 
gliedern verfassungsmaßiger Organe des Bundes oder eines Landes zum Ziel haben.” 

Auch wenn in den vorliegenden Fällen von den Gerichten der Tatbestand der Nötigung bejaht wird, richtet diese sich nach Aut- 

fassung der DSK jedoch nicht notwendigerweise gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines Landes. Betroffen waren durch die Aktion der Nachrüstungsgegner diejenigen Personen, 
denen die Zutahrt zum Raketenstützpunkt nicht moglich war, nicht jedoch das Land oder der Bund. Mit der Blockadeaktion 
sollte auch nıcht die treiheitlich demokratische Grundordnung angegriffen werden, Ziel war es vielmehr, auf dıe nach Auf- 

fassung der Betroffenen nicht gerechtfertigte sogenannte Nachrüstung hinzuweisen und für dieses Ziel durch die spektakularen 
Maßnahmen eine breite Öffentlichkeit zu gewinnen.“ 

Autgrund dieser Beurteilung hat die DSK dem Ministerium des Innern und für Sport empfohlen, dıe vorgenommenen Speiche- 

rungen zu löschen. 
Diese Emptehlung bezog sıch auf diejenigen Betroffenen, über die sonstige Erkenntnisse nicht vorhanden waren und gegen dıe 
sonstige strafrechtliche Vorwurfe nicht zu erheben waren. Das Ministerium des Innern und für Sport hat der Rechtsauffassung 
der DSK widersprochen; dıe endgültige Klärung der Angelegenheit ist noch nicht erreicht. 

4.3 Überprüfung von Polizeidienststellen 

ı) Hauptpunkt der Überprufung war dıe Kontrolle der sogenannten kriminalpolizeilichen Sammlungen (Krıiminalakten). 
Dabei konnte festgestellt werden, daß trotz der Löschung der Daten eines Berroftenen im POLIS (polizeiliches Informa- 

uonssystem), was aufgrund der durch die KpS-Richtlinien (Richtlinien fur die l'uhrung personenbezogener Sarımlungen 

und Darcien bei der Polizei) vorgesehenen Löschungsfristen erforderlich war, die dazugehörende Kriminalakte nicht ver- 

nıchtet worden war. Auch aufgrund dieser Feststellung wurde vom Landeskriminalamt eıne umfassende automatisierte 
Uberprutung samtlicher Krimsnalakten in Rheinland-Pfalz durchgeführt, die zu einer weiteren Bereinigung des Bestands ge- 

tuhrı har 
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b) Aufgefallen ıst bei den durchgefuhrten ortlichen Feststellungen auch, daß ın den Krıminalakten nicht nur die krımmalıstisch 
und kriminologisch interessierenden Angaben über die Betroffenen enthalten waren, sondern auch andere Unterlagen, wie 
vollstandige Vernehmungsniederschriften, die auch nach Auskunft des LKA nicht in die Kriminalakte aufzunehmen sind. 

Beı den ortlichen Überprüfungen hat sıch zusätzlich ergeben, daß zur Dauer der Aufbewahrung der bei der Schutzpolizei 
gefuhrten Akten aus dem Ordnungswidrigkeitenbereich keine Vorgaben ın Form von Richtlinien existieren. Die in diesen 
Gebieten polizeilicher Tätigkeit geführten Akten werden teilweise 30 Jahre und länger aufbewahrt. 

n 

Fs ist jedoch nach Auttassung der DSK erforderlich, daß auch fur dıe Autbewahrung dieser Unterlagen dem Recht der Be- 
troffenen auf informationelte Selbstbestimmung entsprechende Regelungen durch den Gesetz- oder Verordnungsgeber ge- 
schaffen werden. Übergangsweise könnten die ın den KpS-Richtlinien enthaltenen Fristen analog herangezogen werden. 

d) Im polizeilichen Auskunftssystem POLIS werden auch Daten von Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte gespei- 
chert. Diese Personen werden im Regelfall zur Aburteilung der amerikanischen Gerichtsbarkeit überantwortet. Bısher 
existieren jedoch zwischen den rheinland-pfalzischen Polizeı- und den amerikanischen Justizbehörden keine Vereinbarun- 
gen, wonach die amerikanische Justız entsprechende Rückmeldungen uber den Ausgang der Verfahren an die deutschen Po- 
lizeidienststellen vornehmen. Die Datenschutzkommission empfiehlt, daß mit den amerıkanıschen Dienststellen die zur Er- 
reichung einer Regelung erforderlichen Verhandlungen seitens des Ministeriums des Innern und für Sport aufgenommen 
werden (vgl. auch Tz. 7.3.3 und Anlage 3). 

< } Weiter konnte festgestellt werden, daß bei den Polizeidienststellen nicht in allen Fällen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Pflicht, beı den an Meldebehörden gerichteten Ersuchen zur Datenübermittlung den Anlaß der Übermittlung aufzuzeichnen 
und diese Aufzeichnungen nach einem Jahr zu vernichten ($ 31 Abs. 3 Meldegesetz), genügt wurde. Soweit ım Auftrag der 
Verfassungsschutzbehorde Anfragen beim örtlichen Einwohnermeldeamt getätigt wurden, erfolgten zwar dieın $31 Abs. 3 
Meldegesetz vorgeschriebenen Autzeichnungen in der Dienststelle. Diese Aufzeichnungen wurden jedoch nicht, wie ın 
$ 31 Abs. 3 Meldegeserz vorgeschrieben, nach eınem Jahr vernichtet. Soweit von den Beamten eigene Anfragen beim Ein- 
wohnermeldeamt getätigt wurden, erfolgte keine Aufzeichnung, so daß keine Überprüfung der Zulässigkeit der Anfragen 
vorgenommen werden konnte. 

Bei den betroffenen Dienststellen konnte erreicht werden, daß zukünftig die in $ 31 Abs. 3 Meldegesetz vorgeschriebenen 
Aufzeichnungen gefertigt werden und nicht länger als vorgeschrieben aufbewahrt werden. 

f) In Ziffer 5.3 der Richtlinien fur dıe Fuhrung der Lichtbildvorzeigekartei (LVK) ist vorgeschrieben, daß die Einsichtnahme 
in die LVK durch Zeugen aktenkundig zu machen ist. Auch dıes ist erforderlich, damit aus datenschutzrechtlicher Sicht 
Überprüfungen vorgenommen werden können. Bei zwei der überprüften Dienststellen konnte festgestellt werden, daß nicht 
entsprechend dıesen Rıchtlinien verfahren wurde. 

g) Alle rheinland-pfalzischen Polizeidienststellen, die im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung von Betroffenen 
Lichtbilder fertigen, geben davon einen Abzug an das BKA weiter. Dabeı wird nicht unterschieden, ob es sich bei dem Be- 
troffenen um Täter mit regionalem Bezug oder mit überregionalem Bezug handelt. Die DSK hat gegenüber dem Ministerium 
des Innern und für Sport hinsichtlich dieser Praxis Bedenken geäußert und angeregt, daß nur dann Lichtbilder von Betroffe- 
nen an das BKA weitergegeben werden, wenn es sich um Täter handelt, bei denen ein überregionaler Bezug festzustellen ist, 
d.h, um solche Personen, die nıcht ın eınem bestimmten, abgrenzbaren Bereich tätig werden. 

4.4 Eingaben anläßlich der Demonstration vom 16. September 1986 (sogenannter „Mainzer Kessel“) 

Am 16. September 1986 fand ın Mainz eine Demonstration statt. Anlaß war eine Tagung der Atlantischen Gesellschaft in der 
Rheingoldhalle. Diese Demonstration war durch die Veranstalter angemeldet worden. An der Demonstration beteiligten sich 
ca. 300 Personen. Sie begann um 17.30 Uhr, verlief friedlich und wurde von den Veranstaltern gegen 18.40 Uhr auf dem 
Schillerplatz ın Mainz beendet. 

Danach setzte sich eine großere Gruppe der Demonstrationsteilnehmer in Marsch und zog durch verschiedene Straßen der 
Mainzer Innenstadt. Dieser Zug wurde von Polizeikräften begleitet. In der Straße „Große Bleiche“ wurden 62 Teilnehmer 
dieser Gruppe von Polizeikraften eingekreist und ın Gewahrsam genommen. In verschiedenen Dienststellen wurden die 
meisten dieser Personen erkennungsdienstlich behandelt und erst in der Nacht vom 16. auf den 17. September 1986 wieder frei- 
gelassen. 

Das Vorgehen der Polizeikrafte führte zu erheblichen Protesten der Betroffenen und ıhrer Angehörigen. 
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Aufgrund von Eingaben hatte sıch die DSK mit der Zulassıgkeit der Durchfuhrung der ED-Maßnahmen und der Speicherung 
der Daten der Betroffenen ım polizeilichen Informationssystem APIS zu befassen. 

Nachdem nach Rücksprache mıt der Staatsanwaltschaft Mainz bekannt wurde, daß die meisten der gegen die in Gewahrsam ge- 
nommenen Personen eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren nach $ 170 Abs. 2 StPO (kein hinreichender Tawver- 
dacht) eingestellt waren oder werden, konnte mit der beteiligten Polizeidienststelle eine Einigung dahingehend erzielt werden, 
daß in den Fallen, ın denen das Verfahren eingestellt wurde, die angefertigten ED-Unterlagen vernichtet und dıe ın diesem 
Zusammenhang vorgenommenen Speicherungen gelöscht werden. 

4.5 Verwechslungsmöglichkeit bei Fahndungsabfragen im INPOL-System 

Aus cınem anderen Bundesland wurde folgende Problematik bekannt: 

Bei cıner Antrage an den INPOL-Fahndungsbestand wurden vom System die eingegebenen Personalien der kontrollierten 
Personen (in der Regel Familienname und Geburtsdatum) mır den in der Personenfahndungsdatei gespeicherten Datensatzen 
de: Datengruppen „Rechtmäßige Personalien“ und „Alias-Personalien“ verglichen. Durch das System konnen fiktive Alıas- 
Personalien geschaffen werden, was tur einen unbescholtenen Burger das Risiko eıner Verwechslung mit einem gesuchten Strat- 
tater birgt. 

Aufgrund einer Nachfrage beim Ministerium des Innern und für Sport wurde mitgeteilt, daß eine solche Verwechslungsmog- 
lichkeit beı Anfragen im POLIS nicht besteht, da dort „Treffer“ nur sichtbar werden, wenn sıch alle Suchbegriffe ın einer 
Datengruppe befinden. 

Bei INPOL-Anfragen soll das entstandene Problem dadurch gelöst werden, daß bei Bekanntwerden einer solchen Konstella- 
tion die Ausweis- oder Paßnurmmer des unbescholtenen Bürgers mit dessen Einwilligung ın die Alias-Namen-Gruppe aufge- 
nommen werden soll. 

Der Wiederholung von Beeintrachtigungen der Betroffenen kann auf diese Weise entgegengesteuert werden. 

4.6 POLDOK-Dateien 

Die polizeilichen Hınweis- und Spurensysteme wurden bereits ım 8. Tatigkeitsbericht vorgestellt (Tz. 2.3 d). Im Berichtszeit- 
raum konnte festgestellt werden, daß sıch die Zahl der Anmeldungen von POLDOK-Dateien erhoht. Dabei handelt es sıch beı 
den meisten dieser Dateien um sogenannte repressive Dateien, dıe dazu dienen, einzelne umfangreiche, d. h. mit vielen zu ver- 
folgenden Spuren verbundene, Straftaten aufzuklaren. Durch das Ministerium des Innern und fur Sport wurden ın alien Fallen 
die jeweiligen Errichtungsanordnungen vorgelegt, die von der DSK geprüft wurden. 

Abgesehen von der Tatsache, daß dıe nach $ 9 Abs. 1 LDatG erforderlichen Sicherungsmaßnahmen nicht nach $ 9 Abs. 2 
LDatG in Dienstanweisungen festgelegt wurden, hatte die DSK bei den repressiven POLDOK-Dateien keinen Grund zur 
Beanstandung. 

Vereinzelt wurden der DSK Errichtungsanordnungen auch zu POLDOK-Dateien vorgelegt, die präventiven Zwecken dienen. 
Beispielsweise wurde eine solche anlaßlich des Papstbesuches ın Speyer im Maı 1987 errichtet. 

Sıe diente zur Abwehr von typischerweise bei Staatsbesuchen entstehenden Gefahren. Entsprechend der Errichtungsanord- 
nung wurde sie unmittelbar nach Beendigung des Besuchs wieder gelöscht. Entsprechendes gilt mit einer Ausnahme auch fur 
die anderen bei der DSK angemeldeten POLDOK-Dateıen, so daß auch diese nicht zu beanstanden waren. 

4.7 Einrichtung von Dateien auf Personalcomputern 

Während des Berichtzeitraums konnte erstmals festgestellt werden, daß im Polizeibereich zur Errichtung von Dateien, die zur 
Bearbeitung komplexer Einzelverfahren dienen, Personalcomputer eingesetzt wurden. Dies ist aus datenschutzrechtlicher 
Sicht nıcht unproblematisch, da beim Einsatz von Personalcomputern die in der Landesverordnung zu $ 9 Landesdatenschutz- 
gesetz vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen nur schwer zu realisieren sınd. Die DSK wird die Entwicklung auf diesem 
Gebiet sorgfältig beobachten und darauf achten, daß durch den Einsatz dıeser Rechner aufgrund nicht ausreichender 
Sicherungsmaßnahmen die Betroffenen datenschutzrechtlich nicht beeinträchtigt werden. 
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4.8 Einsatz von Personalcomputern mit begrenzter Recherchiermöglichkeit für die automatisierte Vorgangsverwaltung 

Auch bei den rheinland-pfalzischen Polizeibehorden war ım Berichtzeitraum der PC-Einsatz lur die automatisierte Vorgangs- 
verwaltung mit begrenzter Recherchiermöglichkeit geplant. Dadurch sollte ein Informauionssystem geschaffen werden, wel- 

ches in Form einer DV-gestutzten Vorgangsverwaltung die horizontale und vertikale Administration entlastet und den 
Bedürfnissen einer begrenzten und praventionsorientierten Recherche dient 

Ohne daß der DSK dıe Grunde dafür bekannt sınd, wurde bisher dieses Proyekt nıcht verwirklicht. Es ist aber davon auszuge- 

hen, daß ein solcher PC-Finsatz in absehbarer Zeit wieder in Angriff genommen wird. Da beı der Einführung der automatisier- 

ten Vorgangsverwaltung damıt zu rechnen ıst, daß im gleichen System sow ohl personenbezogene Daten von Polizeibeamten 
wie auch Daten von Beschuldigten, Verdächtigten und anderen Personen zu praventiven wie auch zu repressiven Zwecken ver- 
arbeitet werden, wird die DSK die weitere Entwicklung auf diesem Gebiet sorgfältig beobachten. 

4.9 Dokumentation von Notrufen bei Polizeidienststellen: 

Norrufe werden bei Polizeidienststellen auf Tonträger aufgezeichnet, was aufgrund einer vermuteten Einwilligung der Anrufer 
zulassıg und aus polızeilicher Sicht notwendig ist. Nicht bei allen Dienststellen war jedoch bisher gewährleistet, daß gemaß der 
Dienstvorschrift 810 Nr. 3.4.1 eıne Löschung der aufgezeichneten Gesprache, soweit keine polizeiliche Notwendigkeit für eıne 
weitere Aufbewahrung mehr bestcht, nach 6 Monaten erfolgt. Aufgrund der gegen diese Praxis erhobenen Bedenken der DSK 

sicherte das Ministerium des Innern und für Sport zu, daß die Polizeidienststellen nunmehr angewiesen werden, dıe Einhaltung 
der Rıchthnien uber dıe Dauer der Aufbewahrung streng einzuhalten. 

4.10 Automatisiertes Ordnungswidrigkeitenverfahren 

Im 10. Tatıgkeitsbericht wurde darauf hingewiesen, daß seit 1980 verschiedene Bußgeldstellen im Land zur Bearbeitung von 

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren ım Zusammenhang mit Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Unterstützung eın automati- 
sıertes Verfahren nutzen (vgl. 10. Tätıigkeitsbericht, Tz. 8.12) 

Die Zahl der an diesen Verfahren teilnehmenden Polizeidienststellen hat sich insbesondere aufgrund der fünften Anderung des 
Polizeiverwaltungsgesetzes (Übergang bisheriger Aufgaben der staatlichen Polızeiverwaltungen auf die Verbandsgemeinden 
und Stadte) im Berichtszeitraum erheblich erhöht. 

Nach Auffassung der DSK erscheint dies nıcht ganz unproblematisch. Im bereits mehrfach erwähnten VZ-Urteil des Bundes- 
verfassungsgerichtes wurde ausgeführt, daß Beschränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung einer geserz- 
lichen Grundlage bedurfen, aus der sıch dıe Voraussetzung und der Umfang der Beschränkung klar und für den Bürger erkenn- 
bar ergibt und dıe damit dem rechtstaatlichen Gebot der Normenklarheit entspricht. 

Solche normenklaren Regelungen für die automatisierte Speicherung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mır 
der Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren existieren jedoch z. Z. noch nıcht. Die diese Daten verarbeitenden 
Stellen konnen sıch daher nur aut dıe verfassungsrechtliche Ubergangsfrist berufen. Die in diesem Zusammenhang bestehende 
Problematik wurde bereits oben unter Tz. 2 dargestellt. 

Nach Auttassung der DSK ıst es wünschenswert, die erforderlichen Regelungen durch eine Novellierung des Gesetzes uber 
Ordnungswidrigkeiten ode: der Strafprozeßordnung zu schaffen. 

4.11 Datenübermittlung der Polizei an andere Stellen 

4 11.1 an Jugendamter 

Das Landeskrıminalamt hat die DSK um eine Stellungnahme zu der Frage gebeten, unter welchen Voraussetzungen eıne Daten- 
ubermittlung seitens der Polizeibehörden an die Jugendämter über aufgefallene Jugendliche zulässig ist. 

In der insoweit einschlägigen Polizeidıenstvorschrift 382.1 ist für diesen Bereich vorgesehen, daß das Jugendamt von Polızei- 
dıenststellen dann zu unterrichten ist, wenn fürsorgerische Maßnahmen schon während der polizeilichen Ermittlungen not- 
wendig erscheinen. Die DSK teilte dem LKA mit, daß die oben erwähnte Polizeidienstvorschrift unter Heranziehung der 
$$ 25 a ff PVG eng auszulegen ist, wonach nur dann Informationen an das Jugendamt weitergegeben werden können, wenn 
dies zur Abwehr einer ım Einzelfall bestehenden konkreten Gefahr erforderlich ist. Lediglich für den Bereich der Jugendge- 
rıchtshilfe gilt nach $ 38 Abs. 3 Jugendgerichtsgesetz eıne Sonderregelung. 
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+.11 2an Führerscheinbehorden 

Das Ministerium des Innern und für Sport teilte der DSK mit, daß in Rheinland-Pfalz Daten von Führerscheininhabern, denen 
der Handel oder Transport von Betaubungsmitteln unter Benutzung eines Kraftfahrzeugs vorgeworten wırd, durch die Polızeı 
den Fuhrerscheindienststellen gemeldet werden. 

Gegen diese Praxis hat die DSK Bedenken erhoben, mit dem Hinweis, daß zwar nach $4 StVG i.V.m. $ 15 StVZO auch in dıe- 
sen ballen ein Verkehrsteilnehmer als ungeeignet zur Teilnahme am Straßenverkehr anzusehen ist, eine solche Feststellung je- 
Joch von den Strafgerichten zu treffen und die Mitteilung durch die Justizbehorden vorzunehmen ist. 

Das Ministerium des Innern und für Sport teilte mit, daß die durch die DSK geäußerten Bedenken zukunftig berücksichtigt 
werden und beim Vorliegen eines solchen Sachverhalts keine Datenübermittlungen mehr an die Führerscheinbehörden erfolgen 
werden. 

4.11 3an Ordnungsamter bei der Erteilung von Droschkenkonzessionen 

Durch die Eingabe eıner Stadtratsfraktion wurde die DSK daruber informiert, daß es in einer kreisfreien rheinland-pfälzischen 
Stadt üblich ıst, daß sıch das stadtische Ordnungsamt immer dann, wenn ein Bürger dıe Erteilung einer Droschkenge- 
nehmigung (sogenannte Taxı-Konzession) beantragt, auch an das fur ihren Bereich zuständige Polızeiprasidium wendet, um zu 
ertahren, ob gegen die Antragsteller eın strafrechtliches Ermittlungsverfahren lauft. Diesen Anfragen wurde entsprochen, da 
nach Auffassung der Polizeibehorde dies nach $ 14 Abs. 2 Personenbeförderungsgesetz zulässig scı. 

Die DSK har die beteiligten Behorden darauf hingewiesen, daß diese Praxis unzulassig ıst, da eine ausreichende Rechtsgrund- 
lage fur eıne solche Übermittlung nicht vorhanden ıst (vgl. auch Tz. 2). 

Nach $ 14 Abs. 1 Ziffer 5 Personenbeförderungsgesetz hat die Genchmigungsbehorde die zustandıge Gemeindebehorde, die 
Industrie- und Handelskammer. dıe zustandigen Fachgewerkschaften und die Fachverbände der Verkehrstreibenden anzu- 
hören. Polizeibehörden werden hier nicht genannt. 

Nach $ 14 Abs. 2 Personenbeförderungsgesetz können weitere Stellen gutachterlich gehört werden. Auf diese Vorschrift kann 
die hier zu beurteilende Datenubermittlung jedoch nicht gestützt werden, da sie mit den vom Bundesvertassungsgericht aufge- 
stellten Grundsätzen im VZ-Urteil nıcht in Einklang stehen dürfte, wonach nur dann personenbezogene Daten eınes Bürgers 
übermittelt werden konnen, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage vorhanden ist, aus der sich die Voraussetzungen und der 
Umfang der Beschränkung klar und für den Bürger erkennbar ergeben und die damit dem rechtstaatlichen Gebot der Normen- 
klirheit entspricht. 

Unabhangıg davon kommt $ 14 Abs. 2 Personenbeforderungsgesetz als Rechtsgrundlage fur die hier vorgenommene Daten- 
übermittlung deswegen nicht in Betracht, weil diese Vorschrift lediglich von einer gutachterlichen Stellungnahme spricht, nicht 
jedoch von der Übermittlung von Tatsachen, nämlich der Mitteilung, daß gegen einen Antragsteller ein strafrechtliches Ermıtt- 
lungsverfahren läuft. Hinzu kommt, daß es unverhältnismäßig erscheint, wenn die Erteilung eıner Konzession durch eine sol- 
che Übermittlung verzogert wırd, obwohl bis zu einer möglichen rechtskräftigen Verurteilung des Antragstellers eın erhebli- 
cher Zeitraum verstreichen kann und im übrigen nicht abzusehen ist, ob das Verfahren eingestellt wird. Zu berücksichtigen ist 
hier auch, daß durch eine solche Verzögerung für den Antragsteller erhebliche wirtschaftliche Nachteile entstehen können. 
Schließlich ıst anzumerken, daß diese Nachteile dann trotz der bis zur rechtskräftigen Verurteilung geltenden Unschuldsver- 
mutung eintreten wurden. Die DSK beanstandete die bisherige Praxis und äußerte die Erwartung, daß die beteiligten Behorden 
Ihre bisherige Verfahrensweise — abgesehen von den Fällen, in denen die Voraussetzungen des $ 25 aPVG vorliegen — eın- 
stellen. 

4.12 Zeugenanhörungen 

Aufgrund einer Eingabe eines Petenten wurde der DSK eın von rheinland-pfälzischen Polizeidienststellen verwendeter 
Zeugenanhorungsbogen vorgelegt, dem folgende Zeugenbelehrung zu entnehmen war: 
„Sie können das Zeugnis verweigern, wenn Sie 
a) mit dem Beschuldigten verlobt sind, 

b 
x 

mitdem Beschuldigten verheiratet sind oder waren, 
ont dem Beschuldigten ın gerader Linie verwandt, verschwagert oder an Kındes statt verbunden oder ın der Scıtenlinie bıs 
zum dritten Grad verwandt oder bıs zum zweiten Grade verschwägert sind, auch wenn dıe Ehe, durch welche die Schwäger- 
schaft begrundet ıst, nıcht mehr besteht. 
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Außerdem konnen Sie die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung Ihnen selbst oder einem der vorstehend 
unter abıs e bezeichneten Angehorigen die Gefahr stratgerichtlicher Vertolgung zuziehen wurde.“ 

Die DSK hat autgrund dieser Formulierung gegenüber dem Ministerium des Innern und für Sport tolgende Bedenken geaußert: 
„Aufgrund dieser Belehrung muß ein juristisch nıcht geschulter Zeuge davon ausgehen, daß er, soweit nicht die ın der Be 
lehrung enthaltenen Ausnahmelalle vorlie 

Verptlichtung grundsätzlich nıcht besteht.“ 
zen, zur Aussage gegenuber der Polrzeibehorde verptlichter ist, obwohl eine solche 

  

Das Ministerium des Innern und für Sport hat in einem Antwortschreiben dazu ausgeführt: 
„Es trifft zu, daß für Zeugen gem. $ 161 StPO eıne Verpflichtung zur Aussage gegenüber der Staatsanwaltschaft und gegenüber 
dem Richter besteht, nicht aber gegenüber der Polizei. 

Aus der ın dem Vordruck gewählten Formulierung laßt sich u. E. nicht zwingend herleiten, daß der Zeuge zu einer Aussage 
gegenuber der Polızeı verpflichtet ıst; dessen ungeachtet werden wir prüfen, ob dies nicht durch eine andere Formulierung 
deutlich gemacht werden kann.“ 

Das Ergebnis der vom Ministerium des Innern und für Sport noch vorzunehmenden Überprüfung wird im nächsten Tätigkeits- 
bericht dargestellt werden. 

4.13 Eingaben 

Exemplarısch werden ım tolgenden eınige Eingaben von Bürgern dargestellt, mit denen sich die DSK im Berichtszeitraum 
befaßte. 

a) Eın Petent wandte sıch an die DSK mit der Bitte um Überprüfung, ob es zulässig ist, daß er ım POLIS mit dem Merkmal 
„Beleidigung“ gespeichert werden darf, obwohl das von der Staatsanwaltschaft aufgrund eines Strafantrages eingeleitete Er- 
mittlungsverfahren eingestellt wurde und der Strafantragsteller auf den Weg der Privatklage verwiesen wurde. 

Da die Speicherung unmittelbar nach der Eingabe des Petenten gelöscht wurde, bestand fur die DSK keine Notwendigkeit, 
die Zulässigkeit dieser Speicherung abschließend zu beurteilen. 

Trotzdem soll darauf hingewiesen werden, daß sie gegen die Zulässigkeit einer solchen Speicherung Bedenken hat. Nach 
Auffassung der DSK ıst es nicht folgerichtig, daß trotz der Auffassung der Staatsanwaltschaft, an einer staatlichen Strafver- 
folgung bestehe kein offentliches Interesse, dıe Polizei von der Notwendigkeit einer weiteren Aufrechterhaltung der er- 
folgten Speicherung ausgeht. 

Schließlich erscheint es fraglich, ob bei solchen regelmäßig als Bagatelldelikten zu bezeichnenden Vergehen eine Speicherung 
zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten ($ 25 a Abs. 1 Ziffer 2 PVG) dienen kann. Unabhängig davon bestehen Be- 
denken auch dann, wenn bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz herangezogen wird. Schließlich wird auch zu 
berücksichtigen sein, daß Kollısionen mit dem Gleichheitsgrundsatz entstehen können, da die Erhebung der Privatklage 
nach $ 374 StPO auch ohne vorherige Stellung eines Strafantrages möglich ist, so daß in diesen Fällen die Polizeı über diese 
Vorgänge nichts erfährt und somit auch keine Speicherung vornehmen kann, im Gegensatz zu den Fällen, in denen zunächst 
Strafantrag bei einer Polizeibehörde erstattet wird. 

b) Gegen die Speicherung ıhrer Daten im POLIS richtete sich die Eingabe einer Petentin, gegen dıe ein Verfahren wegen Laden- 
diebstahls (Wert der moglicherweise entwendeten Gegenstände: 14,60 DM) eingeleitet wurde, und welches nach $153 a 
StPO gegen Zahlung eıner Geldbuße in Höhe von 150,— DM wegen geringer Schuld eingestellt wurde. 

Die DSK teilte dem Ministerium des Innern und für Sport mit, daß nach ihrer Auffassung dıese Speicherung unzulässig war, 
was sıe damit begrundete, daß Polizeibehörden zwar personenbezogene Informationen zur vorbeugenden Bekampfung von 
Straftaten speichern dürfen, im vorliegenden Fall jedoch nıcht ersichtlich sei, wie durch die Speicherung von Daten der 
Petentin verhindert werden kann, daß sie zukünftig wieder einen Ladendiebstahl begeht bzw. bei einem begangenen Laden- 
diebstahl schneller ermittelt werden kann. Auch wurde aufgrund der nur als geringwertig zu bezeichnenden Gegenstände 
auf den Verhältnısmäßıgkeitsgrundsatz verwiesen. 

Die DSK geht davon aus, daß bei vergleichbaren Fällen diese Grundsätze zukünftig angewendet werden. 

©) Die folgende Eingabe eines Petenten wird als Beispiel einer von der DSK vorgenommenen Überprüfung ausführlich darge- 
stelle: 
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Ein Petent wendet sich u. a. gegen folgende Datenspeicherung der Polizei (Ortsbezeichnung und Zeitpunkte werden nıcht 
wiedergegeben): 

1. Feststellung des Pkw (des Petenten) am US-Munitionslager .... 

2. Wiederum Feststellung des Pkw a. a. O. beı gleichzeitiger Blockade der Zufahrt des Munitionslagers. 

3. Teilnahme an eıner Demonstration anläßlich der Nachrüstungsdebatte ım Deutschen Bundestag. Er versuchte, dıe 
polizeiliche Absperrung zur Bannmeile zum Bundestag zu durchbrechen. Ermittlungsverfahren wegen Widerstands, 
Nötigung und Körperverletzung. Das Verfahren wurde eingestellt. 

+. Teilnahme an der Blockade des US-Luftwatfenstützpunktes ... . Ermittlungsvertahren wegen Notigung eingeleitet. 

5. Feststellung des Fahrzeugs ım Zusammenhang mıt Aktionen gegen die Startbahn West an der Startbahn. 

Von der DSK eingeleitete Überprufungen haben dabei folgendes ergeben: 

Zul: 
Ein Ermittlungsverfahren wurde nicht eingeleitet. Der Petent selbst wurde nicht festgestellt. Auch aufgrund des mittlerweile 
eingetretenen Zeitablaufs empfahl die DSK, diese Speicherung zu löschen. 

Zu 2.: 
Das in diesem Zusammenhang eingeleitete strafrechtliche Ermittlungsverfahren wurde nach $ 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 
Hier wurde angeregt, zu prufen, ob nıcht auch dıese Speicherung zu löschen bzw. eıne Abkürzung der Speicherungsdauer 
anzustreben ist. 

Zu 3.: 
Auch dieses Verfahren wurde nach $ 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Es erfolgte die gleiche Empfehlung wie zu Ziffer 2. 

Zu 4.: 
Hier ertolgte eine Finstellung nach $ 153 Abs. 2 StPO (wegen Geringfugigkeit). Auch die DSK geht bei dieser Speicherung 
davon aus, daß noch eın Restverdacht besteht, was grundsätzlich eine weitere Speicherung rechtfertigt. Unter Heranzichung 
der Zitfer 5 I der Ap$-Rıchtlimen soll nach Auftassung der Datenschurzkommission jedoch gepruft werden, ob an eine Ab- 
kurzung der Regelfristen hinsichtlich der Speicherungsdauer zu denken ist. 

Zu 5.: 

Auch hıer wurde aufgrund eines nıcht eingeleiteten Verfahrens die Löschung der Daten empfohlen. 

Beı dieser Eingabe zeigt sich deutlich, daß Speicherungen über Betroffene oft nur deswegen nicht geloscht werden, weil die 
Polizei durch dıe Justiz nıcht uber dıe Beendigung des Verfahrens informiert wird. Trotz vielfältiger Bemühungen konnte 
hıer noch kein befriedigendes Ergebnis erzielt werden. Nach Auffassung der DSK müssen solche Rückmeldungen nach der 
Beendigung der Strafverfahren ohne Aufforderung durch die Polizeibehörden durch die letztentscheidende Justizbehörde 
erfolgen, da von der Polizei nıcht verlangt werden kann, daß sie auch beı sich manchmal über viele Jahre hinziehenden Ge- 
rıchtsvertahren in regelmäßigen Abständen über den Stand der Verfahren nachfragt, was ım Vergleich zu einer nach Beendi- 
gung des Verfahrens erfolgten Ruckmeldung durch dıe Justiz einen eıheblich größeren Verwaltungsaufwand bedeuten 
würde (vgl. auch Tz. 7.3.3). 

d) Eine Petentin, die an eıner Blockadeaktion des Raketenstandortes Hasselbach teilgenommen hatte und gegen die deswegen 
ein Ermuttlungsvertahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet wurde, hatte sich bei der zuständigen Behorde einer 
ED-Behandlung zu unterziehen. Ihre Eingabe beı der DSK richtet sich gegen diese Maßnahme. Die DSK hat gegen die 
Durchführung dieser erkennungsdienstlichen Behandlung Bedenken geäußert. Sie hat diese wie tolgt begrundet: „Nach gl 
Abs. I Zitter 2 PVG kann die Polızeı erkennungsdienstliche Maßnahmen durchführen, wenn dıes zur vorbeugenden Be- 
kamptung von Straftaten erforderlich ıst, weıl der Betroffene verdächtigt ıst, eine Tat begangen zu haben und wegen der Art 
und Austuhrung der Tat die Gefahr der Wiederholung besteht. Im vorliegenden Fall bestand gegenüber der Petentin der 
Verdacht, daß sie den Tatbestand der Nötigung verwirklicht hat. Des weiteren ist nicht auszuschließen, daß sie sich auch zu- 
kunttig an ahnlichen Aktionen beteiligen wird. 

Die DSK hat jedoch Bedenken, ob die Antertigung der ED-Unterlagen zur vorbeugenden Verbrechensbekampfung er- 
torderlich war. Dies würde namlich voraussetzen, daß die gefertigten ED-Unterlagen zur möglichen schnelleren Aufklarung 
von zukunttigen Delikten der Petentin notwendig und geeignet sınd. Die DSK hat Zweifel, ob das vorhandene ED-Material 

19 

       



Drucksache ıw7 1 Ö - Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode 

dafur benotigt wırd, da sıch die Petentin zu ıhrer Aktion offen bekennt, um durch diese Form des sogenannten zıyılen Unge- 
horsams ıhrem Anliegen die ertorderliche Oftentlichkeit zu verschaften. Die Petentin nımmt es ın Kauf, fur die von ıhr go- 
wahlte Lorm des Protestes strafrechtlich verurteilt zu werden. Gerade auch durch die ın Gang gesetzten Strafverfahren, 
üblicherweise werden alle Instanzen durchlaufen, soll das nach Auffassung der sogenannten Blockierer angestrebte ottenıh- 
che Aufsehen erregt werden, was dazu dienen soll, die Ansıchten der sogenannten Nachrüstungsgegner weiten Bevölke- 
rungskreisen gegenuber verstandlich zu machen. Es sind keine Falle bekannt, ın welchen sıch sogenannte Blockierer dem 
Zugriff der Polizei entzienen wollten. 

Dies würde aber bedeuten, daß sich die Petentin auch bei zukünftigen Delikten dieser Art zu ıhnen bekennen wird, so daß 
vorhandenes ED-Material zur Aufklärung dieser Delikte und damit zur vorbeugenden Bekämptung von Straftaten der 
Petentin nicht benonigt wird.“ 

Dıe DSK hat das zuständige Ministerium darum gebeten, auch aufgrund dieser Überlegungen zu überprüfen, ob eine Ver- 
richtung des vorhandenen ED-Materials geboten ist. 
Das Ministerium des Innern und fur Sport hat der Rechtsauffassung der DSK zugestimmt und mittlerweile mıtgeteilt, daß 
das ED-Materıal vernichtet wird. 

4.14 Verfassungsschutz 

Eingaben von Bürgern und dıe Prufungstätigkeit der DSK bezogen sich im Berichtszeitraum hauptsächlich auf die Tätigkeit der 
Polhzeibehorden, so daß aus dem Verfassungsschutzbereich lediglich auf folgende Gesichtspunkte hingewiesen werden soll. 

a) 

b) 
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Die rheinland-pfalzısche Verfassungsschutzbehörde erteilt beı Auskunftsersuchen von Bürgern über evtl. uber sie ge- 
speicherte Daten grundsatzlich keine Auskunft In $ 10 des Landesvertassungsschutzgesetzes ist in diesem Zusammenhang 
normiert, daß der Verfassungsschutz nıcht verpflichtet ist, Auskunft zu erteilen. 

Die DSK führte mır den Vertretern des Ministeriums des Innern und für Sport über diese Frage ein Gespräch, in welchem 
die Anregung geaußert wurde, zu uberprufen, ob dıe bisherige Auskunftspraxis bei einer verfassungskonformen Auslegung 
des$ 10 Landesvertassungsschutzgesetz dahin zu modifizieren ıst, daß ın gewissen Fällen Auskunft zu erteilen ıst, beispiels- 
weise dann, wenn es sıch nıcht um Ausforschungsversuche handelt oder aber Informationen über abgeschlossene Tatbe- 
stande vorhanden sind, deren Kenntnis fur eınen Betroffenen wichtig ist, wenn er sich um eine Stelle im öffentlichen Dienst 
bewirbt. 

Nach Auffassung der DSR ıst bei Beibehaltung der bisherigen Auslegungspraxis ein Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG nıcht 
auszuschließen. Art. 19 Abs. 4 GG regelt, daß jeder Person, dıe durch dıe öffentliche Gewalt ın ihren Rechten verletzt wird, 
der Rechtsweg otteustehen muß. Ein Burger kann den Rechtsweg, in welchem er die Rechtmaßigkeit einer evtl. uber ihn vor- 
handenen Speicherung uberprüfen lassen wıll, jedoch nıcht beschreiten, wenn er uberhaupt nicht weiß und erfahrt, ob und 
ggf. was über ihn beim Verfassungsschutz gespeichert ist. 

Eine abschließende Klärung wird von einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu erwarten sein. Die Parallel-Problema- 
tik aus Schleswig-Holstein wurde dem Bundesverfassungsgericht durch das Verwaltungsgericht Schleswig vorgelegt. 

Die Verfassungsschutzbehörde hat die Auffassung vertreten, daß der DSK dann ein Einsichtsrecht in die Akten des Ver- 
tassungsschutzes zustehe, wenn ein Zusammenhang mit der automatisierten Speicherung von personenbezogenen Daten 
bestehe. Die DSK ıst dıeser Ansicht entgegengetreten, weil der DSK nach $ 17 LDatG nicht nur die Überwachung der Ein- 
haltung der Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes oblegt, dessen Anwendungsbereich sich nur auf ın Dateien ge- 
sammelte Daten bezieht, sondern auch die Einhaltung anderer Vorschriften über den Datenschutz, wozu nach Auffassung 
der DSK das Landesverfassungsschutzgesetz gehort, in welchem sich bereichsspezifische Regelungen über die Informa- 
uonserhebung und -ubermittlung der Verfassungsschutzbehörde befinden. Ohne Einsicht in die Akten des Verfassungs- 
schutzes kann diese Überwachungsfunktion jedoch nıcht ertüllt werden. Zu dieser Problematik wird mit dem Ministerium 
des Innern und fur Sport noch eine abschließende Klärung angestrebt. 

Die Stadtverwaltung eıner kreisangehörigen Stadt außerte datenschutzrechtliche Bedenken gegen das Ansinnen der Ver- 
fassungsschutzbehörde, ihr Karteıkarten aus dem Paß- bzw. Personalausweisregister kurzfristig zu überlassen. 

Nach Überprufung durch die DSK konnte der Stadtverwaltung mitgeteilt werden, daß gegen diese Verfahrensweise keine 
Bedenken bestehen, da der Verfassungsschutz nach $ 6 Abs. 2 Landesverfassungsschutzgesetz von den Gemeinden über alle 
Angelegenheiten, deren Aufklärung zur Erfullung seiner Aufgaben erforderlich ist, Informationen und Übermittlung von 
Unterlagen verlangen kann. 
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d) Ortliche Feststellungen haben ergeben, daß die Verfassungsschutzbehörde uber einen Betroffenen ım Auftrag eines MAD- 
Amtes bei einer Polızeiinspehtion Auskünfte eingeholt hat. Die DSK erhob gegen dıese Verfahrensweise Bedenken, da in 
solchen Fallen die Einschaltung der Verfassungsschutzbehörde mit der damıt verbundenen Gefahr, daß von ihr nicht be- 
notigte Intormationen zur Kenntnis genommen werden, nıcht erforderlich ıst. Aufgrund der Intervention der DSK sicherte 
die Verfassungsschutzbehörde zu, mıt den solche Auftrage erteilenden Behörden Kontakt aufzunehmen, damit dıese zu- 
kunftig unmittelbar ihr Auskunftsbegehren an die Polizeidienststellen richten. 

5 Ausweiswesen 

Arm 1. April 1987 trat ın Rheinland-Pfalz das neue Landespersonalausweisgesetz in Kraft (GVBl. 1987, 5. 41, BS 210-1), 
welches zur Erganzung der Vorschriften ım Bundespersonalausweisgeserz erforderlich wurde. 

Damit wırd auch ın Rheinland-Pfalz der maschinenlesbare Personalausweis eingeführt. Auf dıe dagegen bestehenden Bedenken 
hat die DSK ın ıhrem 10. Tätigkeitsbericht (Anlage 1, Entschließung der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 
und der Länder und der DSK Rheinland-Pfalz vom 27./28. März 1984) bereits hingewiesen. Sie werden weiterhin aufrecht er- 
halten. Eine Moglichkeit zur Verhinderung dieser Ausweise in Rheinland-Pfalz bestand nıcht, da die Einführung durch das 
Bundespersonalausweisgeserz vorgegeben war. 

Von tederfuhrenden Ministerium des Innern und für Sport wurde die DSK rechtzeitig um eine Stellungnahme zum Gesetzent- 
wurl, der dazu erlassenen Rechtsverordnung und der noch zu erlassenden Verwaltungsvorschrift gebeten. Die Anregungen der 
DSK wurden weitgehend berucksuchtigt. So konnte ausgeschlossen werden, daß Burger, die die Ausstellung eines Personalaus- 
weıses beantragen, zwangsweise zur Feststellung ihrer Identitat einer erkennungsdienstlichen Behandlung bei eıner im Rahmen 
der Amtshilfe eınzuschaltenden Polizeibehörde unterzogen werden. Nach $ 2 Abs. 2 Bundespersonalausweisgesetz kann dıe 
zuständige Behörde unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall anordnen, daß der Personalausweis nicht zum Verlassen 
des Bundesgebietes uber eine Auslandsgrenze berechtigt. Zur Verwirklichung dieser Befugnis ıst ım Einzelfall eine ent- 
sprechende Mitteilung an dıe Grenzschutzdirektion Koblenz zu geben, die den Antrag auf Neueingabe, Löschung oder Ande- 
rung von derartigen Ausreisesperrverfügungen im INPOL (geschützter Grenzfahndungsbestand) enthält. 

Hıer konnte verhindert werden, daß die Grenzschutzdirektion von rheinland-pfälzıschen Personalausweis-Behörden den je- 
weiligen Grund fur die Maßnahme ertährt, was nach Auffassung der DSK nicht erforderlich und damır nıcht zulässig ist. 

6 Meldewesen 

6.1 Fehler bei der Auskunttserteilung aus dem Melderegister 

6.1.1 Verwendung falscher Bildschirmformate 

Der hohe Automatisierungsgrad der Meldedatenverarbeitung kann leicht zu Fehlern bei der Auskunftserteilung fuhren. Die 
Folge sind Datenubermittlungen ın einem nach den melderechtlichen Vorschriften unzulassigen Umfang. 

In einem konkreten Falle hatte eine Meldebehörde aufgrund eines Antrags zur Erteilung eıner einfachen Melderegisterauskunft 
das Format M 201 — Allgemeine Behördenauskunft — abgeruten, eine Bildschirmkopie gefertigt und diese dem Antragsteller 
übermittelt. Aufgrund dieser Vertahrensweise wurden, entgegen den Vorschriften des Meldegesetzes, das in $ 34 Abs. I nur die 
Auskunft uber Vor- und Familiennamen, akademische Grade sowie Anschriften zulaßt, auch das Ordnungsmerkmal und an- 
dere, z. T. recht sensible Daten otfenbart. 

Die DSK erwahnt diesen Vorgang in ihrem Tätigkeitsbericht, weil er symptomatisch ist für einen speziellen Verstärkungs- 
ettekt, wıe er mıt der Anwendung automatisierter Verfahren verbunden ist. Selbstverständlich ist niemals völlig auszuschlıe- 
ßen, daß ın eınem Verwaltungsverfahren, zumal in einem Massenverfahren wie es die Erteilung von Auskünften aus dem Mel- 
deregıster darstellt, Fehler gemacht werden. Im herkömmlichen Verfahren ist indessen ein solcher Fehler ublicherweise vom 
Umfang her begrenzt, es wird kaum mehr als eın einzelnes Datum im Rahmen einer ansonsten standardisierten Auskunft unzu- 
lassig übermittelt. Im automatisierten Verfahren kann eine kleine Ursache — ein falscher Knopfdruck beispielsweise — zu 

Fehlern führen, die sehr viel schwerwiegender sind. 

Dieser Thtekt zwingt zu besonderer Sorgtalt bei der Arbeit und zu einer intensiven Kontrolle der Arbeitsergebnisse, denn der 
Burgen bat enen Anspiach darauf, daßalım dunch che I inluhrung automanıstenter Datenveranbertungsverlahten hume Nach 
teileentstchen. 
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6.1.2 Namensverwechslungen 

Gegenstand von Fingaben an die DSR war schon wiederholt die Frteilung von Falschauskunften aus dem Meldeiegister aut 
grund von Namensverwechslungen. Fine große Verwechslungsgetahr besteht ınsbesondere beı Personen mit gleichem Vor 
und Familiennamen sowie gleichem Wohnort. In eınem Falle erteilte ein Meldeamt auf die Anfrage eıttes Kreditinstrtuts die 
Auskunft, daß der Gesuchte innerhalb der gleichen Gemeinde in eıne andere Straße ümgezogen scı. Wie sich spater heraus 
stellte, hatte der Bedienstete des Meldeamtes die Personenbestimmung aber nur unter Verwendu ng der Namensangaben vorge 
pommen. Fr ging davon aus, daß der erste aut dem Bildschirm dargestellte Meldedatensatz der des Gesuchten ser und uber 
mittelte eine falsche Anschrift. Das Finwohnermeldeamt hatte wegen des Vorhandenseins mehreicı namensgleicher Melde 
datensatze erkennen konnen, daß dıe Idenutat der gesuchten Person nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, und deshalb 
auch andere Idenutikatoren — insbesondere das Geburtsdatum — fur dıe Recherche heranziehen mussen. 

Die Übermittlung der falschen Adresse führte zur Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen einen Unbe- 
teıligten. 

In einem anderen Falle wurde, ebenfalls ohne Verwendung des Geburtsdatums, aufgrund des Auskunftsersuchens einer Steuer- 
behörde eine Melderegisterrecherche durchgeführt. Diese hatte zum Ergebnis, daß ein Einwohner mit dem gesuchten Namen 
ım Zuständigkeitsbereich einer anderen Meldebehorde wohnte. Ohne nähere Prüfung der Identität wurde die recherchierte 
Anschrift als aktuelle Anschrift des Gesuchten weitergegeben. 

Dies hatte zur Folge, daß dıe Anderungsveranlagung in einem Steuerverfahren einem vollig Unbeteiligten zugestellt wurde. Der 
rıchtige Adressat war aus dem Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde verzogen; seine aktuelle Anschrift war, wie sıch später 
herausstellte, nıcht mehr feststellbar. 

In einem dritten Fall, der Gegenstand einer Eingabe an dıe DSK war, wurde eın Unbeteiligter mit eınem Bußgeld wegen Zu- 
wıiderhandlung gegen die Straßenverkehrs-Zulassungsordnung belegt. Ursache war auch in diesem Falle eine falsche Melde- 
registerauskunft, die ohne Verwendung des Geburtsdatums als Identifikationsmerkmal erteilt wurde. 

In allen dargestellten Fallen wurden Beanstandungen ausgesprochen. 

Im Hinblick aut he wiederholten Halschauskuntte fordert die DK nunnichr, daß Behorden beı Auskunttsersuchen grundsatz- 
lich das ın aller Regel bekannte Geburtsdatum zum Zwecke der eindeutigen Identifizierung des Gesuchten angeben und daß das 
Geburtsdatum von den Meldebehörden beı Recherchen im Melderegıster verwendet wird. 

Da Namensverwechslungen beı Nichtangabe des Geburtsdatums nie vollständig auszuschließen sind, ıst den Meldebehorden 
zu empfehlen, nıcht zuletzt zur Vermeidung schwerwiegender haftungsrechtlicher Folgen, Antragen von anderen Personen 
oder Stellen, dıe das Geburtsdatum nıcht angeben können, mit einem Vorbehalt bezuglich des verbliebenen Identifizierungs- 
rısikos zu versehen Es sollte ferner geprüft werden, ob die Möglichkeit besteht, dieses Verfahren programmtechnisch in der 
Weise zu unterstutzen, daß bei Auskünften aufgrund von Melderegisterrecherchen ohne Verwendung des Geburtsdatums der 
empfohlene Hinweis automatisch ausgedruckt wird. 

6.2 Verwendung des Ordnungsmerkmals 

6.2.1 ur den Aufbau von Führerscheindateien 

Das Ministerium des Innern und für Sport erbat die Stellungnahme der DSK zu einem Verfahren, dem das folgende technische 
Konzept zugrunde lag: 
Die Führerscheinstellen der Kreisverwaltungen beabsichugten, ın der Führerscheindateı an Stelle der im Antrag angegebenen 
Anschrift das Ordnungsmerkmal aus dem landeseınheitlichen automatisierten Melderegister zu speichern. Auf diese Weise 
sollte erreicht werden, daß Meldedaten, dıe unter Verwendung des Ordnungsmerkmals ım On-line-Verfahren an die Führer- 
scheinstellen übermittelt werden, mit den in der Führerscheindatei gespeicherten Daten so verbunden werden, daß beide Da- 
tenarten in eınem Arbeıtsschritt gleichzeitig abgerufen werden konnen. Die den Kreisverwaltungen im On-line-Zugriff zur 
Verfügung stehenden Meldedaten wären zum integrierten Bestandteil der Führerscheindatei geworden; diese hätte also die 
jeweils aktuelle Anschrift enthalten. 

Die DSK äußerte gegen dieses Verfahren Bedenken, weil diedem Ordnungsmerkmal nach dem Verfahrenskonzept zugedachte 
Funktion mıt den melderechtlichen Bestimmungen nicht zu vereinbaren ist. Sıe wies darauf hın, daß Wortlaut und Sinn von $ 4 
Meldegesetz dıe Verwendung des Ordnungsmerkmals auf die Führung des Melderegisters beschränkt, die Vorschrift also nur 
eine interne Nutzung des Ordnungsmerkmals als Hilfsmittel zur korrekten Fuhrung des Melderegısters zulaßt. 
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Die Ausnahmeregelungen des $ 4 Abs. 2 Meldegesetz, dıe eine Übermittlung des Ordnungsmerkmals an Behorden und öffent- 

lich-rechtliche Religionsgesellschaften im Grundsatz zuläßt, ist eng auszulegen. Die Vorschrift ermöglicht allenfalls die 
korrekte Zuordnung übermittelter Datensätze zu einem bereits vorhandenen Bestand. Das Ordnungsmerkmal darf für diesen 
Zweck nur verwendet werden, wenn es — zusammen mit anderen Daten — von der Meldebehörde zur Verfügung gestellt wird 

Eıne Verwendung des Ordnungsmerkmals durch andere Behörden als „Schlüssel zum Melderegister“ ist durch diese Vorschrift 
nicht gedeckt. 

Keine Bedenken äußerte dıe DSK dagegen, daß der ım On-line-Verfahren zur Verfügung gestellte Datensatz — um die 
spezifischen Führerscheindaten erganzt — in einer vom Melderegister physisch getrennten Führerscheindatei gespeichert wird. 
Dieses Verfahren verbindet den Vorgang der Richtigkeitsprüfung der Anschrift mit der Datenerfassung für die Führerschein- 

dateı. Das Ordnungsmerkmal wird hier nicht benötigt; festgestellte Unrichtigkeiten des Melderegisters führen zur Einleitung 
des nach dem Meldegesetz vorgesehenen Verfahrens. 

Der Nachdruck, mit dem die DSK jeder weiten Auslegung der melderechtlichen Vorschriften über das Ordnungsmerkmal ent- 

gegentritt, hat seinen besonderen Grund. Das Ordnungsmerkmal ist im Grundsatz geeignet, das Personenkennzeichen zu 

substituieren, das nach früheren Entwurfen des Melderechtsrahmengesetzes erklärtes Kernstück eines integrierten Eın- 
wohnerinformationssystems seın sollte. Der Bundesgesetzgeber hat sich schon bei der Beratung eines früheren Entwurfs des 

Melderechtsrahmengesetzes wegen verfassungsrechtlicher Bedenken von dieser Zielvorstellung eines integrierten Ein- 
wohnerinformationssystems gelöst. Bestätigt wurde die Richtigkeit dieser Entscheidung durch das VZ-Urteil, das das 
Personenkennzeichen oder dessen Substiruts als einen entscheidenden Schritt ansieht, den einzelnen Bürger ın seiner ganzen 

Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren. 

Die DSK verkennt nıcht, daß die in die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben integrierte Verwendung aktueller Meldedaten 

unter Rationalisierungsgesichtspunkten von Nutzen sein könnte und daß sie auch für die Meldebehörden von Vorteil wäre, 
weil erfahrungsgemäß jede Verwendung von Meldedaten bei der Erfüllung von Verwaltungsaufgaben mit einer Überprüfung 
und ggf. mit der Einleitung einer Berichtigung des Melderegisters verbunden ist. 

In der Beurteilung durch dıe DSK überwiegen indessen die verfassungsrechtlichen Bedenken in Verbindung mit der Entschei- 
dung des Gesetzgebers für eine Abkehr von früheren Integrationsbestrebungen. 

6.2.2 Nutzung des Ordnungsmerkmals durch örtliche Pfarreien 

Bedenken äußerte die DSK auch gegen die Praxis einzelner Meldebehörden, das melderechtliche Ordnungsmerkmal an örtliche 

Ptarreien weiterzugeben. Auf die Frage nach dem Zweck dieser Datenubermittlung teilte eine Pfarreı mit, daß das Ordnungs- 
merkmal auf den Taufbescheinigungen des Pfarrers eingetragen werde. 

Im Grundsatz laßt die erwähnte Vorschrift des $ 4 Abs. 2 Meldegesetz zwar die Übermittlung des Ordnungsmerkmals auch an 

örtliche Pfarreien zu. Aber auch in diesen Fällen liegt eine Einschränkung der Übermittlungsbefugnis in der vom Gesetzgeber 
gewählten Formulierung „im Rahmen von Datenübermittlungen“. Eine an Sinn und Zweck sowie der historischen Entwick- 
lung dieser Vorschrift orientierte Auslegung führt zu dem Ergebnis, daß das Ordnungsmerkmal nur im Zusammenhang mit der 
Datenübermittlung im automatisierten Verfahren eine Rolle spielen kann. Bei einer Datenübermittlung außerhalb eines auto- 

matısierten Verfahrens ist es nur in Fällen einer völligen Namensgleichheit von Bedeutung und kann selbst dann durch 

erganzende Verwendung des Geburtsdatums substituiert werden. 

Von denkbaren, aber technisch noch nicht realisierten Ausnahmefällen abgesehen ist demzufolge nur die Übermittlung des 
Ordnungsmerkmals im Zusammenhang mit dem kirchlichen Austauschdatensatz an die kirchlichen Rechenzentren für zulässig 
zu halten. 

Einer Eintragung des Ordnungsmerkmals auf den vom Pfarrer ausgestellten Taufbescheinigungen steht $ 4 Abs. 2 Satz 2 Melde- 

gesetz entgegen, denn mit dieser Taufbescheinigung wird das Ordnungsmerkmal weiter übermittelt. 

6.3 Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften ist $ 32 Meldegesetz. Diese Vor- 

schrift unterscheidet zwischen einem Mitgliederdatensatz und einem Datensatz von Familienangehörigen der Mitglieder, dıe 

nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, und bestimmt im einzelnen, welche Daten 

übermittelt werden dürfen. 

Eine Überprüfung durch die DSK ergab, daß der seit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Meldegesetzes (November 1983) 
übermittelte Datensatz mehr Daten enthielt, als nach den gesetzlichen Bestimmungen zugelassen war. 
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Das Ministerium des Innern und fur Sport begrundete diese Abweichungen in einer Stellungnahme vom Oktober 1985 damıt, 
daß es wegen der beim Landesrechenzentrum bestehenden beschränkten Arbeitskapazität noch nicht ın dem gewunschten Um- 
fange möglich war, das automatisierte Verfahren den gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. 

Die DSK gab sich mıt dieser Begründung nicht zufrieden. Sie forderte, den Umfang der Datenübermittlung unverzüglich auf 
die im Gesetz enumerativ genannten Daten zu reduzieren. 

Das Ministerium entsprach dieser Forderung. 

6.4 Veröffentlichungen im Adreßbuch 

Wiederholt hat die DSK ın der Vergangenheit auf dıe mögliche Gefährdung von Persönlichkeitsrechten durch dıe Veröffent- 
lichung von Einwohnerdaten ın Stadtadreßbüchern hingewiesen und eine sorgfältige Überprüfung des Datenmaterials vor der 
Übermittlung an Adreßbuchverlage empfohlen. Trotz dieser Hınweise wurden im Straßenverzeichnis eines Stadtadreßbuchs 
unter der Anschrift „Justizvollzugsanstalt“ die Namen mehrerer inhaftierter Strafgefangener abgedruckt. 

Die Sachverhaltsfeststellungen ergaben, daß die Daten zunächst auf der Rechtsgrundlage des $ 31 Abs. 8 Meldegesetz vom Ein- 
wohnermeldeamt (seinerzeit noch beim Polizeipräsidium) an das Rechenzentrum der Stadtverwaltung und schließlich von 
dıesem an den Adreßbuchverlag ubermittelt worden waren. 

Die Datenubermitrlung arı Adreßbuchverlage ist nach den Vorschriften des Meldegesetzes Aufgabe der Meldebehorde. Erfolgt 

sie durch eın kommunales Gebietsrechenzentrum im Auftrag einer Meldebehörde, sind gleichwohl die melderechtlichen Vor- 
schriften zu beachten. 

Mit der Auskunftserteilung an den Adreßbuchverlag wurde gegen melderechtliche Vorschriften verstoßen, denn Meldedaten 
von Gefangnisinsassen dürfen nach $ 25 Abs. 3 Meldegesetz nur übermittelt werden, wenn eine Einzelfallprüfung zu dem Er- 
gebnıs fuhrte, daß keine schutzwürdigen Belange des Betroffenen beeinträchugt werden. Schutzwürdige Belange werden ins- 

besondere dann beeinträchtigt, wenn die Verarbeitung oder sonstige Nutzung von Daten, gemessen an ihrer Eignung und ihrer 

Erforderhchkeit zu dem vorgesehenen Zweck, den Betroffenen unverhaltnismäßig belastet ($ 7 Meldegesetz). 

Die DSK nimmt dıe Darstellung dieses Vorganges in diesem Tätigkeitsbericht zum Anlaß, alle an der Datenübermittlung an 
Adreßbuchverlage beteiligten Stellen erneut auf die Verpflichtung hinzuweisen, vor der Auskunftserteilung eine Einzelfall- 
prüfung zur Feststellung und Aussonderung sensibler Adressen durchzuführen. 

6.5 Melderegisterauskünfte über Insassen von Justizvollzugsanstalten 

Meldedaten von Personen, die sich im Strafvollzug befinden, sind durch das Meldegesetz besonders geschutzt. Für Fälle, in 

denen die Anschrift der Vollzugsanstalt als Adresse gespeichert ist, bestimmt $ 25 Abs. 3 Satz 2 Meldegesetz, daß eine Über- 
mittlung — und damit die Auskunftserteilung — nur dann zulässig ist, wenn durch Prüfung im Einzelfall festgestellt wurde, daß 
keine schutzwurdigen Belange der Betroffenen beeinträchtigt werden. Nach Satz 4 hat die Meldebehörde vor der Erteilung von 
Melderegisterauskünften den Betroffenen zu hören. 

Diese Rechtslage führt beı der Erteilung von Melderegisterauskünften zu Problemen, weil es grundsatzlich zugelassen ist, daß 
auch die „Wegzugsmeldebehörde“ im Systembereich einfache Melderegisterauskünfte unter Angabe der neuen Anschrift er- 
teilt. Für diese Behorde war ındessen nıcht erkennbar, ob es sich hierbei um die Anschrift einer Justizvollzugsanstalt handelt, 
einer Auskunftserteilung also die Prüfung und Anhörung nach $ 25 Abs. 3 Meldegesetz vorauszugehen hat. 

Das Ministerium des Innern und für Sport sah zunächst in Übereinstimmung mit der DSK eine mit den gesetzlichen Bestim- 
mungen zu vereinbarende Losung des Problems darin, daß von Wegzugsmeldebehörden nicht mehr die komplette Verzugsan- 
schrift, sondern nur noch der Name der Zuzugsgemeinde mitgeteilt wird. Dieses Verfahren verursachte indessen in der Praxis 
einen erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, denn in einer großen Zahl von Fällen waren anfragende Stellen nun ge- 
zwungen, zur Ermittlung der aktuellen Wohnanschrift eine weitere Anfrage an die Zuzugsmeldebehörde zu richten. Dement- 
sprechend entstanden auch höhere Kosten für Auskunftsgebühren. 

Der Lösungsvorschlag, die Anschriften der Insassen von Justizvollzugsanstalten mit einem speziellen Sperrvermerk zu kenn- 
zeichnen, der auf dem Bildschirm auch für die Wegzugsmeldebehörde das Vorliegen eines besonderen Aufenthaltsverhältnisses 
erkennbar macht und sie zur Weitergabe des Auskunftsersuchens an die Zuzugsmeldebehörde veranlaßt, wurde von der DSK 
wegen der besonderen Empfindlichkeit der Adreßdaten und der vielfältigen Zugriffsmöglichkeiten auf diese Daten nicht 
akzeptiert. Die von ihr vorgeschlagene Direktweitergabe von Auskunftsersuchen an die aufgrund der aktuellen Anschrift zu- 
standige Meldebehörde war wegen der Notwendigkeit, auch die bereits gezahlten Auskunftsgebühren an diese Behörde zu 
uberweisen, mit einem zu großen Verwaltungsaufwand verbunden. 
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Es wurde schließlich gemeinsam mit dem zuständigen Ressort eine von allen beteiligten Stellen akzeptierte Lösung gefunden: 
Daten von Häftlingen, die unter der Anschrift einer Justizvollzugsanstalt gemeldet sind, werden in gleicher Weise markiert wie 
Daten von Personen, für die eıne Auskunftssperre nach $ 34 Abs. 5 Meldegesetz wegen einer Gefahr für Leben, Gesundheit 
usw. eingetragen ist. 

Für die Wegzugsmeldebehörde ist so zwar nicht erkennbar, daß es sich um den Meldedatensatz eines Inhaftierten handelt; sie 
kann dem Datensatz aber die besondere Schutzbedürftigkeit entnehmen und wird die Anfrage zur weiteren Bearbeitung an die 
Zuzugsmeldebehörde weitergeben, die das Verfahren nach $ 25 Abs. 3 Meldegesetz durchführt. 

Die Überlegungen, die schließlich zu einem akzeptablen Ergebnis führten, sind hier deshalb so ausführlich dargestellt, weil sie 
deutlich machen, welche speziellen Datenschutzprobleme aus den umfassenden Zugriffsmöglichkeiten im landeseinheitlichen 
Meldeverfahren resultieren. 

6.6 Adoptionsdaten im Melderegister 

Wiederholt berichtete die DSK in ihren Tätigkeitsberichten über die Behandlung von Adoptionsdaten im Melderegister (zuletzt 
im 10. Tätigkeitsbericht, Tz. 4.8). Aufgrund der mit Nachdruck erhobenen Forderungen führte das Landesrechenzentrum eın 
Verfahren ein, das den Zugriff auf frühere Namen und Anschriften im aktuellen Datensatz adoptierter Personen beschränkt 
und damit dem Offenbarungs- und Ausforschungsverbot für Adoptionsdaten nach $ 1758 BGB Rechnung trägt. 

Den gleichen Schutz wie Adoptionsdaten genießen nach der erwähnten Vorschrift auch die Daten solcher Kinder, die sıch in 
einem Adoptionspflegeverhältnis befinden, die also bereits im Haushalt der künftigen Eltern leben, jedoch noch nicht rechts- 
kraftig adoptiert sind. Da Adoptionspflegekinder im Melderegister für die Dauer des Adoptionspflegeverhältnisses üblicher- 
weise mit ihrem Geburtsnamen gespeichert sind, besteht, wie das folgende Beispiel zeigt, für diesen Personenkreis auch weiter- 
hin ein erhöhtes Offenbarungsrisiko. 

Nach $4 Meldedaten-Übermittlungsverordnung übermittelt das Landesrechenzentrum im Auftrag der Einwohnermeldeamter 
Daten an die Kreisverwaltungen zum Zwecke der Veranlagung von Abfallbeseitigungsgebühren. Dabei dient der melderechtli- 
che Familienverband als Basis. 

Der Begriff „Familienverband“ ist weder durch gesetzliche Bestimmungen noch in anderer Weise definiert. Es besteht indessen 
eine Verwaltungsübung, die dem melderechtlichen Familienverband die Ehegatten und die minderjährigen Kinder zurechnet. 

Dementsprechend hat das Landesrechenzentrum ın einem konkreten Fall die Daten eines Familienverbandes im melderecht- 
lichen Sinne, bestehend aus den Geburtsdaten, dem Nachnamen und Vornamen des Ehemannes, der Ehefrau und eınes zum 
melderechtlichen Familienverband gehörenden Kindes übermittelt. Die Zahl der Familienmitglieder wurde mit drei angegeben. 

Im unmittelbaren Anschluß waren die Daten eines Kindes mit abweichendem Familiennamen abgedruckt, das sich in einem 
Adoptionspflegeverhältnis in dieser Familie befand. Dieser Datensatz wurde mit dem Hinweis auf das Vorliegen einer Aus- 
kunftssperre versehen; die Zahl der Familienmitglieder wurde mit „eins“ angegeben. 

Dıe Kreisverwaltung übernahm die vom Landesrechenzentrum übermittelten Daten in den Abfallbeseitigungsgebührenbe- 
scheid, d. h., das zur Adoption vorgesehene Kind wurde mit seinem Geburtsnamen als selbständiger Haushalt geführt. 

Eıne unzulässige Offenbarung des Adoptionspflegeverhältnisses unterblieb nur deshalb, weil der künftige Adoptivvater als 
Hauseigenrümer selbst Adressat des Agabenbescheids war. Wäre der Bescheid einem Hauseigentümer, der gleichzeitig Ver- 
mieter ist, zugegangen, hätte dieser von Tatsachen Kenntnis nehmen können, die durch das Offenbarungs- und Ausfor- 
schungsverbot des $ 1758 BGB geschützt sind. 

Die DSK wertet es als ein Beispiel für gute Zusammenarbeit, daß sowohl der Landkreistag wie auch das Ministerium des Innern 
und für Sport als zuständiges Ressort bereit waren, einer pragmatischen Lösung des Problems zuzustimmen. Da nach dem Er- 
gebnis von Berechnungen und Schätzungen die durchschnittlich im Lande bestehenden rund 250 Adoptionspflegeverhältnisse 
fur die Hohe des Gebühren aufkommens kaum eine Rolle spielen, wird zur Vermeidung eines Offenbarungsrisikos nunmehr 
von der Finbeziehung der Datensätze von Adoptionspflegekindern in die Datenübermittlung an die Kreisverwaltungen abgese- 
hen. 

6.7 Übermittlungen von Adoptionsdaten durch Standesbeamte an Meldebehörden 

Aus der Praxis der Adoptionsvermittlung ist in Fällen einer Adoptionspflege immer wieder auf Unzurräglichkeiten hinge- 
wiesen worden, die sich für die leibliche Mutter oder die Eltern, aber auch für Adoptionsbewerber aus der Verpflichtung des 
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Standesbeamten ergeben, die Geburt eines Kindes der Meldebehörde der Hauptwohnung der Mutter oder der Eltern mitzu- 
teilen, auch wenn vorgesehen ist, das Kind sofort nach der Geburt zu Adoptionsbewerbern in Adoptionspflege zu geben. 
Aufgrund vielfältiger Datenübermittlungsvorgange geht die Information über die Geburt des Kindes weiteren Stellen zu. Auf 
diese Weise wird dem Lebensumfeld der Mutter (in seltenen Fällen auch der Eltern) z. B. die nichteheliche Geburt eines Kindes 
brw. die Einwilligung in die Adoption eines Kindes bekannt. Dies kann die Entwicklung des Ulern-Kind-Verhältnisses 
während der Adoptionspflege erheblich beeinträchtigen, wenn nicht sogar verhindern, und damit das Kindeswohl gefährden. 
Um diesem Mißstand abzuhelfen, ist zwischen dem Ministerium für Soziales und Familie, dem Ministerium des Innern und für 
Sport und der DSK folgendes Verfahren abgestimmt worden: 

Die Absicht, ein Kind unmittelbar nach der Geburt in Adoptionspflege zu geben und nicht in die Wohnung der Mutter aufzu- 
nehmen wırd mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Mutter durch die Adoptionsvermittlungsstelle dem Standesbe- 
amten des voraussichtlichen Geburtsortes unter Verwendung eines Vordruckes mitgeteilt. Liegt dem Standesbeamten zum 
Zeitpunkt der Geburtsbeurkundung diese Mitteilung vor, unterbleibt die Benachrichtigung der Meldebehörde am Wohnort 
der Mutter über den Geburtsvorgang nach $ 98 Abs. 1Nr. 2 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbe- 
horden. Die Mitteilung der Adoptionsvermittlungsstelle an den Standesbeamten wird gegenstandslos und ist zu vernichten, 
wenn ınnerhalb von zwei Monaten keine Anzeige über die Geburt des Kindes vorliegt. 
Die Adoptionsvermittlungssteilen wurden angewiesen, darauf hinzuwirken, daß die nach $ 13 Abs. 4 Meldegeserz vorzu- 
nehmende Anmeldung des Neugeborenen durch die Adoptionspflegeeltern bei der für ihren Wohnsitz zuständigen Meldebe- hörde erfolgt. 

Verfahrensänderung wird sichergestellt, daß die Übersendung der Antragsunterlagen an die Mutter unterbleibt. Das gleichegilt 
für die Versendung der Elternbriefe durch die Jugendämter. Da allerdings auch die automatisierte Zusendung an die Adoptiv- 
Pflegeeltern unterbleibt — im melderechtlichen Sinne wird keine Geburt sondern ein Zuzug registriert - istes Sache der Adop- 
tionsvermittlungsstellen, auf die Möglichkeit des Bezugs von Erziehungsgeld, eventuell auch des Familiengeldes und des Be- 
zugs der Eiternbriefe, aufmerksam zu machen. 

6.8 Alters- und Ehejubiläen 

Unbestreitbar haben das Meldegesetz mit seinen detaillierten Übermittlungsregelungen und die hierzu ergangene Meldedaten- 
Übermittlungsverordnung zu Klärungen in vielen Bereichen geführt, die vor dem Erlaß dieser Vorschriften umstritten waren. 
Zu nennen ist die Datenübermittlung an Adreßbuch-Verlage sowie an politische Parteien und Wählergruppen, die Gruppen- 
auskunft unter Einbeziehung des Datums, Staatsangehörigkeit, aber auch die Auskunft über Alters- und Ehejubiläen von 
Einwohnern. 

Nach dem Inkrafttreten der genannten Rechtsvorschriften hat sich die Zahl der Eingaben, die diese Themenbereiche betreffen, 
erheblich vermindert. Die DSK zieht hieraus die Folgerung, daß die vom Geserz- und Verordnungsgeber getroffenen Regelun- 
gen zu einem angemessenen Ausgleich zwischen den Schutzbedürfnissen der Bürger und den Informationsbedürfnissen der Öf- 
fentlichkeit geführt haben. 

Diese Wirkung exakter Detailregelungen in Gesetzen und Verordnungen wird übrigens in der Diskussion um die mit der 
gesetzgeberischen Entwicklung des Datenschutzes angeblich verbundene Normenflut leicht übersehen. 
In Einzelfällen - dies muß eingeräumt werden — entstehen aber trotz detaillierter Regelungen — oder gerade deswegen — auch 

Auslegungsschwierigkeiten. 

Eine Landtagsfraktion machte darauf aufmerksam, daß eine aufgrund der Meldedaten-Übermittlungsverordaung einge- 
schränkte Datenübermittlung an Ortsgemeinden zu Schwierigkeiten führte. Unter Berufung auf $ 8 dieser Verordnung ver- 
weigerten die Meldebehörden Daten, die die Ortsbürgermeister rechtzeitig über ein silbernes Ehejubiläum in Kenntnis setzen 
und ihnen ermöglichen, dieses Ereignis gebührend zu würdigen. Die erwähnte Vorschrift sieht vor, daß eine Datenüber- 
mittlung an Kreisverwaltungen und Ortsgemeinden nur als Hinweis auf eine goldene Hochzeit und die zeitlich nachfolgenden 
Ehejubiläen zulässig ist. 
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Verscharft wurde das Problem dadurch, daß Bürgermeister von Verbandsgemeinden oder von Stadten aufgrund der Privilegie- 
rung bei der Datenübermittlung durch $ 31 Abs. 7 und 8 Meldegesetz durchaus dıe Daten erhalten konnen, die sıe ın die Lage 
versetzen, schon beı einer Silberhochzeit Gluckwünsche auszusprechen. 

Die DSK vertrat die Auffassung, daß $ 35 Abs. 3 Meldegesetz als spezielle Übermittlungsregelung den auf die allgemeine Über- 
mıttlungsregelung des $ 31 Meldegesetz gestützten Besummungen in der Meldedaten-Übermittlungsverordnung vorgeht. 
Einer Regelung der regelmaßigen Datenubermittlung wegen Alters- und Ehejubilaen ın dieser Verordnung hätte es nicht 
bedurft. $ 22 Melderechtsrahmengesetz, dem die Formulierung in $ 35 Abs. 3 Meldegesetz entnommen ist, zielte nach der 
Begrundung des Gesetzentw urts insbesondere aut Personlichkeiten des offentlichen Lebens und auf dıe Ortspresse als Über- 
mittlungsempfänger. Es ware sicherlich eine absurde und vom Gesetzgeber gewiß nicht gewollte Rechtsfolge, wenn jede Privat- 
person und Jıe Presse sowie die Bürgermeister von Verbandsgemeinden und von Städten Daten z. B. uber sılberne Ehejubilaen 
erhalten konnten, gerade die Burgermeister von Ortsgemeinden und dıe Landkreise von einer Datenubermittlung aber ausge- 
schlossen waren 

Selbstverstandlich setzt eine Auskunttserteilung auf der Grundlage des $ 35 Abs. 3 Meldegesetz voraus, daß in der vom Gesctz 
vorgesehenen Weise auf die Wıiderspruchsmöglichkeit hingewiesen wırd. Dies gilt auch für das gewahlte Beispiel eıncs Ehe- 
jubilaums der Sılbernen Hochzeit. 

6.9 Aufgabenübergang des Einwohnermeldewesens auf die kommunalen Behörden 

Seit dem 1. Januar 1987 sınd diese Autgaben den Verwaltungen der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte übertragen 
worden. Die tur diese Verwaltungsbereiche beim Polızeiprasıdium Maınz eingerichteten Raume wurden von der Stadtver- 
waltung Mainz ubernommen. 

Da in Ausnahmefällen die Polizei auch an Wochenenden und Feiertagen Daten aus den Bereichen Einwohnermelde-, Ausweis- 
und Paßwesen benötigt, stellte sıch die Frage, wıe eine solche Datenübermittlung an diesen Tagen zu regeln ist. Die DSK wirkte 
darauf hin, daß dies nicht durch dıe Überlassung von Schlusseln zu den erwähnten Räumen — was der Polizei eine unkontrol- 
herte Zugriffsmoglichkeit gegeben hatte — geschieht, sondern daß bei der Stadtverwaltung Mainz ein Bereitschaftsdienst einge- 
richtet wırd, der an Wochenenden und Feiertagen der Polizei beı begründeten Anlassen zur Verfügung steht. 

7 Justiz 

7.1 Vorbemerkung 

Gemali $ 24 Abs. 1 LDatG besitzt die DSK ım Bereich der Justiz nur insoweit Konrrollzustandigkeiten, als dıe Justizver- 
waltung berrotten ist. Lur den Bereich der Rechtsprechung hat sıe die Autgabe, das Datenschutzregister zu führen. 

Nicht nur wegen der Beschränkung ihrer eigenen Kontrollzuständigkeit hat die DSK begrüßt, daß das Justizministerium fur 
dıe Bezirke der Oberlandesgerichte Koblenz und Zweibrücken sowıe fur die Geschäftsbereiche der Präsidenten des Oberver- 
waltungsgerichts, des Landessozualgerichts, des Finanzgerichts und der Generalstaatsanwälte je einem Beamten die Funktion 
eines Beauftragten fur die Belange des Datenschutzes zugewiesen hat. Kern der neuen Aufgabe soll es sein, Schwachstellen beı 
der Datensicherung zu ermitteln, die Behördenleiter hierauf hinzuweisen und sie wegen der in Betracht kommenden Abhilfe- 
maßnahmen unter Beachtung der Besonderheiten der Praxis der Gerichte und Staatsanwaltschaften zu beraten. Nach Auf- 
tassung der DSK tragt diese Einrichtung dazu bei, Belange des Datenschutzes ım Justizbereich besser zu berücksichtigen. 

Unahhangıg von der Frage der Kontrolle ın Einzelfällen hat sich die DSK ım Justizbereich besonders mit der Frage befaßt, ob 
und in welchem Umfang für den Gesetzgeber noch Handlungsbedarf besteht. Es hat sich häufig ergeben, daß erforderliche 
Rechtsgrundlagen fehlen oder daß weitere datenschutzrechtliche Konkretisierungen der vorhandenen Rechtsgrundlagen 
wunschenswert wären. Die Normsetzungskompetenz liegt ın diesem Bereich allerdings überwiegend beim Bund. 

7.2 Zivilgerichtsbarkeit 

7.2.1 Automatisierung des Mahnbescheidwesens 

Im Land Baden-Wurttemberg wurde eın Verfahren zur maschinellen Bearbeitung gerichtlicher Mahnverfahren entwickelt. Das 
Ministerium der Justiz beabsichtigt, dieses Verfahren zu übernehmen. Die Einzelheiten hierzu werden derzeit untersucht. Im 
Land Rheinland-Ptalz sind jährlich ca. 220 000 Mahnverfahren zu bearbeiten. Davon münden nur ca. 12 % in ein streitiges Ver- 
tahren, ca. 88 % sind unproblematisch. Viele formale Prutungen ım Laufe der Bearbeitung des Mahnverfahrens konnten mıt 
Automatonsunterstutzung er tolgen. 
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Dementsprechend ıst eıne landesweite Hintuhrung der maschinellen bzw. automatisierten Bearbeitung von Mahnverfahren 
ab 1990 geplant. Dies mußte einhergehen mıt der Konzentration der Mahnverfahren auf eın Amtsgericht. Zunachst soll das 

neue Verfahren probeweise ın einem Amtsgerichtsbezirk eingefuhrt werden. Danach sollen weitere Amtsgerichte des gleichen 
Landgerichtsbezirks folgen. Die Erfassungsarbeiten sollen durch Erfassungskrafte durchgeführt werden. Rechtspfleger bleiben 
jedoch weiter fur die Vertahren zuständig und haben die Möglıchkeit, ım On-line-Zugriff Daten einzugeben. Mit Groß- 

gläubigern ıst cın Datentrageraustauschvertahren geplant. Eın staatliches Großrechenzentrum soll die maschinellen Kapazita- 
ten im Auftragsverhaltnis 7.r Verfugung stellen. 

Die DSK har bereits ım Vorteld auf einige datenschurzrechtlich relevante Fragen in diesem Zusammenhang hingewiesen. Beı- 

spielsweise sind Speicherungsdauer und Zugriffsberechtigungen eindeutig festzulegen. Im Datenträgeraustauschverfahren sind 
Darensıcherungsmaßnahmen vorzusehen, dıe unberechtigte Veränderungen verhindern. 

7.2.2 Anordnung uber Mitteilungen in Zivilsachen (MiZi) 

Die Zivilgerichte haben uber eine ganze Reıhe bestimmter Entscheidungen anderen Stellen Mitteilungen zu machen. Dies ıst 
bislang noch in einer bundeseinheitlichen Verwaltungsanordnung (der Anordnung uber Mitteilungen in Zivilsachen, MıZi) 

geregelt. Die daraus resultierenden Mitteilungspflichten der Zivilgerichte waren schon seıt Beginn der Tätigkeit der Daten- 
schutzbeauftragten und der DSK Gegenstand kritischer Einwendungen aus datenschutzrechtlicher Sicht. Die Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten und der DSK hatte im Junı 1984 sowie im September 1985 dazu Beschlüsse gefaßt (vgl. den Wortlaut 

dieser Beschlüsse ın der Anlage 2a und 2 b zum 10. Tätigkeitsbericht der DSK; zu weiteren Einzelheiten vgl. insbesondere auch 
Tz. 8,5 des 9. Tatigkeitsberichts der DSK). 

Nunmehr hat die Diskussion ein neues Stadıum erreicht: Die Justizminısterien des Bundes und der Länder haben die Not- 
wendıigkeit, eine gesetzliche Grundlage fur dıe erforderlichen Übermittlungen von den Zivilgerichten an andere Stellen zu 

schaffen, ihrerseits erkannt. Der Bundesminister der Justiz hat den Landesjustizverwaltungen den Entwurf eines „Justizmit- 

teilungsgesetzes“ mıt der Bitte um Mitprufung und Stellungnahme zugeleitet. Dabei handelt es sıch um eine vorlaufige Dis- 
kussionsgrundlage, die innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgestimmt ist. 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander sowie die DSK haben diesen Entwurf eingehend beraten: Sie haben 
dabei eıne ausfuhrliche Stellungnahme erarbeitet, die durch die DSK dem Ministerium der Justiz mit der Bitte um Kenntnis- 
nahme und um Berucksichtigung beim weıteren Gesetzgebungsverfahren ubermittelt worden ist. 

Wesentliche Krıtıkpunkte am vorliegenden Arbeitsentwurf sınd: 
— Der Entwurt entspricht nicht dem Grundsatz der Normenklarheit. Haufıg sınd Formulierungen mit generalklauselähnlicher 

Weite verwandt worden. 

— Der Entwurt weist eıne zu geringe Regelungsdichte auf. Es ıst nıcht deutlich, welche Stellen aus welchem Anlaß welche 

Informationen genau erhalten sollen. Soweit nur beabsichtigt sein sollte, durch das neue Justizmitteilungsgesetz den unver- 
ändert geltenden Verwaltungsvorschriften der „MiZi“ und „MiStra“ (s. dazu unten Tz. 7.3.3) eine gesetzliche Grundlage zu 
geben, wird dem aus datenschutzrechtlicher Sicht mit Nachdruck entgegengetreten. Diese Regelungen enthalten nach wie 
vor Übermittlungsvorschriften, die dem Erforderlichkeitsgrundsatz nicht entsprechen. 

Auch Eingaben aus dıesem Bereich waren von der DSK zu bearbeiten. Ein Rechtsanwalt beschwerte sich beispielsweise dar- 
über, daß die Rechtsanwaltskammer durch den zuständigen Rechtspfleger darüber informiert wurde, daß gegen ihn ein Mahn- 
bescheid erlassen wurde. 

Das Ministerium der Justız halt diese Unterrichtung der Rechtsanwaltskammer über Klagen, Mahngesuche usw. für geboten, 
um eıne Gefährdung der Vermogensinteressen der Ratsuchenden zu vermeiden. Einzelne Klagen, Mahnbescheide oder Arrest- 
gesuche seien zwar ın der Regel noch keine Veranlassung für Maßnahmen der Aufsichtsorgane. Eine Haufung derartiger Vor- 
gange konnte jedoch eın wichtiges Indız fur eınen Vermögensverfall eınes Rechtsanwalts und damit fur eine Gefahrdung der 
ihm anvertrauten fremden Vermögenswerte sein. 

Die DSK hat ın diesem Fall unter Berücksichtigung der Tatsache, daß ın naher Zukunft eine gesetzliche Grundlage für diese 
Übermittlung geschaffen werden soll, keine Bedenken gegen dıe Mitteilungsregelung erhoben. 

In einem anderen Fall gab das Verhalten des Direktors eınes Amtsgerichts Anlaß zur Beanstandung: 
Er hatte dıe Rechtsanwalte seines Gerichtsbezirks aufgefordert, von Raumungsklagen eine zusätzliche Abschrift beizufügen, 
die an das zustandige Sozıalamt weitergeleitet werden sollte. 
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Abgesehen davon, daß dıe Unterrichtung der Sozialämter über Raumungsklagen grundsätzlich nicht erforderlich ist (vgl. dazu 
den 9. Tätigkeitsbericht der DSK, Tz. 8.5) und die entsprechende Mitteilungsvorschrift in der „MiZi“ entfallen sollte, kommt 
hınzu, daß die Verwaltungsvorschrift eine Mitteilung der Sozialämter nur mittels eines besonderen Formblattes vorsieht, auf 
dem nur einige für das Sozialamt möglicherweise relevante Informationen enthalten sind. Die Übermittlung der gesamten Räu- 

mungsklageschritt an das Sozıalamt ist bereits durch die geltenden Vorschriften ausgeschlossen. 

Der betroffene Amtsgerichtsdirektor nahm die beanstandete Verfügung zurück. 

Zur Frage der Übermittlung von Entmündigungsentscheidungen an kommunale Behörden s. Tz. 11.1.4. 

7.2.3 Einzelfälle 

7.2.3.1 Veröffentlichung von Entmündigungsentscheidungen 
Wenn ein Bürger wegen Verschwendung, wegen Trunksucht (oder vergleichbarem Suchtverhaltens) entmundigt wird, ıst dıe 

entsprechende Entmündigungsentscheidung öffentlich bekannt zu machen ($ 687 Zivilprozeßordnung — ZPO -). In Rhein- 
land-Pfalz erfolgt die Bekanntmachung grundsätzlich durch Veröffentlichung im Staatsanzeiger. Die Angelegenheit wird da- 
durch für die Betroffenen besonders unangenehm, daß folgerichtig auch die Aufhebung einer entsprechenden Entmündigungs- 

entscheidung veröffentlicht werden muß. 

Eın Amtsgericht hat wegen dieser Vorschrift beim Bundesverfassungsgericht einen Normenkontrollantrag gestellt. Es hat die 

Auffassung vertreten, $ 687 ZPO sei verfassungswidrig. 

Die DSK ist dieser Auffassung beigetreten. Sie hatte bereits in der Vergangenheit gegenüber dem zuständigen Bundesbeauftrag- 

ten für den Datenschutz angeregt, auf eine Änderung dieser Vorschrift hinzuwirken. 

Andererseits ıst die praktısche Bedeutung dieser Regelung gering: Im Berichtszeitraum war nur eıne entsprechende Veröffent- 
Iıchung im Staatsanzeiger zu tinden, die allerdings die Aufhebung der Entmündigung wegen Trunksucht betroffen hatte. 

7.2.3.2 Versendung von Urteilsabschriften zur allgemeinen Information 

Die Obergerichte des Landes, insbesondere auch das Oberverwaltungsgericht, versenden ihre Entscheidungen regelmaßıg an 

eıne Reihe von Behörden und sonstigen Stellen, um diese über die Entwicklung der Rechtsprechung auf dem laufenden zu 

halten. Die übersandten Urteilsabschriften werden regelmäßig anonyraisiert, d. h. ım Rubrum des Urteils werden die Namen 

der Parteien geschwärzt. Dies reicht jedoch häufig nicht aus, wie ein der DSK vorgelegter Einzelfall erwies: Die Kandidatin 
einer Staatsprüfung hatte das Ergebnis dieser Prüfung angefochten mit der Begründung, ein bestimmter Prüfer habe sie vor Ab- 

legung dieser Prüfung sexuell belästigt. 

Im Verlauf des Verfahrens wurde der Prüfer als Zeuge vernommen. Die Vorwürfe der Prüfungskandidatin bestätigten sich. In 

dem daraufhin ergangenen Urteil wurden die Vorfälle detailliert geschildert, und der Name des beteiligten Zeugen wurde unter 

Bezeichnung seiner Dienststellung wiederholt genannt. 

Die DSK regte daraufhin an, auch im Tatbestand entsprechender Urteile Schwärzungen der Namen vorzunehmen, wenn diese 

nur zu Zwecken der juristischen Information anderen Stellen übersandt werden. Das Oberverwaltungsgericht erklärte sıch 

dazu bereit. 

7.2.3.3 Benutzung zivilgerichtlicher Akten zu Forschungszwecken 
Es wurde wiederholt die Frage an die DSK herangetragen, unter welchen Voraussetzungen zivilgerichtliche - u. a. auch 

familiengerichtliche — Akten zu Forschungszwecken herangezogen werden dürften. 

Die ZPO enthält dazu eine Regelung, die den Belangen der Forschung jedoch nicht gerecht wird. Dort ist vorgesehen, daß 
Dritten der Vorstand des Gerichts ohne Einwilligung der Parteien die Einsicht der Akten nur gestatten kann, wenn ein recht- 
liches Interesse glaubhaft gemacht wird ($ 299 Abs. 2 ZPO). Das wissenschaftliche Interesse an der Erforschung von Akten 
dürfte im Regelfall nicht als rechtliches Interesse zu werten sein. Damit bleibt nur der Weg für die Forscher, zu versuchen, Ein- 

willigungen der Betroffenen herbeizuführen, was jedoch nur selten praktikabel sein wird. Es wird im Rahmen der Novellierung 

der ZPO zu prüfen sein, ob eine Privilegierung der Forschung auch in diesem Zusammenhang moglich ist. 

7.3 Strafjustiz 

7.3.1 Automatisierungsbestrebungen ım Bereich der Staatsanwaltschaften 

a) Geschäftsstellenautomatıon der Staatsanwaltschaften (GAST) 

29 

     



Drucksache 17 1 Ö . Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode 

Seit März 1986 wird in Rheinland-Pfalz ein Verfahren entwickelt, um die Geschäftsstellenarbeit bei den Staatsanwaltschaften 
automatisiert zu unterstützen. Dabei handelt es sich um die Übernahme eines in Schleswig-Holstein seit mehreren Jahren 
eingesetzten Programmsystems, das durch das Landesrechenzentrum an rheinland-pfälzische Bedürfnisse angepaßt werden 
soll. 

In Rheinland-Pfalz arbeiten acht Staatsanwaltschaften mit ca. insgesamt 25 Geschäftsstellen. Aufgrund ihrer Größe wurde 
die Staatsanwaltschaft Mainz ausgewählt, um hier im Wege einer Pilot-Anwendung das System zu erproben. Bei der Staats- 
anwaltschaft Mainz ist mit ca. 40 000 bis 45 000 Eingängen jährlich zu rechnen, so daß die Automatisierung hier auch wesent- 
liche Rationalisierungseffekte verspricht. Das Systern soll zum einen das bislang manuell geführte Namensverzeichnis der 
Staatsanwaltschaften ablösen (vgl. zum Namensverzeichnis und seiner datenschutzrechtlichen Problematik Tz. 8.2 des 
9%. Tätigkeitsberichts der DSK), zum anderen sollen aber auch weitere Verfahrensschritte automationsunterstützt ablaufen. 
Beispielsweise sollen bestimmte routinemäßige Abgabenachrichten ausgedruckt werden können etc. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht har sich eine Reihe von Fragen ergeben. So ist die Speicherungsdauer der Informationen im 
automatisierten System verbindlich festzulegen und auf das erforderliche Maß zu beschränken. Auch bezüglich des Umfangs 
der gespeicherten Daten besteht noch Klärungsbedarf. 

Es ist fraglich, ın welchem Umfang Zugriffsbeschränkungen auf bestimmte Mitarbeiter bestimmter Geschäftsstellen festge- 
legt werden können. Die DSK hat angeregt, hier eine gegenüber der geplanten Lösung restriktivere Haltung zu verfolgen. 

Auch weitere Anregungen zu Datensicherungsmaßnahmen wurden anläßlich einer örtlichen Besichugung des Probe- 
betriebes gegeben. Das System ist jedoch noch in der Entwicklung befindlich: Grundlegende Änderungen sind noch zu er- 
warten, so daß eine abschließende Stellungnahme durch die DSK noch nicht erfolgen kann. 

Sıe geht davon aus, daß sie weiterhin an der Entwicklung beteiligt wird. 

b) Aufbau eines länderübergreifenden staatsanwaltschaftlichen Informationssystems (SISY) 

9) 
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Die Justizminister und -senatoren des Bundes und der Länder haben auf ihrer 57. Konferenz im September 1986 be- 
schlossen, daß der Aufbau eines überregionalen elektronisch gestützten Informationssystems der Staatsanwaltschaft 
wünschenswert sei. Aufihrer 58. Konferenz im Juni 1987 haben sie die Auffassung vertreten, daß ein bundesweites staatsan- 
waltschaftliches Informationssystem insbesondere aus technischen und organisatorischen Gründen in absehbarer Zeit nur 
in Form eines zentralen Aktennachweises möglich ist. Ein solcher zentraler Aktennachweis sei ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg, die Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung für die Strafverfolgung länderübergreifend zu nutzen. 
Außerdem halten sie die Verbindung örtlicher Systeme, ggf. auch über Ländergrenzen hinweg, für wünschenswert. Aller- 
dings sei für derartige Systerne eine ausdrückliche Rechtsgrundlage erforderlich. Diese solle durch den Bundesminister der 
Justiz vorbereitet werden. 

Die damit angesprochenen Vorhaben sind aus datenschutzrechtlicher Sicht als qualitativ neue Wege der Informationsver- 
arbeitung im Bereich der Strafrechtspflege anzusehen, bei deren Errichtung und Nutzung der Schutz des informationellen 
Selbstbestimmungsrechts der Betroffenen den angemessenen Stellenwert erhalten muß. 

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben dementsprechend vorläufige Überlegungen zum Aufbau 
eines länderübergreifenden staatsanwaltschaftlichen Informationssystems angestellt. Die Ausarbeitung des zuständigen 
Arbeitskreises ist in der Anlage zu diesem Tätigkeitsbericht abgedruckt. 

Die Nutzung automatisierter Datenverarbeitung durch einzelne Staatsanwaltschaften zur Unterstützung bei Ermittlungs- 
verfahren 

aa) Einsatz von Personalcomputern in Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaften — Zentralstellen für Wirtschaftsstrafsachen 

In den Zentralstellen für Wirtschaftsstrafsachen in Koblenz und Kaiserslautern wird z. Z. der Einsatz von Personal- 
computern mit Standardprogrammen zur Unterstützung der jeweiligen Staatsanwälte bei Großverfahren in Wirt- 
schaftsstrafsachen erprobt. Die Datenverarbeitungsgeräte sollen das Auffinden von Sachverhalten in den umfang- 
reichen Ermittlungsakten erleichtern, die Fertigung der Anklageschrift und Ladungen unterstützen sowie den Nach- 
vollzug von Geldbewegungen und Bilanzen ermöglichen. 

Dabei werden Standard-Software-Systeme genutzt, die jedoch an die konkreten Bedürfnisse des jeweiligen Anwenders 
angepaßt werden müssen. 
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Schwierigkeiten haben sich in der Praxis bei der technischen Nutzung ergeben. Eine Einrichtung der Programme fur 
die Bedürfnisse der betroffenen Staatsanwälte hat mehr Probleme verursacht, als man ursprünglich erwartet hatte. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht handelt es sich hierbei um Aktenauswertungssysteme; besonderes Gewicht ist dabei 
darauf zu legen, daß in diesen Systemen nichts anderes und nicht mehr gespeichert ist, als in den entsprechenden 
Ermittlungs- bzw. Handakten der Staatsanwaltschaft. Außerdem ist auf die Einhaltung der Datensicherungsmaß- 
nahmen gem. $9 LDatG zu achten. Die DSK har durch intensive Beratungsgespräche in diesem Zusammenhang dazu 
beigetragen, daß eine diesen Anforderungen entsprechende Dienstanweisung fur die jeweiligen Staatsanwaltschaften 
erlassen wurde. 

bb) Nutzung eines Personalcomputers durch die Landeszenrralstelle für Wein- und Lebensmittelstrafsachen bei der Staats- 
anwaltschaft Mainz für Ermittlungsverfahren 

Für die Nutzung der automatisierten Datenverarbeitung bei der Landeszentralstelle für Wein- und Lebensmittelstraf- 
sachen bei der Staatsanwaltschaft Mainz gilt Vergleichbares wie zu den unter aa geschilderten Systemen. Auch hıer 
dıent das automatisierte System dem besseren Auswerten von Akten sowie beschlagnahmter Geschäftsunterlagen. 

Eine detaillierte Dienstanweısung, die sich an die gemeinsam erarbeiteten Vorgaben hält, enthält eine Reihe von Vor- 
kehrungen, die eine fehlerhafte Datennutzung verhindern sollen. 

7.3.2 Novellierung der Strafprozeßordnung 

Bei der Durchführung von Strafverfahren gibt es eine große Zahl von datenschutzrechtlichen Fragen. Aus Sıcht der Daten- 
schurzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie der DSK bedürfen die verschiedenen Phasen der Informationsgewinnung 
und -verarbeitung durch Staatsanwaltschaft und Polızeı zu Zwecken der Strafverfolgung einer gesetzlichen Regelung. 

Außerdem ist es erforderlich, die Rechte des Beschuldigten, anderer am Verfahren Beteiligter, Dritter und der Öffentlichkeit 
in bezug auf Akteneinsicht und Datenübermittlungen durch die Justizbehörden zu regeln. 

Zu den daraus folgenden Einzelfragen hat die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder und der DSK 
am 24./25. November 1986 eine Stellungnahme mit dem Titel „Überlegungen zu Regelungen der Informationsverarbeitung im 
Strafverfahren“ abgegeben, die im Anhang zur Information abgedruckt ist. 

Die Justizminister des Bundes und der Länder haben Vorarbeiten begonnen und erste Formulierungsentwürfe zu erganzenden 
Regelungen für die Informationsverarbeitung im Strafverfahren, sowie zur Regelung der rechtlichen Grundlagen für Fahn- 
dungsmaßnahmen, Fahndungshilfsmittel und für die Akteneinsicht im Strafverfahren vorgelegt. Die damit beabsichtigte Er- 
ganzung der Strafprozeßordnung erfordert umfassende Abstimmungen und Detaildiskussionen, die z. Z. erfolgen. 

Die DSK hat grundsätzlich die darin zum Ausdruck kommende Bereitschaft der Landesregierung begrüßt, auch für das Straf- 

verfahren die erforderlichen Folgerungen aus dem informationellen Selbstbestummungsrecht der Bürger zu ziehen. 

7.3.3 Mitteilungen ın Strafsachen 

Die Strafgerichte haben — wie die Zivilgerichte, s. o. Tz. 7.2.2 — bestimmte Entscheidungen anderen Stellen mitzuteilen, damıt 
diese in die Lage versetzt werden, ıhre Aufgaben nachfolgend zu erfüllen. Rechtsgrundlage für entsprechende Verpflichtungen 

der Gerichte sind auch hier Verwaltungsvorschriften, insbesondere die „Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen“ (Mi- 
Stra). Die sich daraus ergebenden Verpflichtungen der Gerichte warerı wiederholt Gegenstand der Berichterstattung der DSK 
in vorangegangenen Tätigkeitsberichten (vgl. 7. Tätigkeıtsbericht, Tz. 8.1, 10. Tätigkeitsbericht, Tz. 6.9). 

Wie für die Mitteilungsverpflichtung der Zivilgerichte ist es auch für dıe Mitteilungsverpflichtung der Strafgerichte erforder- 

lıch, entsprechende gesetzliche Grundlagen zu schaffen. In diesem Zusammenhang kann auf das zur Mitteilungsregelung in 
Zivilsachen Gesagte verwiesen werden: Die Justizministerien des Bundes und der Länder beabsichtigen, eine einheitliche 
Rechtsgrundlage in dem genannten „Justizmitteilungsgesetz“ auch für diese Übermittlungen zu schaffen. 

Aut eine besondere Mitteilungspflicht soll jedoch an dieser Stelle nochmals ausführlicher eingegangen werden, da sie von 
grundsätzlicher Bedeutung ist. 
Es handelt sich um die Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang die Polizeı durch Staatsanwaltschaften 
und Gerichte über die Ausgänge von Strafverfahren informiert wird, die Gegenstand der Tätigkeit der jeweiligen Polizeibe- 

horde gewesen sind. Dahinter verbirgt sich folgendes praktische Problem: Wenn die Polizei Ermittlungen durchführt, gelangt 
sıe zu Erkenntnissen, die zunachst Eingang in Akten, aber häufig auch Eingang in polizeiliche Dokumentationssysteme finden. 
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Die Ermittlungserkenntnisse der Polizei sınd jedoch grundsätzlich vorläufiger Natur. Im weiteren Verlauf des Strafverfahrens 
werden sıe oft ergänzt oder korrigiert. Insbesondere können Staatsanwaltschaft und Gericht zu einer anderen Bewertung von 
Strafbarkeit und Verschulden kommen. 

In diesem Zusammenhang ist es aus datenschutzrechtlicher Sicht unerläßlich, daß die Polizei zeitnah und umfassend über das 
Ergebnis der Strafverfahren informiert wird, die sich an die polizeilichen Ermittlungen angeschlossen haben. Dieses Verfahren 
ıst z. Z. noch unzureichend geregelt. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben in einem gemeinsamen 
Beschluß (vom 4./5. Mai 1987, Wortlaut in der Anlage) erklärt, daß in jedem Einzelfall eine Unterrichtung der Polizei durch 
Gericht oder Staatsanwaltschaft von Amts wegen zu erfolgen hat. Bei Verurteilungen sind Straftatbestand und Strafmaß mitzu- 
teilen. Beı Freispruchen genügt in der Regel die Mitteilung des Urteilstenors. 

Bei Einstellungen von Strafverfahren sind die Rechtsgrundlagen für diese Entscheidung mitzuteilen. 

Angesichts der praktischen Bedeutung dieser Fragen sind sich die Datenschutzbeauftragten darin einig, daß schon vor einer 
Regelung ım Justizmitteilungsgesetz oder in der Strafprozeßordnung das praktische Verfahren entsprechend den genannten 
Anforderungen auszugestalten ist. 

Das Ministerium der Justiz hat sich bislang jedoch auf den Standpunkt gestellt, daß eine Änderung des bisherigen Verfahrens 
nicht erforderlich sei. 

7.3.4 Kriminologische Zentralstelle 

Die Justizverwaltungen des Bundes und der Länder haben einen eingetragenen Verein gegründet, dessen Aufgabe es sein soll, 
kriminologische Forschungsvorhaben durchzuführen, die für die Justizverwaltungen besonders bedeutsam sind. 

An die Einrichtung dieser Zentralstelle haben sıch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten besondere Fragen geknüpft: 
Die Konstruktion, daß Behörden einen privatrechtlichen Verein gründen, hat zur Folge, daß Datenübermittlungen durch 
Behörden an diesen Verein den strengen Anforderungen unterliegen, denen auch ansonsten Datenübermittlungen an Private 
unterworfen sind. In der Praxis kann dies möglicherweise dann zu Schwierigkeiten führen, wenn Auswertungen aus Akten 
durch die krıminologische Zentralstelle erfolgen sollen. Ein erstes entsprechendes Forschungsvorhaben, von dem auch Justiz- 
stellen in Rheinland-Pfalz betroffen sind, ist bereits im Gang. 

Die Justizverwaltungen haben versucht, das sich daraus ergebende Problem zu lösen, indem sie die in der kriminologischen 
Zentralstelle tätigen Wissenschaftler nach dem Verpflichtungsgesetz besonders zur Geheimhaltung verpflichtet haben. Daraus 
folgt, daß die betreffenden Mitarbeiter sich bei einer Verletzung von Geheimhaltungsvorschriften strafbar machen. Diese Maß- 
nahme ist zunächst zu begrüßen. Das grundsätzliche Problem, daß behördeninterne Daten an eine private Stelle gelangen, ist 
dadurch jedoch nicht gelöst. 

Die künftige Entwicklung wird erweisen, ob auch unter diesen Voraussetzungen davon ausgegangen werden kann, daß 
schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. 

7.4 Strafvollzug 

7.4.1 Automatisierte Datenverarbeitung 

Mehrere Justizvollzugsanstalten des Landes setzen in der Vollzugsgeschäftsstelle bzw. im Schreibdienst die automatısierte 
Datenverarbeitung ein. Mit ihrer Hilfe werden verschiedene Formulare und Dateien geführt, die mit den gleichen Grunddaten 
arbeiten (wie Name, Geburtstag, Zahl der Vorstrafen, Einweisungsbehörde, Beginn der Strafzeit, Ablauf von zwei Dritteln, 
Ende der Strafzeit, etc.). 

Hierbei handelt es sich um sogenannte isolierte und autonome Systeme, die nicht an andere Datenverarbeitungssysteme ange- 
schlossen sind. Eine Löschung der Daten erfolgt spätestens bei Entlassung oder Überstellung des Gefangenen. 

Der Einsatz dieser Systeme, die viele Ähnlichkeiten mit der Nutzung von Schreibautomaten haben und nur teilweise die Ge- 
fährdungen mit sich bringen, die kennzeichnend für die technischen Möglichkeiten der automatisierten Datenverarbeitung 
sind, stößt auf keine datenschutzrechtlichen Bedenken. 
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7.4.2 Novellierung des Strafvollzugsgesetzes 

Im Strafvollzug sind eıne große Zahl von Vorgängen zu regeln, die das informatıonelle Selbstbestimmungsrecht des Gefangenen 
sowie der Personen betreffen, dıe mit ihm in Kontakt treten wollen bzw. in Kontakt treten. Neben den Vorschriften über dıe 

Gefangenenpersonalakten gehoren dazu Regelungen über die von der Gefängnisverwaltung zu führenden Dateien, aber auch 
Vorschriften über Besuche und Schriftverkehr des Gefangenen. 

Im Strafvollzugsgesetz finden sıch einige Sondervorschriften, die z. B. die Überwachung des Schriftverkehrs des Gefangenen 

betreffen. Allgemeine datenschutzrechtliche Regelungen tehlen jedoch noch auf Gesetzesebene. Ihre Notwendigkeit ıst allseıts 
anerkannt, cın entsprechender Arbeitsentwurf zur Ergänzung des Strafvollzugsgesetzes wird zwischen den Landesjustizver- 
waltungen und den Datenschurzbeauftragten erörtert. 

Zur Zeit gelten außer dem Strafvollzugsgesetz einige Verwaltungsanweisungen, die insbesondere regeln, welche Informationen 
in welcher Form uber den Getangenen ım Bereich der Justizvollzugsanstalten gespeichert werden. In erster Linie ist hier die 
Vollzugsgeschaftsordnung zu nennen (vom 1. Julı 1976; in Rheinland-Pfalz in Kraft aufgrund der Amtsverfügung gleichen 
Datums, Justizblatr $. 173). Aber auch die Strafvollstreckungsordnung (vom 15. Februar 1956, in Rheinland-Pfalz in Kraft auf- 

grund einer Verwaltungsvorschrift vom 24. Februar 1956, Justizblatt $. 15, sowie späterer Änderungen, zuletzt vom 

2. Aprıl 1980, Justizblatt $. 135) enthalt eine Reihe datenschutzrechtlich relevanter Vorschriften. 

Der bereits erwähnte Arbeitsentwurf eınes Vierten Gesetzes zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes (datenschutzrechtliche 
Erganzungen) soll grundsätzlich bereichsspezifische Regelungen über die Erhebung und Speicherung von Daten Gefangener 

sowıe sonstiger Betroffener enthalten. Die DSK hat zu diesem Arbeitsentwurf Stellung genommen, einige Verbesserungen ım 
Detail vorgeschlagen und betont, daß sie es begrußt, werın auch für diesen Bereich bereichsspezifische Regelungen getroften 
werden. 

Nach ınzwischen vorliegenden Informationen haben die Landesjustizverwaltungen den Arbeitsentwurf grundsatzlıch kritisiert 
und geäußert, daß die vorgesehenen Regelungen nicht praktikabel seien; außerdem müßten sie deutlich gekurzt werden. 

Die DSK wird die weıtere Entwicklung aufmerksam beobachten und zu gegebener Zeit erneut Stellung nehmen. 

7 4.3 Kinzeltragen 

Unabhıangig von der oben angesprochenen gesetzlichen Regelung war die DSK bemuht, soweit begrundcte Kritik ın Einzel- 

tragen uber datenschutzrechtliche Belange im Stratvollzug an sıe herangetragen wurde, Abhilfe zu schaffen. 
So trug ein Beschwerdeführer vor, er habe einem einsitzenden Gefangenen, der dem terroristischen Umkreis zugerechnet wırd, 
einen Brief geschrieben. Dieser Brıet seı dem Adressaten nıcht ausgehändigt worden, er sei ihm ım Origınal zurückgesandt 
worden, eine Kopie dieses Schreibens sei aber in die Gefangenenpersonalakten des Adressaten aufgenommen worden. Der 

Beschwerdeführer bat um datenschutzrechtliche Überprüfung, in erster Linie begehrte er die Entfernung der Kopie seines 
Schreibens aus den Gefängnisakten. 

Die DSK ging in diesem Zusammenhang in Übereinstimmung mit dem Ministerium der Justiz davon aus, daß eıne Rechts- 
grundlage fur die Vorgehensweise der Gefängnisverwaltung zwar grundsätzlich vorhanden ist ($ 34 Strafvollzugsgesetz). Sie 

vertrat aber die Auftassung, daß die Voraussetzungen der Aufnahme von Kopien in die Personalakten im vorliegenden Fall 
nıcht vorgelegen haben. Zudem regte sie an, für Fälle, in denen berechtigterweise entsprechende Kopien gefertigt werden, diese 
getrennt von den übrigen Vorgangen in der Personalakte des Gefangenen zu halten. Nur so kann verhindert werden, daß beı 

Aktenubersendungen an andere Stellen unbefugte Dritte Kenntnis von dem fraglichen Schreiben erhalten können und ein unzu- 
lassıger Eingrift in die Rechte des Absenders erfolgt. 

Das Ministerium der Justiz sicherte eıne entsprechende Verfahrensweise zu. 
Zur Problematik „AIDS“ im Strafvollzug wird auf Tz. 8.5 verwiesen. 

7.5 Justizregister 

7.5.1 Mainzer automatıonsunterstutztes Grundbuch 

Im Bereich des Mainzer automationsunterstützten Grundbuchverfahrens haben sich gegenuber dem im letzten 'Tatigkeıts- 

bericht (Tz. 6.1) geschilderten Zustand keine wesentlichen Änderungen ergeben. Zwischenzeitlich benutzen jedoch weitere 
14 Amtsgerichte dieses Verfahren (insgesamt also 34 von 47 Amtsgerichten des Landes). 

An der datenschutzrechtlichen Beurteilung, dıe im 10. Tätigkeitsbericht abgegeben wurde, hat sich nichts verändert. 
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7.5.2 Eıgentumerverzeichnis des Grundbuchs 

Aufgrund örtlicher Feststellungen hat die DSK bei einigen Grundbuchämtern Defizite bei der Datensicherung festgestellt. Sie 
mußte bemängeln, daß nıcht immer der Zugriff Unbefugter auf die beı den Grundbuchämtern geführten Eigentumerverzeich- 
nisse ausgeschlossen war. Eine Stellungnahme des Ministeriums der Justiz zu den Prüfungsfeststellungen steht noch aus. 

7.3.3 Genossenschaftsregister 

In eıner Eingabe wurde bemängelt, daß Mitteilungen über Veränderungen im Genossenschaftsregister (das die Rechtsverhalt- 
nısse eingetragener Genossenschaften und ıhrer Genossen berrifft) durch offene Postkarten erfolgen. Diese Verfahrensweise 
beruhte auf einer Bundesvorschrift ($ 3 Abs. 2 Genossenschaftsregisterverordnung). Die DSK hatte daraufhin den Bundesbe- 
auftragten für den Datenschutz gebeten, darauf hinzuwirken, daß diese Vorschrift geändert werde. 

Zwischenzeitlich ist eine Anderung der entsprechenden Verordnung erfolgt, die nunmehr keine Verwendung von Postkarten 
mehr vorschreibt. Die DSK hat gegenüber dem Ministerium der Justız darauf hingewirkt, daß auch in der Praxis grundsätzlich 
keine Postkarten zum Versand entsprechender Mitteilungen mehr genutzt werden (vgl. zu ähnlichen Fragen auch Tz. 20.3). 

7.6 Automatisierte Datenverarbeitung durch Notare 

Bereits im letzten Tätigkeitsbericht (10. Tätigkeitsbericht der DSK, Tz. 6.6) har die DSK von der Kontroverse berichtet, dıe 
zwischen den Berufsvertretungen der Notare einerseits und den Datenschutzbeauftragten andererseits zu der Frage besteht, ob 
Notare den Anforderungen der Landesdatenschutzgesetze unterliegen. 

Diese Frage ist nach wie vor noch nicht rechtsverbindlich entschieden. Das Ministerium der Justiz hat die Auffassung der DSK 
unterstützt, daß auch die Notare den Anforderungen des Landesdatenschutzgesetzes unterliegen. 

Dementsprechend melden die Notare nunmehr ihre automatısierten Datenverarbeitungssysterne ihrer Landesnotarkammer, 
die ihrerseits dem Ministerium der Justiz davon Mitteilung macht. Das Ministerium gibt die entsprechenden Meldungen an die 
DSK weiter, die sie in ihr Datenschutzregister aufnimmt. 

Örtliche Feststellungen beı einem Notar sind bislang noch nicht erfolgt. Die DSK geht davon aus, daß sie dazu eine gesetzliche 
Befugnis besitzr. 

Bislang haben 18 Notare die automatısıerte Verarbeitung von Mandantendaten in der geschilderten Form angemeldet. 

7.7 Automatisierte Datenverarbeitung durch Gerichtsvollzieher 

Die Nutzung der automatisierten Datenverarbeitung durch Gerichtsvollzieher hat sıch im Berichtszeitraum erheblich ausge- 
weiter. Es liegen zwischenzeitlich 23 Anmeldungen aus diesem Bereich vor. Dabei kommen verschiedene Software-Produkte 
zum Einsatz. Die von der DSK im 10. Tätıgkeitsbericht (Tz. 6.5) formulierten Bedenken unter Datensicherungs-Gesichts- 
punkten haben nach wie vor ihre Bedeutung behalten. 

Eingaben aus diesem Bereich liegen jedoch nicht vor, Mißbrauchsfälle sind nicht bekannt geworden. 

8 AIDS 

8.1 Vorbemerkung 

Die Anforderungen an den Umgang mıt personenbezogenen medizinischen Daten, die für den Patienten nur einen Ausschnitt 
seiner Ansprüche an die ärztliche Versorgung darstellen, haben unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes einen besonderen 
Stellenwert. Medizinische Daten sind zumeist von hoher Sensitivität und dementsprechend hoch sind auch die Anforderungen 
an den Datenschutz. 

Innerhalb des Bereichs der medizinischen Datenverarbeitung erlangten Fragen, die sich auf den Krankheitsbegriff AIDS bezie- 
hen, eine immer größere Bedeutung, denn AIDS ist keineswegs eine Infektionskrankheit ım üblichen Sinne. AIDS ist ein außer- 
ordentlich schwieriges gesundheitspolitisches Problem mit einer schwer einschätzbaren gesellschaftspolitischen Dimension. 

Der Datenschutz darf sich eıner Befassung mit den Fragen, die zunehmend aus diesem Bereich an ihn herangetragen werden, 
nıcht verschließen; eın sorgfaltig abwägendes Vorgehen ist jedoch geboten, denn es gilt, die Rechtsgüter Leben und Gesundheit 
sowie den Persönlichkeitsschutz in eine praktische Konkordanz zu bringen. 
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Nachtolgend werden dıe Aktıvitaten der DSK in diesem Bereich in aller Kürze dargestellt: 

8.2 HIV-Tests 

8.2.1 Durchtuhrung kostenloser anonymer Tests 

Die Landesregierung sıeht Moglichkeiten, AIDS zu bekämpfen, derzeit ausschließlich im Bereich der Informauon, Auf- 
klırung, Beratung und Vorbeugung. Eine wichtige Maßnahme, insbesondere für Risikogruppen, ist die Durchführung des 
sogenannten HIV-Tests. Dieser ermöglicht die Feststellung von Antikorpern gegen das HIV (Humanes Immunschwäche 

Virus). Das Testverfahren ıst so organisiert, daß der Proband unerkannt bleiben kann. Es ist nicht erforderlich, daß der Unter- 

suchte seine Zugehörigkeit zu einer Risıkogruppe offenbart oder daß er gegenüber dem Arzt, dem Gesundheitsamt oder dem 
Untersuchungsinstitut seinen Namen nennt. 

Die DSK wurde vom Ministerium für Umwelt und Gesundheit rechtzeitig über Einzelheiten des Verfahrensablaufs unterrich- 
ter; sıe machte Vorschläge, die auf eine Verbesserung der Anonymität gerichtet waren. 

8 2.2 Einwilligung von Patienten 

Eıhebliches Aufsehen erregte die Berichterstattung ın Presse und Rundfunk uber die Durchfuhrung eines AIDS-Tests ohne dıe 
ausdrückliche Zustimmung des Patienten ın der Universitatsklinik Mainz. In einem sıch anschließenden Strafverfahren gegen 

zweı Arzte des Klınıkums der Johannes-Gutenberg-Universitat wegen vorsätzlicher Körperverletzung wurden indessen dıe 

Ermittlungen mit einer Einstellungsverfugung am 14. August 1987 abgeschlossen. Im Leitsatz der Entscheidung der Staatsan- 

waltschaft Mainz heißt es: „Die am 29. Januar 1987 ohne Aufklarung und entsprechende Einwilligung des Patienten mittels 
Venenpunkton erfolgte Blutentnahme, die u. a. auch zum Zwecke eines AIDS-Tests durchgeführt wurde, erfullt den Tarbe- 
stand der vorsatzlichen Korpers erletzung ($ 223 StGB). Die Beschuldigten handelten indessen nicht vorwerfbar, da sıe sich in 

eınem unvermeidbaren Verbotsirrtum befanden.“ 

Die DSK hatte unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorganges Ende März dieses Jahres örtliche Feststellungen getroffen. Sıe 
kam zu dem Ergebnis, daß ım konkreten Falle datenschutzrechtliche Bedenken gegen die Vorgehensweise der Arzte nicht zu 

erheben waren. Zwar gilt selbstverstandlich auch für den ın Rede stehenden Fall, daß eine rechtswirksame Einwilligung ım 
Grundsatz die Kenntnis des Umfangs und der Tragweite des Eingriffs voraussetzt. Die DSK harte allerdings auch die Ein- 

lassung des behandelnden Arztes zu berücksichtigen, daß eine Aufklärung des Patienten bei einer Blutentnahme über vermutete 
oder nicht auszuschließende schwerwiegende Erkrankungen — u. a. AIDS — nicht immer zu vertreten sei. Es gelte, so wurde 
der DSK entgegengehalten, solche Patienten zu schutzen, die durch die Aufzählung von Verdachtsdiagnosen in ihrem Befinden 

auts schwerste beeintrachtigt werden konnten. 

Die DSK hat — anders als dıe Staatsanwaltschaft — diesen Gesichtspunkten eine entscheidende Bedeutung beigemessen. Sie 
sieht sich in dieser Auffassung durch Stimmen in der rechtswissenschaftlichen Literatur bestätigt (z. B. Laufs/Laufs, N]JW 87, 

$. 2263). 

8.3 Zwangsweise ärztliche Untersuchung von Asylbewerbern 

Das Ministerium fur Umwelt und Gesundheit hat den Entwurf einer Verwaltungsvorschrift vorgelegt, die dıe Durchführung 

einer ärztlichen Untersuchung von Asylbewerbern regelt. Danach werden Asylbewerber routinemäßig folgendermaßen unter- 

sucht: 

Allgemeine körperliche Inaugenscheinnahme; 
- Ferner Untersuchung auf behandlungsbedurftige Tuberkulose der Atmungsorgane, Lues; Hepatitis B; HIV-Antıkörper, 

wenn ein positiver HsB- und/oder Luesbefund vorliegt; weitere Erkrankungen, insbesondere Salmonellen/Schigellen, 

soweit dıes aufgrund der epıdemiologischen Situation des Herkunftslandes angezeigt ist. 

Die DSK hat gegenuber dem Ministerium insbesondere problematisiert, ob eıne ausreichende gesetzliche Grundlage für die 

Durchfuhrung einer routinemäßigen (und damit vom Einverständnis der Betroffenen nicht abhängigen) ärztlichen Untersu- 

chung bei Asylbewerbern vorhanden ist. 

Das Ministertum verwies ın seiner Antwort daraut, daß sıch aus den $$ 2 Abs. 1, 10 Abs. I Zıtter 9 Auslandergesetz sowie der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Ausländergesetzes vom 7. Juli 1967, Ziffern 4 - 6 zu $ 2 (GMBl. 
$ 231), eine Rechtsgrundlage ergebe. Außerdem handele es sich unter seuchenrechtlichem Aspekt um eine Untersuchung im 

Sınne von $ 10 Abs. 3 Bundesseuchengesetz. 
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Das Ministerium wıes schließlich darauf hin, daß entsprechende routinemaßige Untersuchungen von Asylbewerbern durch alle 
Gesundheitsämter erfolgten und ın allen Bundesländern mit Zustimmung der fur das Gesundheitswesen zuständigen Minister 
und Senatoren durchgeführt wurden. 

Die DSK-Geschäftsstelle außerte unter folgenden Gesichtspunkten Zweifel, ob die angeführten Rechtsgrundlagen ausreichen: 
Eine seuchenrechtliche Maßnahme nach $ 10 Abs. 1i.V.m. Abs. 3 Bundesseuchengesetz setzt voraus, daß im Einzelfall anzu- 
nehmen ist, daß Tatsachen vorliegen, die zum Auftreten einer ubertragbaren Krankheit fuhren können. Eine entsprechende 

Prufung müßte in jedem Einzelfall angestellt werden. Es dürfte unzulässig sein, zu unterstellen, daß bei jedem Asylbewerber 
generell Anlaß besteht, von einer solchen Gefahr auszugehen. 

Der Hınweis auf die $$ 2 Abs. 1i.V.m. 10 Abs. 1 Nr. 9 Ausländergesetz erscheint deshalb nicht zutreffend, weil Asylbewerber 
ım Regelfall wohl keinen Antrag auf Erteilung eıner Aufenthaltserlaubnis stellen. Ihnen ist von Gesetzes (bzw. Verfassungs) 
wegen der Aufenthalt zur Durchführung des Asylverfahrens gestattet ($$ 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 Asylverfahrensgesetz). Nach 
Auffassung der DSK könnte eine Zwangsuntersuchung nur auf Vorschriften gestützt werden, die die Aufenthaltsgestattung 
näher ausgestalten. Insoweit wäre wohl ein Rückgriff auf die nach $ 20 Abs. 2 Satz 1 Asylverfahrensgesetz zulässige Auflage zur 
Aufenthaltsgestattung möglich. 

Die Erörterungen sind noch nicht abgeschlossen. 

8.4 Speicherung des Merkmals „Vorsicht Blutkontakt“ in INPOL 

Vom Ministerium des Innern und für Sport wird in Absprache mıt den anderen Bundesländern beabsichtigt, daß im INPOL- 
System AIDS-Infizierte, soweit sie zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben sind, mit dem zusätzlichen 
Merkmal „Vorsicht vor Blurkontakten“ gekennzeichnet werden sollen. Dies sol! vor allem dem Schutz von Polizeibeamten 
dienen. 

Die DSK hat gegen diese Bestrebung gegenüber dem Ministerrum des Innern und für Sport Bedenken geäußert, da nach ihrer 
Auffassung für die Beamten durch die bisher schon gegebene Speicherungsmöglichkeit der Merkmale „Ansteckungsgefahr“ 
und „Gewalttätig“ eine ausreichende Hinweismöglichkeit gegeben ist, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. 

Die Diskussion ım Zusammenhang mit der beabsichtigten Speicherung ist noch nicht beendet. Eine aus den für den Polizeibe- 
reich zuständigen Referenten der Datenschutzbeauftragten der anderen Bundesländer und der DSK gebildete Arbeitsgruppe 
wird in Gesprächen mit einer Arbeitsgruppe der Innenministerkonferenz darauf achten, daß auch die datenschutzrechtlichen 
Belange von AIDS-Infizierten beachtet werden. 

8.5 AIDS im Strafvollzug 

Im Bereich der Justizvollzugsanstalten hat die Frage, wie zulassigerweise mit Informationen über AIDS-Erkrankungen bzw. 
HIV-Infektionen umgegangen werden soll, u. a. deshalb Bedeutung erlangt, weil dort Angehorige besonderer Rısikogruppen 
ın erheblichem Umfang vertreten sind. 

8.5.1 Anonyme AIDS-Tests 

In Eingaben von Häftlingen wurde die DSK darauf hingewiesen, daß in Justizvollzugsanstalten den Gefangenen zugesichert 
worden sei, sie könnten anonyme AIDS-Tests durchführen lassen, die in gleicher Weise wie in Freiheit ohne Mitteilung des 
Ergebnisses an andere Stellen ablaufen könnten. Tatsächlich sei das Ergebnis aber der Justizvollzugsanstalt (JVA) bekannt 
geworden. 

Eine Überprufung ergab, daß die Möglichkeit nicht vorgesehen ist, daß Häftlinge einen AIDS-Test durchführen lassen, ohne 
daß die JVA von diesem Ergebnis erfährt. Zwar erhält das die Blutuntersuchung durchführende Medizinaluntersuchungsamt 
die Blutprobe nur unter einer Kennummer, und unter dieser Kennummer wird auch das Ergebnis zurück an die JVA über- 
mittelt. Innerhalb der JVA erhält dann der Gefängnisarzt den Befund in einem verschlossenen Umschlag. Er nimmt diesen 
Befund in die Gefangenengesundheitsakte und unterrichtet den Gefangenen vom Ergebnis der Untersuchung. 

In diesem Fall hat sich gezeigt, daß es für jeden Betroffenen eindeutig klar sein muß, unter welchen Bedingungen er eine Unter- 
suchung auf AIDS durchführen läßt. Eine Täuschung oder auch nur Mißverständnisse sind in diesen Zusammenhang geeignet, 
Mißtrauen in staatliche Institutionen zu verstärken, abgesehen davon, daß das informationelle Selbstbestimmungsrecht von 
Häftlingen diese Aufklärung erfordert. 
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8.5.2 Übermittlungen 

Lalls aufgrund eines nicht anonym durchgeführten Tests in den Gefangenengesundheitsakter die Information über eine 
AIDS-Erkrankung bzw. eine HIV-Infektion enthalten ist, stellt sıch die Frage, wer — außer dem Betroffenen selbst — über die 
Intektion intormtert werden darf bzw. zu wessen Aufgabenerfullung es unabdingbar notwendig ıst, über die entsprechende 
Erkrankung bzw. Infektion ıntormıert zu sein. 

Das Justizministerium hat bislang darauf hingewiesen, daß eine generelle Aussage in diesem Zusammenhang nıcht moglich sei, 
da jeder Einzelfall gesondert zu beurteilen sei. 

Die DSK halt dieses Argument tur nıcht uberzeugend: Eigene Untersuchungen haben ergeben, daß im Bereich des Landes die 
einzelnen Justizvollzugsanstalten höchst unterschiedlich beı der Übermittlung entsprechender Informationen verfahren. Diese 
unterschiedhche Vertahrensweise kann nıcht jeweils auf die individuelle Situation des einzelnen Gefangenen zuruckgefuhrt 
werden, da dıe jeweiligen Justizvollzugsanstalten AIDS-erkrankte Gefangene jeweils gleich behandeln. 

L» kann außerdem abstrakt-generell entschieden werden, ob 7. B. die zuständige Polizeidienststelle, die die krıminalpolize:- 
Iichen Akten uber den Gefangenen fuhrt, grundsätzlich uber die AIDS-Erkrankung unterrichtet werden dart, oder unter 
welchen besonderen Voraussetzungen eıne Unterrichtung der Polizeı zulassig ist. 

Das Ministerium der Justiz wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, daß es nach Auffassung der DSK unabdingbar ist, hıer 
Weisungen zu treffen, wie sie ın anderen Bundesländern zum Teil bereits bestehen. Nur damit können eine verbreitete 
Unsicherheit sowohl bei den betroftenen Häftlingen wie bei den Leitungen der Justizvollzugsanstalten beseitigt und vermeid- 
bare Beeintrachtigungen des Personlichkeitsrechts der Betroffenen verhindert werden. 

Ds Ministerium der Justiz hat nunmehr die Justizvollzugsanstalten über seine Rechtsauffassung ın diesem Zusammenhang ım 
wesentlichen wie folgt informiert: 

„Soweit es um die Bekanntgabe einer HIV-Infektion eines Gefangenen innerhalb des Justizvollzuges und an Behörden außer- 
halb des Justizbereiches geht, sind nach wie vor Einzelfallentscheidungen aufgrund der besonderen Fallgestaltung geboten. Wır 
empfehlen, diese Einzelfallentscheidungen auf der Grundlage der in der Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, Jahr- 
sang 1987, Seite 156 ff. veroffentlichten rechtlichen Ausführungen zu treffen. 

Beı der Bekanntgabe von HIV-Infektionen Gefangener an Behorden außerhalb des Justizvollzuges, insbesondere an Polizei- 
dienststellen, ist darauf zu achten, daß das nur aus besonderem Anlaß gerechtferugt sein dürfte. In dem erwahnten Aufsatz wırd 

hierzu aut Seite 161 dargestellt, daß die Bekanntgabe eıner HIV-Infektion eines Gefangenen an eine andere Behörden dann aus 
Grunden der allgemein bestehenden Fürsorgepflicht gerechtfertigt sein kann, wenn konkret die Gefahr eıner Ansteckung eines 
Bediensteten der dıe Mitteilung emptangenden Behorde besteht. Das bedeutet, daß eine Mitteilung immer dann gerechtfertigt 
scın kann, wenn Körperkontakte zwischen dem ınfizierten Gefangenen und dem Beamten der anderen Behörde nicht auszu- 

schließen sind. Wenn also ein infizierter Gefangener an eıne Polızeidienststelle ausgeantwortet oder zur Vernehmung oder zum 

Transport übergeben wird, dürften keine Bedenken bestehen, aus Gründen der Fürsorgepflicht seine Infektion der ihn über- 
nehmenden Polizeidienststelle bekanntzugeben. 

Zweifel an eıner Rechtsgrundlage bestehen aber dafür, daß ohne besonderen Anlaß, z. B. beı der Entlassung eines infizierten 
Gefangenen, die zuständige Pulizeibehörde routinemäßig von der AIDS-Infektion unterrichtet würde, ohne daß eine 

besondere Gefahrenlage vorliegt. Ob hıer $ 25 a Abs. I PVG eine ausreichende Rechtsgrundlage bietet, ist fraglich. 

Wir regen an, in Zukunft nach den oben dargestellten Grundsatzen Einzelfallentscheidungen zu treffen. Die Regelung des 
Landes Niedersachsens haben wir Ihnen mit Schreiben vom 18.3.1987 mitgeteilt. Die hessische Regelung vom 12.12.1986 istin 

der Anlage beigefügt. Wir sehen zur Zeit keine Notwendigkeit, ähnliche allgemein gehaltene Richtlinien zu erlassen.“ 

Die DSK wird weiterhin prufen, ob sıch in der Praxis eın zusatzlicher Regelungsbedarf ergibt. Sıe ist der Auffassung, daß sich 
aus $ 25 a Abs. 1 PVG keine Übermittlungsbefugnis fur den Justizvollzugsbereich ergibt. 

8.6 Übermittlungen im Schulbereich 

Die DSK wurde durch Pressemeldungen daraut aufmerksam, daß der Kultusminister in einem Rundschreiben dıe Schulleiter- 
innen und Schulleiter darum gebeten hat, über AIDS-ınfizıerte Schüler oder Lehrkräfte die Schulbehorden zu unterrichten, 
bevor an den Schulen Maßnahmen eingeleitet werden. Der Kultusminister hatte Arbeitsmaterialien zur Behandlung von AIDS 
ım Unterricht an die Schulen versandt und beı dieser Gelegenheit eine entsprechende Anordnung getroffen. 
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Die Überprüfung durch die DSK ergab, daß das vom Kultusministerium verfolgte Ziel, vorschnelle Reaktionen der Schulleiter 
zu verhindern und fur derartige Falle die Verantwortung zu übernehmen, in datenschutzrechtlich zulässiger Weise durch dıe 
genannte Anweisung verfolgt wırd. Eine Meldung von HIV-infizierten oder an AIDS erkrankten Schülern oder Lehrern durch 
die Schulleitung an die Schulbehörde (zunächst an die Bezirksregierung) stellt eine Datenübermittlung im Sinne des 
$ 54 a Abs. 1 Schulgesetz dar. Diese Übermittlung ıst zulässig, soweit sie zur Erfüllung der den Schulen oder der Bezirks- 
regierung durch Rechtsvorschrift zugewiesenen schulbezogenen Aufgaben erforderlich ist. Die Aufgabe der Schulaufsicht, die 
der Schulbehorde zugewiesen ist ($ 85 Abs. 1 Schulgesetz) rechtfertigt eıne entsprechende Übermittlung. Im Rahmen der Auf- 
sicht sind Weisungen im Einzelfall zulässig, es ist ebenso zulassig, daß sıch das Aufsichtsorgan über alle Fälle unterrichten läßt 
und die Entscheidung darüber vorbehalt, dıe seiner Ansicht nach von besonderer Bedeutung sind. Auch im Zusammenhang mıt 
AIDS-Erkrankungen ist dies moglich. 

Im Zusammenhang mit AIDS-Erkrankungen konnen im Schulbereich auch andere datenschutzrechtliche Probleme entstehen, 
die noch nicht entschieden sind: 
So ıst beispielsweise fraglich, ob der Schulgesundheitsarzt Erkenntnisse über AIDS-Erkrankungen bzw. HIV-Infektionen an 
die Schullertung ubermitteln darf, die er bei der Einschulungsuntersuchung gewonnen hat. 

Entsprechende Fragen sind im Berichtszeitraum jedoch noch nicht praktisch bedeutsam geworden. 

9 Gesundheitswesen 

9.1 Zielkonflikte 

Sıcherlich ist ein Teil der Krıtik an der Arbeıt der Datenschutzbeauftragten und der DSK darauf zurückzuführen, daß sie Ziel- 
konflikte offenbart und unter Anwendung des rechtlichen Instrumentariums zu Lösungen gelangt, die nicht ımmer auf den 
ersten Blick akzeptabel erscheinen. So wird ein Meldeamtsleiter, an der Richtigkeit und Vollständigkeit seines Einwohner- 
melderegisters interessiert, sicherlich einige Schwierigkeiten haben, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu ver- 
stehen, das die Verwendung von Volkszählungsdaten für Zwecke der Registerberichtigung untersagt. Ähnlich wird es einem 
Sozialamtsleiter ergehen, der natürlich gerne alle nur denkbaren öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen verpflichtet sähe, 
ıhm zur Vermeidung eines unberechtigten Leistungsbezugs Informationen über Sozialhilfeempfänger zur Verfügung zu 
stellen. Fur die an der Sıcherung des Steueraufkommens interessierte Steuerverwaltung gilt ähnliches. Es ist keine leichte Auf- 
gabe, die Verwaltung in solchen Fällen zu überzeugen, daß der Gesetzgeber bei der Schaffung von Datenschutzregelungen diese 
Konfliktlagen durchaus im Blick hat und daß seine Entscheidung für den Vorrang des Persönlichkeitsschutzes im Einzelfalle 
entstehende Nachteile für den Verwaltungsvollzug oder auch für den Fiskus bewußt in Kauf nimmt. 

Konfliktsituationen entstehen leider auch dann, wenn dem Engagement von Bürgern im sozialen Bereich durch den Daten- 
schutz Grenzen gesetzt werden. Dies verdeutlicht eine an die DSK gerichtete Anfrage folgenden Inhalts: 

„Wir, ein Kriminalbeamter, ein Theologe, ein Psychologe und ein Jurist, haben uns zusammengetan, um nach Möglichkeiten 
eıner wirksamen Selbstötungsbekämpfung zu suchen. Dies geschah in Anbetracht einer sehr hohen Selbsttötungsrate ın 
unserer Gegend; im letzten Jahr fanden ebenso vıele Personen durch Suizid den Tod wie durch Verkehrsunfälle. Wir glauben, 
daß ein engagierter persönlicher Einsatz zu besseren Resultaten führen kann als die Arbeit offizieller Stellen oder die Arbeit der 
seit einiger Zeit in Gründung befindlichen psychosozialen Arbeitsgemeinschaft hier.“ 

Ergänzend bemerkten die Anfrager noch, daß es wenig hilfreich ist, die Informationsübermittlung oder die Verwendung ander- 
weitig erlangter Informationen von der Einwilligung des Betroffenen abhängig zu machen, da eine vertrauensvolle Darlegung 
der Probleme in aller Regel nur im Rahmen des persönlichen Einsatzes und Gesprächs erzielt werden könne. 

Von der DSK wollten die Anfrager wissen, ob sie dıe in amtlicher Eigenschaft erlangten Informationen im Rahmen ihrer priva- 
ten Initiativen unter Einbeziehung anderer Personen und Stellen nutzen dürfen. 

Die DSK äußerte Bedenken. Sie verwies auf Geheimhaltungsvorschriften, die den Bestimmungen des Datenschutzrechts vor- 
gehen oder — im Sinne eines Zwei-Schranken-Prinzips — neben ihnen anzuwenden sind. Eine solche Vorschrift, die für den 
Kriminalbeamten oder den Mitarbeiter des Jugendamtes von Bedeutung sein kann, ist beispielsweise $ 70 des Landesbeamten- 
gesetzes. Danach hat der Beamte auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses über die ihm bei seiner amtlichen Tätigkeit 
bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Von dieser Pflicht ausgenommen sind lediglich Mitter- 
lungen im dienstlichen Verkehr oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung be- 
dürfen. Diese Vorschrift ist durch $ 353 b StGB strafbewehrt. Ähnliche Bestimmungen sind für Angestellte im öffentlichen 
Dienst $9 BAT zu entnehmen. 
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Weitere Strafvorschriften, auch fur Personen außerhalb des offentlichen Dienstes, sind $ 203 StGB zu entnehmen. Nach $ 203 

Abs. 1StGB hat der ın der Anfrage genannte Berufspsychologe besondere berufliche Verschwiegenheitspflichten zu beachten 

Fur Theologen, die in eınem Dienstverhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft stehen, enthalt das jeweilige 

Kırchenrecht Verschwiegenheitspflichten. Da die Einwilligung der Betroffenen als Voraussetzung für eine befugte Offen- 
barung grundsätzlich ausscheidet, besteht, abgesehen von den wenigen durch Gesetz ausdrücklich zugelassenen Fallen keine 

Möglichkeit, in dienstlicher Eigenschaft oder in Ausübung der genannten Berufe erlangte Informationen für private Aktivitäten 
im Bereich der Suizidprophylaxe zu nutzen. Zu erwähnen ıst in diesem Zusammenhang der rechtfertigende Notstand 
($ 34 StGB), auf den zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben nach Rechtsgüterabwagung eıne Often- 
barung gestürzt werden kann. 

Die Initiative für eine Kontaktaufnahme muß, da andere rechtliche Möglichkeiten der Informationsnutzung grundsatzlich 
nıcht zur Verfügung stehen, ın aller Regel von dem Gefährdeten selbst ausgehen. 

9.2 Krankenhausbereich und Maßregelvollzug 

Das Inkrafttreten des Krankenhausgesetzes (Landeskrankenhausgesetz — LKG — vom 28. November 1986, GVBl. $. 342, 
BS 2126-3) am 1. Januar 1987 beendete in Rheinland-Pfalz eine Rechtsunsicherheit, die mit der Verabschiedung des Landes- 

datenschutzgesetzes 1978 entstanden war. Auf personenbezogene Patientendaten waren neben $ 2 der Ärztlichen Berufsord- 
nung und $ 203 StGB, sofern die formalen Voraussetzungen vorlagen, die Datenschutzgesetze anzuwenden. Ungekları blieb, 
ob die weitaus überwiegende Zahl der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz — wie auch ın anderen Bundesländern — als Wertbe- 
werbsunternehmen anzusehen war und den Vorschriften des dritten Abschnitts des Bundesdatenschutzgesetzes unterfiel oder 
ob der Gesetzgeber ın Rheinland-Pfalz ın Übernahme der bis zur Novellierung des LDatG im Jahre 1978 geltenden Regelung 
den Datenschutz ım Krankenhausbereich vollständig diesem Gesetz unterstellen wollte. Unbestritten war freilich, daß ange- 
sıchts der Eingriffsintensitat der Verarbeitung von Patientendaten die unbestimmten Rechtsbegriffe der Datenschutzgeserze 
nicht den Anforderungen der Normenklarheit entsprachen. 

Die Überlegungen bezuglich der Auswirkungen des VZ-Urteils des Bundesverfassungsgerichts konnten den wichtigen Bereich 

der Patıentendatenverarbeitung nıcht außer Betracht lassen. Die DSK unterstützte deshalb die Forderung der Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten nach bereichsspezifischen Regelungen der Informationsverarbeitung bei der Gesundheitsvorsorge 

(I ntschließung vom 27./28. März 1984, Tz. 2.6, abgedruckt als Anlage 1 zum 10. Tätigkeitsbericht der DSK, S. 54 ff.). 

Auch wenn es nicht in erster Linie Datenschutzgrunde waren, die die Landesregierung veranlaßten, ein neues Krankenhausge- 

setz zu konzipieren, so bestand aber doch von Anfang an die Absicht, im Zusammenhang mit der aus anderen Grunden not- 

wendig gewordenen Initiative auch den Patientendatenschutz zu regeln. Dies verdient hervorgehoben zu werden, weil die Not- 

wendigkeit entsprechender gesetzgeberischer Maßnahmen in verschiedenen Bundeslandern noch anders beurteilt wird. 

Die DSK erhielt bereits im Stadium des Referentenentwurfs Gelegenheit zur Mitarbeit. Sie konnte ihrerseits auf Vorarbeiten 

des Arbeitskreises Sozialwesen der Konferenz der Datenschutzbeauftragten zurückgreifen. 

Zu begrüßen ist, daß sich die Landesregierung schließlich auch bereit erklärte, den Empfehlungen der DSK bezüglich der Ein- 
fugung einer Vorschrift über den Datenschutz bei Forschungsvorhaben zu folgen, auch wenn diese Vorschrift im Verlauf der 
parlamentarischen Beratung eine Fassung erhielt, dıe von den ursprünglichen Vorstellungen der DSK abweicht. 

Die Schatfung eines bereichsspezifischen Patientendatenschutzes durch Einfügung der $$ 36 und 37 in das LKG kann ın ihrer 

Bedeutung nicht hoch genug veranschlagt werden. Sie führen zu einer einheitlichen Rechtssituation für alle Krankenhäuser, 
unabhängig von der Trägerschaft. Zwar ist den Tragern kirchlicher Krankenhäuser die Möglichkeit eröffnet, eigene bereichs- 

spezifische Datenschutzbestimmungen zu erlassen; nach allen Erfahrungen kann jedoch von im Grundsatz übereinstimmenden 
Lösungen ausgegangen werden, so daß die nunmehr erreichte Rechtseinheitlichkeit wohl im wesentlichen erhalten bleibt. 

Die Datenschutzvorschriften des Krankenhausgesetzes lösen sich von dem Dateibegriff der Landesdatenschutzgesetze und 
unterstellen alle Patientendaten, unabhängig von der Verarbeitungsform, ihrem Schutz. Dennoch darf nicht außer Betracht 

bleiben, daß die Datenschutzgesetze auch weiterhin ergänzend anwendbar, ın ihrer Bedeutung jedoch gegenüber der früheren 

Rechtssituation wegen der detaillierten Datenerhebungs- und -verarbeitungsbestimmungen des LKG reduziert sind. 

Die Finwilligung als Zulässigkeitskriterium für die Datenverarbeitung ıst nach dem LKG im wesentlichen verdrängt durch 

Bestimmungen, die eine am Grundsatz der Erforderlichkeit orientierte Datenerhebung- und -verarbeitung zulassen. 
Angesıchts der vielfältigen sozialen Zwänge, denen der behandlungsbedürftige Patient unterliegt, ist dies sicherlich der richtige 
Lösungsweg. Die Einwilligung sollte jedenfalls nur noch dann in Betracht kommen, wenn der Patient eine wirkliche Ent- 
scheidungs- und Wahlfreiheit har. 
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Insgesamt entsprechen die Datenerhebungs- und -verarbeitungsbestimmungen des $ 36 LKG den Vorstellungen der DSK. 

Vor dem Hintergrund einschlägiger Erfahrungen aus ihrer Beurteilungs- und Prufungspraxis bedauert die DSK, daß dıe Über- 

mittlungsbestimmungen des Gesetzes schließlich noch eine Ergänzung erfahren haben, die die Durchführung quahtätssichern- 
der Maßnahmen in der Krankenversorgung betrifft. Sie wird darauf achten, daß diese Bestimmung nicht in einem zu weitgehen 
den Maße zur Rechtfertigung von Datenubermittlungen herangezogen wird. 

Der Patient darf ohne sein Wissen und sein Einverständnis grundsätzlich nıcht zum Objekt der Forschung mit Daten gemacht 
werden, die zu seiner Behandlung erhoben wurden. Dementsprechend bildet die an bestimmte Formerfordernisse gebundene 
Einwilligung den Regelfall einer zulässigen Offenbarung von Patientendaten für Forschungszwecke ($ 37 Abs. 2LKG). Unter 
erleichterten Voraussetzungen zulässig ist freilich die Nutzung von Patientendaten innerhalb der Fachabteilung oder beı Hoch- 
schulen innerhalb einer Klinik. Da hier bereits im Rahmen der Behandlung eın rechtmäßiger Zugriff auf den jeweiligen Daten- 
bestand möglich ist, erscheint die mır der Verwendung für Forschungsvorhaben verbundene Zweckänderung auch ohne 
besondere Einwilligung des Patienten vertrerbar. 

Neben dieser Privilegierung der internen Forschung hat der Gesetzgeber ın $36 Abs. 3 .KG Regelungen geschaffen, die gleich- 
falls eine Datenübermittlung für Forschungszwecke ohne Einwilligung des Patienten zulassen. Mit der Eröffnung sehr weıt- 
gehender Übermittlungsmöglichkeiten setzte er sich allerdings über dıe von der DSK vorgeschlagenen einschrankenden Über- 
mittlungsregelungen hinweg. 

Schließlich hätte es die DSK auch begrüßt, wenn in das Krankenhausgesetz bereichsspezifische Regelungen für klinische 
Krankheitenregister - z. B. Tumorregister — eingefügt worden wären. Ein Erfordernis hierfür wurde deshalb gesehen, weil 
Inhalt, Umfang sowie Übermittlungs- und Speicherungsdauer durch den Behandlungsvertrag kaum hinreichend definiert sind. 

Eine weıtere Initiative der DSK betraf das Maßregelvollzugsgesetz, das in der parlamentarischen Behandlung dem LKG voraus- 
sing. Die DSK unterbreitete in einer Stellungnahme detaillierte Formulierungsvorschläge. Diese Formulierungsvorschläge 
wurden nicht übernommen; der Gesetzgeber sah von eıner Vollregelung des Datenschutzes im Maßregelvollzugsgesetz ab. Ir- 
freulich ist jedoch, daß der Gesetzgeber die Datenschutzvorschriften des LKG für entsprechend anwendbar erklärte. 

9.3 Gesundheitszeugnisse der Gesundheitsämter 

In ihrem 9. Tätigkeitsbericht — Tz. 11.11 — hatte die DSK bereits zu den mit der Offenbarung medizinischer Daten verbunde- 
nen Rechtsfragen Stellung genommen. Sie hatte darauf hingewiesen, daß auch die Amtsärzte grundsätzlich der durch 
$ 203 StGB strafbewehrten Schweigepflicht unterliegen und hieraus die Folgerung gezogen, daß eın Amtsarzt, der dıe Unter- 
suchung eines Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder eines Stellenbewerbers zu dienstlichen Zwecken vornimmt, nur 
durch eine ausdrücklich erteilte oder stillschweigend erklärte Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht legitimiert sein 
kann, medizinische Daten an den Dienstherrn weiterzugeben. 

Die von der DSK angeregte Überarbeitung der einschlägigen Verwaltungsvorschriften wurde im Berichtszeitraum ın einer 
datenschutzrechtlich befriedigenden Weise abgeschlossen. Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt und 
Gesundheit vom 5. Februar 1986 trägt die Überschrift „Einschränkung der Weitergabe von Daten aus amtsärztlicher Unter- 
suchungstätigkeit; hier: Gesundheitszeugnisse der Gesundheitsamter in dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten“. Sie 
ist im Ministerialblatt 1986, S. 146, veröffentlicht. 

9.4 Betriebsärztliche Untersuchungen 

Nach $ 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) hat der Berriebsarzt den Arbeitgeber ın allen Fällen des Arbeitsschutzes und der 
Unfallverhütung zu unterstützen und zu beraten. In einem Schriftwechsel mit dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit 
wurde die Frage diskutiert, inwieweit der Betriebsarzt im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgaben befugt ist, medizinische 
Daten, dıe ım Zusammenhang mit der Untersuchung eines Arbeitnehmers zu seiner Kenntnis gelangt sind, an den Arbeitgeber 
weiterzugeben. 

Nach $ 8 Abs. 1 Satz 2 ASiG hat der Betriebsarzt die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht ($ 2 der Ärztlichen Berufsordnung, 
$ 203 Abs. 1 StGB) zu beachten, d. h., der Umfang der an den Arbeitgeber weiterzuleitenden Gesundheitsinformationen wird, 
sofern diese nicht durch Gesetz zugelassen ist, durch die vom Arbeitnehmer erteilte Offenbarungsbefugnis bestimmt. 

Aus der in $ 3 ASiG statuierten Pflicht des Betriebsarztes, den Arbeitgeber zu beraten, kann keine Befugnis für die Weitergabe 
von Gesundheitsinformationen entnommen werden. Da der Arbeitnehmer nach den Vorschriften des ASiG nicht gezwungen 
ist, sich der Untersuchung zu unterziehen und damit eine Grundlage für die Weitergabe von Informationen an den Arbeitgeber 
entstehen zu lassen, kann nicht davon ausgegangen werden, eine Mitteilung an den Arbeitgeber sei auch ohne oder sogar gegen 
seinen Willen zulässig. 
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Demgegenuber wırd der Berriebsarzt regelmäßig in der Duldung der Untersuchung durch den Arbeitnehmer die schlüssige 

Einwilligung in die Weitergabe des Untersuchungsergebnisses — nicht der Befunde und Diagnosen — sehen dürfen. 

Die Weigerung, eine Untersuchung vornehmen zu lassen oder der Weitergabe des Ergebnisses zuzustimmen, kann fur den 

Arbeitnehmer zur Folge haben, daß nachteilige Konsequenzen gezogen werden, insbesondere wenn es sich um gesetzlich vor- 
geschriebene Untersuchungen handelt. 

10 Kultusbereich 

10.1 Schulbereich 

10.1.1 Vordringen der automatisierten Datenverarbeitung in Schulen 

Inzwischen liegen 265 Anmeldungen automatisierter Anwendungen von Schulen bei der DSK vor. Bei einer Gesamtzahl von 

1600 allgemeinbildenden Schulen (Grund- und Hauptschulen, Sonderschulen, Realschulen, Gymnasien, Integrierte Gesamt- 
schulen und Freien Waldorfschulen) nutzt ein erheblicher Prozentsatz die automatisierte Datenverarbeitung zu Schulverwal- 
tungszwecken. Ein Schwerpunkt ist dabei der Gymnasialbereich: Von 138 Gymnasien haben mehr als die Hälfte die Nutzung 
der dutomatısierten Datenverarbeitung angemeldet. 

Dabei kommen sehr unterschiedliche Systeme zur Anwendung: 
Landeseinheitliche Verfahren ın diesem Bereich, d. h. Verfahren, die zentral entwickelt worden sind und von eıner Vielzahl von 

Schulen angewendet werden, gibt es für den Bereich der Stundenplanerstellung, sowie die allgemeine Schulverwaltung. Im 
einzelnen handelt es sich dabei um folgende Anwendungen: 
— Das System „AUSTER“ (Automatische Stundenplanerstellung) wenden 112 Schulen an, (59 Gymnasien, 31 Realschulen, 

14 Hauptschulen, 2 Gesamtschulen, 1 Berufsschule, 5 Privatschulen). 

— Für den Bereich der allgemeinen Schulverwaltung existiert das System „SCHUD“ (Schuldatei). Es wird von 18 Schulen 
(11 Gymnasıen, 3 Realschulen, 3 Hauptschulen, 1 Gesamtschule) benutzt. 

— Das System „VEPLA“ (Vertretungsplan) wird von 11 Schulen eingesetzt (8 Gymnasien, 1 Realschule, 1 Hauptschule, 1 Ge- 
samtschule). 

Die sonstigen Anmeldungen beziehen sich in erster Linie auf eigene Software-Anwendungen der betroffenen Schulen, die 
individuell entwickelt worden sınd. Die DSK hat in diesem Zusammenhang auch die Aufgabe, jeweils auf dıe Einhaltung daten- 

schutzrechtlicher Vorschriften, insbesondere der Datensicherungsregelungen, hinzuwirken. Zweifelsfragen ergeben sich 
haufig bei der Entscheidung, ob bestimmte Schülermerkmale gespeichert werden dürfen. Beispielsweise ist fraglich, ob die 
Krankenversicherung der Schüler und der Beruf der Eltern in ein automatisiertes System aufgenommen werden dürfen. Hierbei 
ıst jeweils zu entscheiden, ob es für schulische Zwecke wırklich erforderlich ist, diese Informationen zu speichern ($ 54a Abs. 1 

Schulgesetz). Die DSK rät allgemein eher zu einer zurückhaltenden Speicherpraxis in derartigen Fällen. 

Fine klarstellende Regelung uber den zulässigen Umfang von Datenspeicherungen zu Schulverwaltungszwecken ist von der in 

$ 54 a Abs. 4 Schulgesetz vorgesehenen Rechtsverordnung zu erwarten. Das Kultusministerium arbeitet an eıner entsprechen- 
den Regelung, ein Entwurf liegt jedoch noch nicht vor. Zur datenschutzrechtlichen Problematik bei der Verarbeitung von 
Lehrer-Daten s. Kapitel Personaldatenverarbeitung, Tz. 16.4.1. 

10.1.2 Nutzung der automatisierten Datenverarbeitung zu Unterrichtszwecken 

In Rheinland-Pfalz wird daran gearbeitet, den Unterricht computerunterstützt durchzuführen. Das entsprechende Projekt 
nennt sich „Computerunterstützter Modellunterricht“ („TOAM“ oder „CUM*). An dem Modellversuch ıst je eine Schule 
jeder Schulart ım Raum Simmern beteiligt. 

Inhalt dieses Schulversuchs ist es, in den Fächern Englisch und Mathematik bestimmte Lehrprogramme durch die Schüler am 

Bildschirm bearbeiten zu lassen. Jeder Schüler erhält also einen Terminal mit Eingabetasten, an dem er Aufgaben mıt fort- 
schreitendem Schwierigkeitsgrad zu lösen hat. Die betroffenen Klassen erhalten in Englisch und in Mathematik pro Woche je 
eine Stunde Unterricht im Computerraum. Bei dieser Gelegenheit werden pro Unterrichtsstunde aber nur je zwei Lektionen 

10 Minuten vor dem Bildschirm durchgearbeitet. Die restliche Zeit dient der Erläuterung der Lektionen. Das Antwortverhalten 
der Schüler bezüglich der letzten von ihm bearbeiteten Lektion wird gespeichert, zusätzlich wird der Durchschnitt der bislang 

insgesamt im betroffenen Fach durchgearbeiteten Lektionen erfaßt. Fehlversuche werden aggregiert gespeichert, besondere 
Schwächen auf bestimmten Gebieten werden konkret kenntlich gemacht. 

Die Lehrer erhalten wöchentlich Ausdrucke der Arbeitsergebnisse ihrer Schuler. Es ist vorgeschrieben, die Ausdrucke nıcht 

zur Benotung heranzuziehen. 
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Die DSK hat in diesem Zusammenhang Prüfungen vor Ort vorgenommen, sie hat sich weiterhin mit den datenschutzrechtli- 
chen Fragen befaßt, die sich arı den Einsatz dieses Systems knüpfen: 
Zunachst war zu fragen, ob dıe Speicherung von Schülerdaten ım Rahmen des Erforderlichen gem. $ 54 a Abs. I Schulgesetz 
liegt. Eine Antwort auf diese Frage ist letztlich nur padagogısch begründbar, da nur die Pädagogık Kriterien dafur bietet, ın 
welchem Umfang Konrrollen des Antwortverhaltens und damit Leistungskontrollen der Schüler zur Erzielung von Leistungs- 
tortschritten bedeutsam sind. Andererseits setzt der Verhaltnismaßıgkeitsgrundsatz sicherlich dort außerpädagogische 
Schranken, wo eine umfangreiche Speicherung von Schülerdaten zur Regıstrierung des Schülerverhaltens in ubermaßigem Aus- 
maß führt. Angesichts des z. Z. begrenzten Einsatzes der computerunterstutzten Unterrichtsmethode ist dieser Purikt mit 
Sicherheit noch nicht erreicht. Die weitere Entwicklung ist dennoch aufmerksam zu beobachten. 

Die DSK hat außerdem Anregungen zur Ausgestaltung der Datensicherung im Bereich des Schulversuchs gegeben. Eine ent- 
sprechende Dienstanweisung wurde unter ihrer Mitwirkung verfaßt. 

Schließlich war fraglich, welche Übermittlungen an andere Stellen zum Zweck der Auswertung des Schulversuchs erforderlich 
sind. Die DSK hatte keine Bedenken dagegen, daß aggregierte Klassendaten an die Begleitkommission zum Schulversuch über- 
mittelt werden. Dabei war darauf hinzuweisen, daß dıe Mitglieder der Begleitkommission zur Verschwiegenheit verpflichtet 
sind und die ihnen zufließenden Informationen nur zweckgebunden im Rahmen der ihnen zugewiesenen Aufgaben genutzt 
werden dürfen. 

10.1.3 Informationstechnische Grundbildung 

Es bleibt zu erwähnen, daß an Schulen des Landes Rheinland-Pfalz eıne informationstechnische Grundbildung als Bestandteil 
schulischer Allgemeinbildung eingeführt werden soll und z. T. bereits eingeführt worden ist. Den Schülerinnen und Schülern 
soll im Rahmen der Allgemeinbildung ein erstes Verständnis für Funktionsweise und Auswirkungen der automatisierten 
Datenverarbeitung in allen Lebensbereichen vermittelt werden. Die informationstechnische Grundbildung (ITG) soll als Teil 
des Pflichtunterrichts in der Mittelstufe der allgemeinbildenden Schulen realisiert werden. 

Unter der Überschrift „Chancen und Risiken der neuen Technologien“ wird auch der Datenschutz berücksichtigt. Dies wird 
von der DSK ausdrücklich begrußt. Sie hat sich bemüht, in die vom Kultusministerium herausgegebene „Handreichung Infor- 
matıonstechnische Grundbildung, Studienmarerial zur Lehrerfortbildung“, Kapitel „Datenschutz“, aus ihrer Sicht notwendige 
Korrekturen einfließen zu lassen. 

10.1.4 Datenschutzrechtliche Einzelfragen aus dem Bereich des schulischen Umgangs mit Daten 

a) Übermittlungen von Schülerdaten an andere Stellen 
Immer wieder wırd die Frage problematisch, welche Schülerdaten an Stellen außerhalb des schulischen Bereichs, z. B. an 
Arbeitsämter, an Banken und Sparkassen, bei Berufsschulen an den Arbeitgeber des Schülers etc. übermittelt werden dürfen. 
$ 54 a Schulgesetz gibt eine - wenn auch allgemein gehaltene - Antwort auf diese Fragen. Bei Übermittlungen an den 
Arbeitgeber im Bereich der Berufsschulen finden sich in der Schulordnung für Berufsschulen Anhaltspunkte, in welchem 
Umfang hier Übermittlungen stattfinden dürfen (insbesondere $ 13 Abs. 3 der Schulordnung für die öffentlichen berufs- 
bildenden Schulen vom 4. Juli 1984). Danach unterrichtet die Schule die Arbeitgeber über ein auffallendes Absinken der 
Leistungen und über sonstige wesentliche, den Schüler betreffende Vorgänge. Außerdem haben die Arbeitgeber Anspruch 
auf Auskunft über den Leistungsstand der Schüler. Wann und mit welchem Inhalt Schülerbeurteilungen zu fertigen sind, 
ergibt sıch aus weiteren besonderen schulrechtlichen Regelungen ($ 20 Schulgesetz, $$ 29 - 37 Schulordnung für die öffent- 
lichen berufsbildenden Schulen, Landesverordnung über die Zeugnisse und Verserzungen an den berufsbildenden Schulen 
vom 21. April 1978). 

In diesem Zusammenhang war folgender konkreter Fall durch die DSK zu entscheiden: 
Eine Berufsbildende Schule, die Schüler im sogenannten „Blockunterricht“ zu Beginn ihres Ausbildungsverhältnisses je- 
weils 8 Wochen unterrichtet hat, wollte nach Abschluß dieses Blockunterrichts eine Beurteilung dem jeweiligen Arbeitgeber 
übersenden, in der Betragen, Fleiß und Mitarbeit, Ordnung und Sauberkeit, Pünktlichkeit, Verhalten bei Fehlzeiten sowie 
äußeres Erscheinungsbild und Auftreten und schließlich auch das allgemeine Leistungsbild des Schülers beschrieben werden 
sollten. Die DSK hatte gegen die verwandten Formulare der entsprechenden Schule vor dem Hintergrund der o. g. Rechts- 
vorschriften erhebliche Bedenken: Sie war der Auffassung, daß durch die benutzten Bogen und die darin enthaltenen 
Kriterien eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der Schüler nicht ausgeschlossen werden konnte. Außerdem war 
sie der Meinung, daß das zugrundeliegende Problem der Unterrichtung des Arbeitgebers von Schülern im Blockunterricht 
Berufsbildender Schulen landeseinheitlich unter Berücksichtigung der Belange aller Betroffener geregelt werden sollte. 

Fur dıe Übermittlung von Schülerdaten an Arbeitsämter besteht keine ausreichende Rechtsgrundlage, so daß dies nur dann 
möglıch ist, wenn die Schüler entsprechenden Übermittlungen zustimmen. 
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Auch die Übermittlung von Schulanfanger-Daten an Banken und Sparkassen ist nur zulässig, wenn dıe Berroffenen bzw. 
ıhre Eltern eingewilligt haben ($ 54 a Abs. 2 letzter Satz Schulgesetz). 

b}) Einschulungsuntersuchung 

Gegenstand von Eingaben war auch dıe Frage, in welchem Umfang anlaßlich der Einschulungsuntersuchung durch den 
Schulärztlichen Dienst der Gesundheitsamter Daten von Eltern und Schülern gespeichert werden dürfen. Ein Gesundheits- 
amt ging ırrrumlich davon aus, daß es hierbei des Einverständnisses der betroffenen Eltern bedürfte. Dies ist nıcht der Fall: 
Rechtsgrundlage für dıe Speicherung der erforderlichen Daten (und nur diese dürfen gespeichert werden) ist $ 52 Schulgesetz 
1. V.m. $ 34 Grundschulordnung sowie $3 Abs. 1 Nr. 1 d des Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens 
i.V.m. $58 der Dritten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens. 

Danach besteht eine Pflicht der betroffenen Schulanfanger zur Teilnahme an einer schulärztlichen Untersuchung bei der Ein- 
schulung. Daraus folgt auch die Pflicht der Betroffenen zur Mitwirkung im angemessenen und erforderlichen Umfang. 
Außerdem ist die Anlage einer Kartei durch den schulärztlichen Dienst zwingend vorgeschrieben. Rechtlich ist zwar nicht 

ausdrücklich geregelt, welchen Inhalt eine entsprechende Kartei haben darf, dies ergibt sıch jedoch aus dem grundsätzlichen 
Ziel der Schulgesundheitspflege, daß nicht nur Einzelfallerkenntnisse gewonnen werden sollen, die im Zeitpunkt der Ein- 

schulung bedeutsam sınd. Es sollen auch umfassende Einsichten über den Gesundheitszustand von Schülern erlangt werden, 
wobeı „Verlaufsstudien“ moglich sein sollen. 

Damit ist es rechtlich zulässig, die auf den vorliegenden Karteikarten erhobenen Informationen zum Zweck der Schul- 

gesundheitspflege zu speichern. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß die Gesundheitsämter nıcht alle vorgesehenen 

Rubriken auf den Formularen ausfullen. Sie beschränken sıch vielmehr auf Informationen, die aus ihrer Sicht für dıe Schulge- 

sundheitspflege relevant sind. 

Die DSK wird dem Bereich der gesundheitsamtlichen Tätigkeit in diesem Zusammenhang verstärkte Aufmerksamkeit 
widmen und ınsbesondere auf eine einheitliche, datenschutzgerechte Praxis hinwirken. 

Rundschreiben des Kultusministeriums über die Aufbewahrung, Aussonderung, Archivierung und Vernichtung des amt- 
lichen Schriftgutes 

c 

Das Kultusministerium hat mıt Rundschreiben vom 6. März 1986 (Amtsblatt $. 227) bestimmte Fristen für die Vernichtung 
amtlichen Schriftgutes bzw. tur dıe Dauer seiner Aufbewahrung festgelegt. 

Dieses Rundschreiben betrifft auch Schriftgut, das personenbezogene Daten von Schülern, Eltern oder Lehrern enthält. 
Insoweit sind jedoch Vorschritten im Range einer Rechtsverordnung vorzusehen ($ 54 a Abs. 4 Schulgesetz). 

Soweit das Rundschreiben auch personenbezogene Daten betrifft, die automatisiert gespeichert werden oder die in Über- 
mittlungsdateien aufbewahrt werden, sind seine Fristen mit $ 13 LDatG nicht vereinbar. Diese Vorschrift schreibt vielmehr 

vor, daß die entsprechenden Daten dann zu löschen sind, wenn ihre Kenntnis nicht mehr zur weiteren rechtmäßigen Auf- 

gabenerfullung der speichernden Stelle erforderlich ist. 

Daraus folgen regelmäßig kurzere Löschungsfristen, als in dem genannten Rundschreiben angeordnet worden sind. 

Das Kultusministerium wurde durch die DSK auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht. Eine Klärung der Angelegenheit 
wırd jedoch erst durch die Rechtsverordnung erfolgen können, die gem. $ 54 a Abs. 4 Schulgesetz zu erlassen ist. Das 
Kultusministerium hat zu der Auffassung der DSK noch keine abschließende Stellungnahme abgegeben. 

10.2 Hochschulbereich 

10.2.1 Verarbeitung von Studentendaten zu Verwaltungszwecken 

Die DSK konnte erreichen, daß in das neu erlassene Hochschulgesetz eine spezifische Regelung für dıe Verarbeitung von 

Studentendaten zu Verwaltungszwecken aufgenommen wurde ($ 63 Abs. 3 Hochschulgesetz, eingefügt durch Gesetz vom 

2”. Marz 1987, GVBl. S. 77, BS 223-41). Danach haben die Hochschulen eine Einschreibeordnung zu erlassen, die auch zu 

regeln hat, welche für Zwecke des Studiums erforderlichen Daten zur Person sowie zur Hochschulzugangsberechtigung, zum 

Studienverlauf und zu Prüfungen erhoben werden. Außerdem ist dort im einzelnen festzulegen, an wen, zu welchen Zwecken 

und unter welchen Voraussetzungen dıese Studentendaten übermittelt werden können, wie Auskunft an den Betroffenen über 
dıe zu seiner Person gespeicherten Daten erteilt wird und wann die Daten zu löschen sind. Die Studienbewerber und Studenten 
sınd zur Angabe der genannten erforderlichen Daten verpflichtet. Sie sind über die Rechtsgrundlage und den Zweck der Er- 
hebung schriftlich aufzuklären. 
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Eine entsprechende Regelung hat das Fachhochschulgesetz getroffen ($48 Abs. 3 Fachhochschulgesetz, eingefügt durch Gesetz vom 27. Marz 1987, GVBl. S. 77, BS 223-9). 

Zur Zeit sind dıe Hochschulen ın Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium und der DSK damit befaßt, eine Muster-Rın- schreibeordnung zu erstellen, die die gesetzhchen Vorgaben erfüllt. 

10.2.2 Datenverarbeitung ım Zusammenhang mit der Bundesausbildungsförderung (BAföG) 

Im Zusammenhang mıt der Ausführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes haben sich aus datenschutzrechtlicher Sıcht verschiedene Zweifelsfragen ergeben. Insbesondere waren die Erhebungsvordrucke Gegenstand von Erorterungen mit dem Kultusministerium sowie — über den Bundesbeauftragten für den Datenschutz — mit dem Bundesministerium für Wissen- schaft und Forschung. Die DSK hat gerügt, daß auf den Erhebungsvordrucken zum Teil Fragen enthalten sind, die allein statistischen Zwecken dienen, ohne daß dafür eine ausreichende Rechtsgrundlage besteht und ohne daß die Betroffenen deutlich auf den Verwendungszweck der Daten hingewiesen werden. Da die entsprechenden Vordrucke jedoch bundeseinheit- lich unter Federführung des genannten Bundesministeriums erstellt werden, hatte die DSK trotz Unterstützung durch das rheinland-pfälzische Kultusministerium keinen Erfolg bei ihren Bemühungen, die Formulare den verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Erfordernissen anzupassen. 

Datenschutzrechtliche Fragen ergaben sich auch bei der Durchfuhrung der BAfoG-Teilerlaßregelung ($ 18 b BAföG). Danach kommt für die am besten benoteren dreißig Prozent der Geförderten ein Teilerlaß des Darlehens in Betracht, über den das Bundesverwaltungsamt zu entscheiden hat. Es werden nun dem Bundesverwaltungsamt von den Landesprüfungsämtern die Daten sämtlicher geförderter Prüfungskandidaten übermittelt. Fraglich ist, ob nicht eıne Beschränkung der Übermittlung auf die Daten der Teilerlaßberechtigten möglich ist, weil sie nur insoweit erforderlich scheint. 

Nunmehr ist eine Änderung der zugrundeliegenden gesetzlichen Regelung des Teilerlasses beabsichtigt: Um dıe teilerlaßbe- rechtigten geförderten Studenten zu bestimmen, soll nicht mehr nur auf den Notendurchschnitt der BAföG-Empfanger abge- stellt werden, maßgeblich soll vielmehr der Notendurchschnitt der Prüflinge insgesamt sein. Erlaßberechtigt wären dann die- jenigen BAföG-Empfänger, die zu den dreißig Prozent der am besten Benoteten insgesamt gehören. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft prüft, ob in diesem Zusammenhang eine datenschutzfreundlichere Verfahrensweise gewählt werden kann, in der das Bundesverwaltungsamt nur eine auf das erforderliche Maß beschränkte Liste von Prüfungsabsolventen erhält. 

Die DSK unterstützt die entsprechenden Bemühungen. 

10.2.3 Hochschul-Rechenzentren 

Die Geschäftsstelle der DSK hat ein Hochschulrechenzentrum einer örtlichen Prüfung unterzogen. 

Es wurde festgestellt, daß insbesondere dıe Regelungen zur Zugangssicherung, aber auch dıe zur Abgangssicherung und Zugriffssicherung bestehenden Maßnahmen nicht dem Standard entsprechen, der von Datenverarbeitungsanlagen der ge- pruften Großenordnung zu erwarten ist, wenn dort personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Die Leitung des geprüften Rechenzentrums gestand dies zu, erklärte jedoch, personenbezogene Daten seien von der Verarbei- tung auf den Anlagen grundsätzlich ausgeschlossen. Es ergab sich, daß die Benutzer des Rechenzentrums zwar darauf hınge- wıesen werden, daß personenbezogene Daten grundsätzlich nicht verarbeitet werden sollen, und daß die Nutzer auch im Antragsformular auf Nutzung des Rechenzentrums dahingehend befragt werden, ob ihr Vorhaben mit der Verarbeitung perso- nenbezogener Daten befaßt ist. Es erfolgte jedoch keine Überprüfung der Benutzungsanträge daraufhin, ob die entsprechende Rubrık ausgefüllt wurde. Eine stichprobenweise Prufung ergab, daß in mehreren Fallen trotz gegenteiliger Angaben auf dem Benutzungsantrag personenbezogene Daten verarbeitet worden sind. 

Die DSK wies das Rechenzentrum auf seine Verpflichtung bın, die Nutzer umfassend über die datenschutzrechtlichen An- forderungen aufzuklären sowie, die Nutzungsanträge auch entsprechend zu überprüfen. 

10.2.4 Wissenschaftliche Erhebungen unter Beteiligung offentlicher Stellen des Landes Rheinland-Pfalz 

Auch ım Berichtszeitraum wurde wieder eine große Zahl wissenschaftlicher Erhebungen bei der DSK angemeldet, in deren Verlauf personenbezogene Daten automatisiert gespeichert werden. 

Zur Klarstellung der datenschutzrechtlich gebotenen Maßnahmen hat die DSK im Rahmen ihrer Schriftenreihe „Informationen zum Datenschutz“ ein Heft herausgegeben, das sich mit wissenschaftlichen Erhebungen befaßt (Heft 3 der genannten Schriftenreihe, „Datenschutzrechtliche Anforderungen an wissenschaftliche Forschungsvorhaben“, zu beziehen über die DSK; zu der genannten Schriftenreihe vgl. unten Tz. 20.5, Öffentlichkeitsarbeit der DSK). 
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Beanstandungen ergaben sich in diesem Bereich z. B. dann, wenn dıe Informatıon der Befragten unzutreffend war: So wurden 

Datenerhebungen als „anonym“ bezeichnet, obwohl personenbeziehbare Daten erhoben und gespeichert wurden. Es kam auch 

vor, daß die speichernde Stelle erklarte, die Vorschriften von Datenschutzgesetzen einzuhalten, die für sıe überhaupt nicht 
maßgebend waren. Die gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise auf die Freiwilligkeit der Teilnahme der Betroffenen und darauf, 
daß sich aus der Nichtteilnahme an der Befragung kein Nachteil fur die Befragten ergäbe, fehlten häufig. Zum Teil war auch zu 
rugen, daß durch dıe Vorgehensweise der Befrager ein Druck auf die Befragten ausgeübt wurde (beispielsweise durch mehrere 

schriftliche Mahnungen), der dem Prinzip der Freiwilligkeit bei der Datenerhebung widerspricht. 

Generell ist jedoch festzustellen, daß Zweckänderungen und damit einhergehende Mißbräuche erhobener Daten nicht festzu- 
stellen waren. 

10.3 Datenverarbeitung durch Bibliotheken 

Entsprechend der im 10. Tätigkeitsbericht (Tz. 7.4) wiedergegebenen Rechtsansicht der DSK konnte im Berichtszeitraum 
durchgesetzt werden, daß in einer großen Stadtbibliothek des Landes die ım Benutzerantrag gespeicherten Daten auf die erfor- 
derlichen Angaben reduziert wurden. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Datenschutzbeauftragten der 
Stadt. 

Beanstandungen aus der automatisierten Datenverarbeitung ım Bibliotheksbereich haben sich nicht ergeben. 

11 Wirtschaft und Verkehr 

11.1 Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Fahren und Halten von Kraftfahrzeugen 

11.1.1 Das Zentrale Verkehrsintormationssystem beim Kraftfahrtbundesamt (ZEVIS) 

Im 10. Tatigkeitsbericht der DSK wurde bereits die datenschutzrechtliche Problematik des zentralen automatisiert geführten 

Krattfahrzeugregisters beim Kraftfahrtbundesamt dargestellt. Es wurde erläutert, welche Aufgaben die DSK ın diesem Zusam- 
menhang hat und welche Bedenken aus datenschutzrechtlicher Sicht noch gegen dıe Entwürfe einer gesetzlichen Regelung zu 

erheben waren (10. Tätigkeitsbericht, Tz. 8.9). Diese Bedenken bezogen sich in erster Linie auf die sogenannten „Personenab- 
tragen“ („P-Abfragen“) aus dem Verkehrsinformationssystem. 

Zwischenzeitlich ist das Straßenverkehrsgesetz novelliert worden (durch die $$ 31 — 47, eıngefügt durch Gesetz vom 28. Ja- 
nuar 1987, BGBl. I, $S. 486). 

Die Bedenken, die die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder und auch die DSK gegen die sogenannte „P-Ab- 
frage“ geltend gemacht hatten, haben dazu geführt, daß auf der Ebene der Kontrolle zusätzliche Maßnahmen vorgesehen sınd. 

So ıst gesetzlich festgelegt, daß gewährleistet werden muß, daß die Zulässigkeit der Abrufe durch eıne umfassende Aufzeich- 
nung der jeweiligen Vorgänge kontrolliert werden kann ($ 36 Abs. 5 Nr. 3, Abs. 6 Straßenverkehrsgesetz). 

Kontrovers wurde die Frage erörtert, in welcher Weise die Rechtsverordnung, die diese Kontrollmaßnahmen konkretisieren 
soll, auszugestalten ist. Hier haben insbesondere einige Landes-Innenministerien uber den Bundesrat versucht, dıe Proto- 

kollierungshäufigkeit beı Halterabfragen zu reduzieren, die unter Verwendung von Fahrzeugdaten (nicht — wie bei der P-Ab- 
frage — unter der Verwendung von Personendaten) erfolgt. Die DSK hat — in Übereinstimmung mit den Datenschutzbeaut- 
tragten des Bundes und der Länder — die Auffassung vertreten, daß eine zu geringe Protokollierungsdichte Mißbräuchen Vor- 

schub leistet und einen effektiven Datenschutz verhindert. Sie hat deshalb dıe Landesregierung aufgefordert, ihren Einfluß ent- 

sprechend auch bei der bevorstehenden Abstimmung ım Bundesrat geltend zu machen. Die DSK mißt dieser Frage erhebliche 
Bedeutung bei. Die ın der zwischenzeitlich erlassenen Verordnung (vom 28. Oktober 1987, BGBl. I S. 2305) vorgesehene 
Protokollierung von 2 % der Abfragen ist aus datenschutzrechtlicher Sicht als unterste noch akzeptable Grenze anzusehen. 

11.1.2 Zugritfe von Polizeidienststellen auf die Fahrzeugregister der örtlichen Zulassungsstellen 

Im Berichtszeitraum wurde in Presseveroffentlichungen kritisiert, daß ein Polizeipräsidrum vollstandige Listen aller Kraftfahr- 

zeughalter seines Zuständigkeitsbereichs zur Verfügung hatte, die aus dem automatisiert geführten Zulassungsregister der ört- 

lichen Zulassungsstelle gefertigt waren. Die DSK hat dıeses Vertahren für unzulässig gehalten, da eine Rechtsgrundlage fur eine 

derartige umfassende Datenübermittlung nicht besteht; sic hat das berroffene Polizeiprasidium nachdrucklich darauf hingewie- 
sen. 

Unter Wahrung besonderer Sıcherungsvorkehrungen hat sıe fur eine Übergangszeit in wenigen Großstädten des Landes für zu- 

lassıg gehalten, daß sogenannte Direktzugriffe (On-lıne-Anschlüsse) auf die örtlichen Zulassungsregister durch die Polizei- 
dienststellen eingerichtet wurden. 
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Dieses Problem wırd sich mit Inbetriebnahme der polizeilichen Anschlüsse an das Zentrale Verkehrsinformationssystem beim 
Krattfahrt-Bundesamt erledigen. 

11.1.3 Speicherung von Fuhrerscheininhabern und Fuhrerscheinbewerbern 

An die DSK wurde die Frage herangetragen, in welcher Form und wıe lange Daten von Fuhrerschein-Bewerbern insbeson 
dere bei tchlgeschlagenen Prufungsversuchen — durch die Fuhrerscheinstellen und durch den Technischen Überwachungsver- 
ein gespeichert werden. Nach Überprüfung durch die DSK hat sich ergeben, daß die geltenden Regelungen, die von Aufbe- 
wahrungstristen zwischen fünf und zehn Jahren — je nach Art des Vorgangs — ausgehen, unter datenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten nıcht zu beanstanden sind. 

Die DSK hat außerdem anlaßlich der Neugestaltung des Antrags auf Erteilung der Fahrerlaubnis eine datenschutzrechtliche 
Überprüfung dieses Vordrucks vorgenommen. Insbesondere der dabei verwandte Gesundheitsbogen enthält Fragen nach 
sensiblen Daten. Die Prufung hat ergeben, daß der Vordruck dennoch, aufgrund seines auf die gesetzlichen Vorgaben be- 
schrankten Inhalts, datenschutzrechtlichen Anforderungen entspricht. 

11.1.4 Feststellung ungeeigneter Kraftfahrer 

Mehrere Eingaben haben sich mit der Frage befaßt, ob die Führerscheinstellen darüber unterrichtet werden durfen, wenn ein 
Fuhrerscheininhaber entmündigt wird oder wenn er in eine psychiatrische Anstalt gem. den Vorschriften des Unterbringungs- 
gesetzes eingewiesen wird. 

Insbesondere auch Psychiater bzw. Psychologen haben der Vermutung widersprochen, psychisch Kranke seıen zum Führen 
eınes Kraftfahrzeuges generell ungeeignet. Es sei vielmehr auf den Einzelfall abzustellen. 

Die Rechtslage ın bezug auf die Zulässigkeit der Informationsübermittlung ist unterschiedlich, je nachdem, ob eine Ent- 
mundigung nach zivilprozessualen Vorschriften ausgesprochen wırd, oder ob eine Unterbringung nach dem Unterbringungs- 
gesetz beantragt und angeordnet wird. 

a) Entmundigungsentscheidung 
Die Anordnung einer Vormundschaft oder vorläufigen Vormundschaft, einer Pflegschaft wegen geistiger oder körperlicher 
Gebrechen oder einer die Sorge für dıe Person betreffenden Pflegschaft ist an die Gemeinde und an den Landkreis, in kreıs- 
freien Stadten zusätzlich an die staatliche Polızeiverwaltung mitzuteilen, ın deren Gebiet das Mundel wohnt (XII Nr. 1 der 
Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen). Diese Mitteilung soll auch der Überprüfung durch die Führerscheinstellen 
dienen. Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten unter Einschluß der DSK ist zu dem Ergebnis gelangt, daß die Er- 
forderlichkeit dieser Mitteilungsregelung als zweifelhaft anzusehen ist und daß eine entsprechende Überprüfung vorge- 
nommen werden sollte, ob in dieser allgemeinen Form Übermittiungen angeordnet werden sollten (zur allgemeinen daten- 
schutzrechtlichen Problematik der „MiZi“ s.o. Tz. 7.2.2). 

Die zuständigen rheinland-pfälzischen Ministerien haben sich zu dieser Frage noch nicht geäußert. 

b) Unterbringung nach dem Unterbringungsgesetz 
Hier war die Rechtslage zunächst unklar. Eine inzwischen außer Kraft getretene Verwaltungsvorschrift sah vor, daß die 
Stelle, die den Antrag auf Unterbringung stellt, auch die Führerscheinstelle über die Antragstellung unterrichtet. Eine Reihe 
von Behörden hat sich an dieser Vorschrift noch orientiert und entsprechende Übermittlungen vorgenommen. 

Nach einem Hinweis der DSK hat das Ministerium des Innern und für Sport mitgeteilt, daß auch nach seiner Auffassung eine 
regelmäßige Übermittlung durch die antragstellende Behörde an die Führerscheinstelle nicht zulässig sei. Um aber zu ge- 
währleisten, daß in den Fällen, in denen die Eignung zum Fuhren eines Kraftfahrzeuges bei Entlassung aus der Unter- 
bringung noch zweifelhaft ist, die Führerscheinstellen unterrichtet werden, sei eine entsprechende Anweisung zu erlassen. 
Wegen widerstreitender Interessen der beteiligten Ressorts ist diese bislang nicht zustandegekommen. 

Nunmehr ist, auf erneutes Drängen der DSK, der Entwurf einer entsprechenden Regelung vorgelegt worden, die ein daten- 
schutzrechtlich akzeptables Verfahren vorsieht. Die DSK hofft, daß sie unverzüglich in Kraft gesetzt werden kann. 
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11.1.5 Öffentliche Bekanntmachung von verloren gegangenen Fuhrerscheinen 

Aufgrund einer Eingabe wurde die DSK darauf aufmerksam, daß ein Landkreis unter der Überschrift „Öffentliche Bekannt- 
machungen“ in der Tageszeitung die Ungültigkeitserklärung zahlreicher Führerscheine und sonstiger Erlaubnisurkunden aus 
dem Verkehrsbereich veroffentlichte. Dabeı wurde jeweils der Name des Inhabers der entsprechenden Erlaubnis mır Geburts- 
datum und Anschrift genannt. 

Für ein derartiges Veröffentlichungsverfahren existiert jedoch keine Rechtsgrundlage. In Übereinstimmung mit dem zustandı- 
gen Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die DSK den betroffenen Landkreis deshalb um künftige Beachtung der 
Rechtslage und Unterlassung der angesprochenen Veroffentlichungen gebeten. 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat seinerseits veranlaßt, daß die zuständigen Behörden auf die Rechtslage hınge- 
wıesen werden. 

11.2 Schwarzarbeitsbekämpfung 

Datenübermittlungen an die Handwerkskammern 

Es war zu prüten, welche Informationen zulassigerweise zur Bekämpfung der Schwarzarbeit an die Handwerkskammern über- 
mittelt werden durfen (vgl. zu diesem Fragenkreis bereits Tz. 8.6 des 10. Tätigkeitsberichts). 

Konkret wurde die Frage an die DSK herangetragen, ob die Kraftfahrzeug-Zulassungsstellen befugt sind, den Handwerkskam- 
mern die Halter von Fahrzeugen zu nennen, deren Pkw im Zusammenhang mit dem Verdacht der Schwarzarbeit von Beauf- 
tragten der Handwerkskammer festgestellt wurden. 

Eine Übermittlung wäre zulässig, wenn dıes erforderlich wäre zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten. Da 
es Aufgabe der Handwerkskammern ıst, Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren im Bereich der Schwarzarbeıtsbe- 
kampfung durch Anzeigeerstattung einzuleiten, ist es zur Vorbereitung dieser Anzeigenerstattung auch erforderlich, daß ihr 
dıe entsprechenden Informationen zugänglich gemacht werden. Die DSK hat dementsprechend Stellung genommen. 

Die DSK hart sıch außerdem auf Anfrage des zuständigen Ressorts zu der Frage geaußert, ob dıe Handwerkskammern Mit- 
teılungen über Gewerbeuntersagungsverfügungen (die gem. $ 35 der Gewerbeordnung erfolgen) erhalten konnen. Sie hat dazu 
ausgeführt, daß nach ihrer Auffassung hierfür eıne ausreichende Rechtsgrundlage vorhanden ist ($ 35 Abs. 4 Gewerbeord- 
vung). Danach sind die Handwerkskammern vor der Untersagung zu hören, wenn Handwerksbetriebe vom Untersagungsver- 
tahren betroften sınd. Wenn Gefahr im Verzuge ist, kann die Anhörung unterbleiben. In diesem Fall ist jedoch die Handwerks- 
kammer zu unterrichten ($ 35 Abs. 4 Satz 2 zweiter Halbsatz Gewerbeordnung). 

Daraus ergibt sıch, daß der Gesetzgeber davon ausgeht, daß die Handwerkskammern erfahren sollen, wenn eıne Gewerbe- 
untersagung gegen Handwerksbetriebe ausgesprochen wırd. Es liegt auch im wohlverstandenen Interesse des betroffenen 
Handwerksbetriebes, wenn nıcht nur ın Fallen der Untersagung bei Gefahr im Verzuge, sondern auch in sonstigen Fällen die 
Handwerkskammern vom Ergebnis des Gewerbeuntersagungsverfahrens unterrichtet werden. Nur dann ıst gewährleistet, daß 
— etwa dann, wenn eine Untersagung endgültig unterblieben ist - dıe Handwerkskammer mit zutreffenden Informationen 
arbeitet. 

Die DSK halt die bestehende Rechtslage für genügend klar, um entsprechende Datenweitergaben zu rechtfertigen. 

Fs war aber darauf hinzuweisen, daß nur eıne Unterrichtung über die Gewerbeuntersagung zulässig ıst, nicht jedoch die Über- 
sendung einer Ablichtung der entsprechenden Verfügung. Damit würden zusätzliche Informationen ubermittelt werden, die 
zur Aufgabenerfüllung der Handwerkskammern nıcht erforderlich sınd. 

11.3 Sachverständigenordnung der Industrie- und Handelskammern 

Aufgrund einer Eingabe hatte dıe DSK die Frage zu entscheiden, in welchem Umfang die Industrie- und Handelskammern Ein- 

blick in Gutachten von amtlıch bestellten und vereidigten Sachverstandigen nehmen dürfen. 
Die Trage ist deshalb problematisch, weil auf diesem Wege u. U. sehr sensible Informationen, die im Rahmen eines Vertrauens- 
verhattmisses dem Sachverständigen von seinem Auftraggeber übermittelt worden sind, nun einer dritten Stelle, namlich der 
Industrie- und Handelskammer, oftenbar werden konnten. 

Die bisherige Sach- und Rechtslage war dadurch gekennzeichnet, daß aufgrund von Satzungen der Industrie- und Handelskam- 
mern dıe Sachverstandigen grundsätzlich aufgefordert werden konnten, den Kammern zur Durchführung ihrer Aufsicht voll- 

standıge Exemplare der schrittlich erstellten Gutachten vorzulegen und angemessene Zeıt zu uberlassen. 
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Auf Anregung der DSK har das Ministerium fur Wirtschaft und Verkehr dıe sich hieraus ergebenden datenschutzrechtlichen 
Fragen dem Bund-Länder-Ausschuß Industrie- und Handelskammern vorgelegt, der sie gemeinsam mit Vertretern des 

Deutschen Industrie- und Handelstages und der Industrie- und Handelskammern erörtert hat. Hierbei wurde folgendes 
Beratungsergebnis erzielt: 

Der Bewerber um eine Bestellung als Sachverstandiger hat Gutachten zur Beurteilung einzureichen. Wenn er dies in personen- 

bezogener Form tut, muß er sich um die Zustimmung des Auftraggebers des Gutachtens zur Vorlage bemuhen. Falls der Sach- 
verstandige Gutachten nur in anonymisierter Form einreicht, muß dıe Kammer prüfen, ob dies für ihre Prüfungstätigkeit aus- 
reicht. Dabeı muß sıe sıch am Erforderlichkeitsgrundsatz orıentieren. 

Wern dıe Sachverstandigen bereits bestellt sınd, findet eıne allgemeine regelmaßige Überprüfung — verbunden mit einer laufen- 
den Vorlage von Gutachten — nicht statt. Nur ım Falle des Vorliegens von Anhaltspunkten für einen Widerruf der Bestellung 
oder zur Überprüfung von Beschwerden über dıe berufliche Tätigkeit eines Sachverstandigen hat dıe Kammer zu prüfen, ob es 
der Vorlage von Gutachten bedarf und ob diese Gutachten in personenbezogener Form vorgelegt werden müssen. Ergibt sich 
bei der Überprüfung, daß dıe Tätigkeit des Sachverständigen nur uberprüft werden kann, wenn die Kammer personenbezogene 
Gutachten erhält, wird sıe den Sachverständigen darauf hınweisen, daß er die Gutachten vorlegen und sich seinerseits um dıe 
Zustimmung der Auftraggeber bemühen muß. Bei Weigerung konnen rechtliche Konsequenzen zum Nachteil des Sachver- 
ständigen gezogen werden. Ob der Widerruf der Bestellung im Einzelfall dann rechtmäßig ist, haben die Gerichte zu entschei- 
den. 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hart die vıer Industrie- und Handelskammern des Landes gebeten, dıe Sachver- 

ständıgenordnung entsprechend anzuwenden. Nach Auffassung der DSK ist damit dem datenschutzrechtlichen Anliegen in 
diesem Zusammenhang Rechnung getragen. 

11.4 Auskünfte aus der Handwerksrolle 

Die DSK hatte dazu Stellung zu nehmen, unter welchen Voraussetzungen Auskünfte aus der Handwerksrolle durch die Hand- 
werkskammern und die Kreishandwerkerschaften erteilt werden durfen. Die entsprechende gesetzliche Bestimmung erlaubt 
die Auskunfterteilung, wenn ein berechtigtes Interesse nachgewiesen wird ($ 6 Abs. 3 Handwerksordnung). 

In Übereinsummung mit dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die DSK folgende Auffassung vertreten: 
An das „berechtigte Interesse“ im Sinne dieser Vorschrift sind zwar keine strengen Anforderungen zu stellen, dennoch muß ein 
sachlicher Bezug zur wirtschaftlichen Tätigkeit des Handwerkers gegeben sein. Daraus folgt, daß beispielsweise dıe Übermitt- 
lung von Adressenmaterial an Werbefirmen, die wirtschaftlichen Kontakt zu dem Handwerker suchen, zulässig ist. Zwecke, 
die weder mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Handwerkers noch mit der Aufsicht über das Handwerkswesen zu tun haben, 
rechtfertigen eine Übermittlung regelmäßig nicht. 

11.5 Datenverarbeitung durch die Landesbausparkasse 

Im letzten Tätigkeitsbericht der DSK (Tz. 8.4) wurde der Fall eınes Bausparers der LBS geschildert, der von einem Mitarbeiter 
eıner Kreissparkasse auf die eingetretene Zuteilungsreife seines Bausparvertrages angesprochen wurde. Der Bausparer war der 
Auffassung, die zugrundeliegende Übermittlung sei unzulässig gewesen. 

Die DSK hat die Angelegenheit zwischenzeitlich uberprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß aufgrund der auch ın den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landesbausparkasse zum Ausdruck kommenden engen Verbundenheit zwischen 
Sparkassen und Landesbausparkasse es nicht beanstandet werden kann, daß Mitarbeiter der Sparkassen gleichzeitig als Ver- 
treter der Landesbausparkasse auftreten und auch entsprechende Informationen erhalten. 

Die DSK hat bei Gelegenheit der Prüfung der genannten Eingabe das Übermittlungssystem zwischen der Landesbausparkasse 
und den Sparkassen überprüft. Aufgrund der technischen Modalitaten dieses Abfragesystems (Abfragen können nur unter Zu- 
hılfenahme der Bauspar-Vertragsnummer erfolgen) kam sie zu dem Ergebnis, daß schutzwürdige Belange der Bausparer hier- 
durch nicht beeinträchtigt werden. 

Die DSK hat darauf hingewiesen, daß nach ihrer Auffassung die Datenverarbeitungsklausel der Landesbausparkasse auf den 
Bausparvertragsformularen klarer gefaßt werden sollte, so daß die Bausparer bereits dieser Erklärung genauer entnehmen kön- 
nen, welche Daten an wen zulässigerweise ubermittelt werden können und welche Datenübermittlungen regelmäßig erfolgen. 
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11.6 Fertigung von Luftbildaufnahmen durch private Unternehmen 

Die DSK ist zwar nur tur die Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen des Landes zuständig. Wenn dıe Tätigkeit prıvater 
Unternehmen jedoch von behordlichen Erlaubnissen abhangig ist, ıst auch in diesen Fällen zu prüfen, ob die erlaubniserteilende 
Behorde bei ıhren Erwagungen ın ausreichendem Umfang den Anspruch der Bürger auf Wahrung ihres informationellen 
Selbstbestimmungsrechts berucksichtigt hat. Diese Frage stellte sıch im Zusammenhang mit folgender Eingabe: 

Der Beschwerdeführer ist Inhaber eınes bebauten Grundstückes. Ihm wurde durch den Vertreter eines Luftbild-Unternehmens 
erklart, sein Haus scı fotografiert worden. Wenn er es wünsche, könne er ein entsprechendes Bild erwerben. Der Beschwerde- 
tuhrer erklarte gegenüber der DSK, er tühle sich sowohl in seinem Eigentumsrecht wie in seinem Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung beeintrachtigt, wenn private Luftbildunternehmen mit behordlicher Erlaubnis Bilder seines Anwesens fertı- 
gen und aufbewahren dürften. 

Die Überprüfung durch die DSK ergab folgendes: 
Zunächst bedarf jedes Unternehmen, das Luftbilder fertigt, eıner gewerblichen Aufnahmeerlaubnis ($ 27 Abs. 2 Luftverkehrs- 
gesetz i. V.m. $83 Abs. 2 Luftverkehrs-Zulassungsordnung). 

Nach den von der DSK getroffenen Feststellungen kann davon ausgegangen werden, daß die Genehmigungsbehörde (in Rhein- 
land-Pfalz die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz) durch entsprechende Überwachung der antragstellenden Betriebe den 
Schutz der Persönlichkeitsrechte der betrotfenen Grundeigentumer angemessen wahrt. Die Auswertung der gefertigten Luft- 
bilder erfolgt so, daß von Einzelhausern unverkäufliche Rohkopien gefertigt werden. Diese werden ortsweise ohne Personen- 
bezug mit fortlaufenden Bildnummern zusammengestellt. Nach der luftverkehrsrechtlichen Freigabe der Aufnahmen, dıe 
Jurch den jeweils zuständigen Regierungspräsidenten zu erfolgen hat, werden die Kopien dem jeweils örtlich zuständigen Ver- 
treter des Luftbildunternehmens zugeleitet, der dıe abgebildeten Häuser erkundet und deren Eigentümer bzw. Anwohner 
alsdann ın Form des Reisegewerbes aufsucht, um eine Bildbestellung zu erhalten. 

Sofern eıne Bestellung nicht erfolgt, wird dies auf der Rohkopie mit einer kurzen Notiz wie „kein Interesse“, „nicht bewohnt“ 
oder dergleichen vermerkt. Eine Aufzeichnung des Namens des Hauseigentümers oder des Bewohners findet nicht statt, wıe 
die Bezirksregierung anhand einer Vielzahl derartiger, von den Vertretern zurückgesandter Rohkopıen festgestellt hat. Diese 
Rohkopien werden vernichtet, sofern keine Bestellung erfolgt. Für einen gewissen Zeitraum bleiben lediglich die Negatıve ın 
Aufbewahrung, sıc werden aber alsdann, da Nachbestellungen selten sind, ebenfalls vernichter. 

Die DSK ıst der Auffassung, daß bei Einhaltung dieser Modalitäten Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsrechte der be- 
trotfenen Grundeigentümer durch die Fertigung von Luftbildaufnahmen nicht zu befürchten sind. Sie hat den Beschwerdefuh- 
rer entsprechend beschieden. 

11.7 Kartei der Gewerbeanmeldungen 

Die DSK hat in ıhrem 10. Tätigkeitsbericht (Tz. 8.1.1) die datenschutzrechtliche Problematik geschildert, dıe daraus entsteht, 
daß noch keine bereichsspezifische Übermittlungsregelung für Auskünfte aus der Kartei der Gewerbeanmeldungen an private 
Personen vorhanden ist. Die DSK hatte festgestellt, daß ohne schriftliche Einwilligung der betroffenen gespeicherten Gewerbe- 
treibenden keine Informationen aus automatisiert gefuhrten Gewerbekarteıen an Private (etwa an Adreßbuchverlage, 

Gläubiger, u. i.) weitergegeben werden dürfen. Dies folgt aus der Regelung des $ 7 Abs. 1 LDatG, die bisher nıcht durch 
bereichsspezifische Regelungen modifiziert wurde. 

Die Bemuhungen der DSK, eine Änderung auf der Ebene der Gesetzgebung herbeizuführen, sind erfolglos geblieben. Hier ist 

der Bundesgesetzgeber gefordert, der bis heute untätig geblieben ist. Die angesprochene Rechtslage hindert in erheblichem Maß 
die Einfuhrung der automatisierten Datenverarbeitung in diesem Bereich, der sich grundsätzlich hervorragend zur automa- 
tionsunterstützten Bearbeitung eignen würde. Zwischenzeitlich liegen mehrere Anmeldungen automatisiert gefuhrter 

Gewerberegister vor, weitere Gemeinden haben gegenüber der DSK Interesse an der Einführung geäußert. Nach dem Hinweis 
auf dıe oben geschilderte Rechtslage haben sie jedoch zunächst wieder Abstand von der geplanten Einführung der EDV ge- 
nommen, 

Die DSK hat das zuständige Ressort wiederholt aufgetordert, auf eine Ergänzung der Gewerbeordnung im Bundesrat durch 

Eintugung einer bereichsspezifischen Übermittlungsregelung für das Gewerberegister hinzuwirken. 

49 

       



Drucksache 17 1 Ö - Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode 

12 Sozialleistungsbereich 

12.1 Modellversuch Leistungs- und Kostentransparenz 

Das Bundesministerium für Arbeıt und Sozialordnung hat beı verschiedenen Krankenkassen „Modellversuche zur Frhöhung 
der Leistungs- und Kostentransparenz“ initnert; der erste Versuch dieser Art ın Rheinland-Pfalz wird bei der AOK Westptalz 
durchgefuhrt. Er zielt auf cıne Verbesserung der Rehabilitationsquote für den Bereich der Herz- und Kreislauferkrankungen. 
In einer ersten Modellphase wird versucht, unter Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung aus den vorhandenen Daten- 
bestanden solche Krankheıtsfalle festzustellen, in denen aufgrund einer unzweckmäßigen Behandlung vermeidbare Kosten ent- 
standen. 

Zwischen dem Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung und der AOK Westpfalz wurde ein entsprechender Vertrag 
abgeschlossen. Die wissenschaftliche Begleitung obliegt dem Institut für Gesundheit und Sozialforschung (IGES), das zunächst 
eine reprasentative Auswahl der bei der Kasse vorhandenen Versichertendaten fallbezogen zusammenführt und auf der Grund- 
lage dieses Datenmateruals die erforderlichen Programme entwickelt. In einem weiteren Arbeitsschritt sollen die im Bereich der 
AOK Westpfalz praktizierenden Ärzte in einer allgemeinen Form über die gewonnenen Erkenntnisse informiert und mıt 
Behandlungshinweisen versehen werden. Es ıst ferner vorgesehen, daß in Einzelfällen von der Kassenarztlichen Vereinigung 

beauftragte Ärzte mit behandelnden Arzten Gespräche über Krankheitsfalle führen und dadurch zu erreichen versuchen, daß 
dıe Behandlungsverfahren optimiert werden. 

Mitarbeiter der DSK-Geschäftsstelle wurden zu vorbereitenden Gesprächen ım Ministerium für Umwelt und Gesundheit hin- 
zugezogen. Ihrer Forderung, daß keine personenbezogenen medizinischen Daten an das IGES und an die von der Kassenärzt- 
lichen Vereinigung beauftragten Ärzte ubermittelt werden, wird entsprochen. 

Von der AOK wurde weıter zugesagt, daß die DSK uber den Begınn jeder weiteren Phase des Modellversuchs unterrichtet 
wird. Erforderlichentalls wird sie ortliche Feststellungen treffen. 

12.2 Ausgleichsverfahren nach dem Lohnfortzahlungsgesetz 

Durch Art. 6 des Beschäftigungsförderungsgesetzes 1985 wurde das Ausgleichsverfahren nach dem Lohnfortzahlungsgesetz 
(I FZG) geandert. In den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen wurden mit Wirkung vom 1. Januar 1986 auch die ım 
Krankheitsfalle fortgezahlten Vergütungen an Auszubildende sowie die vom Arbeitgeber aus Anlaß der Mutterschaft gezahlten 
Leistungen an Arbeitnehmerinnen einbezogen. Die Mittel zur Durchführung des Ausgleichs werden durch Umlage von den 
beteiligten Arbeitgebern in der Weise aufgebracht, daß jeweils eine getrennte Umlage für die Aufwendungen beı Krankheıt 
(U 1) und für die Aufwendungen bei Mutterschaft (U 2) erhoben wırd. Diese Umlagen werden prozentual nach dem rentenver- 
sicherungspflichtigen Arbeitsentgelt der in Betracht kommenden Arbeitnehmer bemessen und entweder durch den Arbeitgeber 
selbst berechnet und der für den Ausgleich zustandigen Ortskrankenkasse nachgewiesen oder durch die Krankenkasse berech- 
net und dem Arbeitgeber in Rechnung gestellt. 

An dem Ausgleichsverfahren sınd nur solche Arbeitgeber beteiligt, dıe regelmäßig nicht mehr als 20 Arbeitnehmer beschäfti- 
gen; die Ortskrankenkassen sınd jedoch befugt, durch Satzung das Ausgleichsverfahren auf Arbeıtgeber mit bis zu 30 Arbeit- 
nehmern auszudehnen. 

In mehreren Eingaben von Ersatzkassen an die DSK wurde bemängelt, daß von Ortskrankenkassen sowohl zum Zwecke der 
Feststellung der am Ausgleichsverfahren beteiligten Arbeitgeber als auch zum Zwecke.der Umlagenfestsetzung mehr Daten er- 
hoben wurden, als zur Aufgabenerfüllung erforderlich waren, und zwar 
— fur die Feststellung der Teilnahme am Umlageverfahren der Name und dıe Anschrift aller Arbeitnehmer, das Geburtsdatum, 

in einzelnen Fällen die Staatsangehörigkeit sowie Informationen zum Beschäftigungsverhältnıs, 
- fur das Festsetzungsverfahren — unabhängig davon, wer die Umlagenberechnung vornahm - für jedes Beschaftigungsver- 

haltnis die Höhe des Arbeitsentgelts. 

Verschiedene Ortskrankenkassen vertraten die Auffassung, daß eine Datenerhebung in diesem Umfange, auch soweit sie durch 
das LFZG nıcht gedeckt sei, durch eine Ergänzung der Kassensatzung ermöglicht werde. 

Die DSK nahm zur Zulässigkeit der Datenerhebung in Übereinstimmung mıt dem Ministerium fur Soziales und Familie wie 
tolgt Stellung: 

1. Für die Feststellung der am Ausgleichsverfahren beteiligten Arbeitgeber ıst die Erhebung personenbezogener Angaben nicht 
erforderlich und demzufolge unzulässig. 
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